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Bekämpfung der Geldwäsche  

 

Gemäß den internationalen Regelungen und den luxemburg ischen  Gesetzen und Verordnungen, unter anderem, aber 

nicht ausschließlich, dem Gesetz vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfi-

nanzierung, der  großherzogliche n Verordnung vom 1. Februar 2010, der  CSSF-Verordnung 12 -02 vom 14.  Dezember 2012 

und den  CSSF-Rundschreiben CSSF 13/556, CSSF 15/609, CSSF 17/650, CSSF 17/661 betreffend  die Bekämpfung der Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung sowie alle n diesbezüglichen Änder ungen oder Nachfolgeregelungen, obliegt es allen 

Verpflichteten  zu verhindern, dass Organismen für gemeinsame Anlagen zu Zwecken der Geldwäsche und der Terroris-

musfinanzierung missbraucht werden. Die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr Beauftragte r kann von einem Antrag-

steller jedes Dokument, das sie für diese Identitätsfeststellung als notwendig erachtet, verlangen. Zudem kann die Ver-

waltungsgesellschaft (oder ein von dieser  Beauftragter) sämtliche anderen Informationen verlangen, die sie zur Erfüllun g 

der anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, des CRS - 

und des FATCA-Gesetzes, benötigt.  

 

Sollte ein Antragsteller die verlangten Dokumente verspätet , nicht  oder nicht vollständig vorlegen, wird  der Zeichnungs-

antrag abgelehnt. Bei Rücknahmen kann eine unvollständige Dokumentationslage dazu führen, dass sich die Auszahlung 

des Rücknahmepreises verzögert. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die verspätete Abwicklung oder den Ausfall einer 

Transakti on nicht verantwortlich, wenn der Antragsteller die Dokumente  verspätet,  nicht oder unvollständig vorgelegt 

hat.  

 

Anleger  können von der Verwaltungsgesellschaft (oder einem von dieser  Beauftragten) von Zeit zu Zeit im Einklang mit 

den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen betreffend ihrer Pflichten zur kontinuierlichen Überwachung und Kon-

trolle ihrer Kunden aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte Dokumente betreffend ihrer Identität vorzulegen. 

Sollten diese Dokumente nicht unverzüglich beigebracht werden, ist die Verwaltungsg esellschaft verpflichtet und be-

rechtigt, die Fondsanteile der betreffenden Anleger  zu sperren.  

 

Gemäß dem Gesetz vom 13. Januar 2019 über die Einrichtu ng eines Registers der wirtschaftlichen Eigentümer  (Umsetzung 

von Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates, der sogenannten 4. EU -Geldwä-

scherichtlinie ) sind registrierte Rechtsträger verpflichtet, ihre wirtschaftlic hen Eigentümer an das zu diesem Zweck ein-

gerichtete Register zu melden.  

 

T~¦3Ē¥wy{¦§¥{w¥§w3ewuz§¦§¥¼yw¥ā3¦{¡v3{¡3_¨«w t¨¥y3yw¦w§~{uz3¨¡§w¥3s¡vw¥w 3s¨uz3Investmentfonds bestimmt.  

 

Wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne des Gesetzes vom 13. Januar 2019 in Verbindung mit dem Gesetz vom 12.  November 

2004 ist beispielweise regelmäßig jede natürliche Person, die insgesamt mehr als 25  % der Aktien oder Anteile eines Rechts-

trägers hält oder diesen auf sonstige Weise kontrolliert.  

 

Je nach spezieller Situation könnte dies dazu führen, dass die Verwaltungsgesellschaft auch Endanleger des Investment-

fonds  mit Namen und weiteren persönlichen Angaben an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu melden hätte . 

Folgende Daten eines wirtschaftlichen Eigentümers können von jedermann auf der Internetseite de s Ē_¨«w t¢¨¥y3U¨¦{@

¡w¦¦3ewy{¦§w¥¦ā3}¢¦§w¡~¢¦3w{¡yw¦wzw¡3ªw¥vw¡M3as w?3i¢¥¡s w;¡<?3f§ss§¦s¡ywzÌ¥{y}w{§;w¡<?3Zwt¨¥§¦§sy3¨¡v3-ort, Wohn-

sitzland sowi e Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann nach einer 

kostenpflichtigen Einzelfallprüfung die öffentliche Einsichtnahme beschränkt werden.  
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Hinweise zum Datenschutz  

 

Personenbezogene Daten können  gemäß der  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

¨¡v3¨¥3T¨xzwt¨¡y3vw¥3e{uz§~{¡{w3LHBGIBXZ3;ĒWs§w¡¦uz¨§-Grundverord ¡¨¡yā< und dem in Luxemburg anwendbaren Da-

tenschutzrecht (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, das geänderte Gesetz vom 2. August 2002 über den Schutz 

personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung) im Zusammenhang mit einer Anlage in den Fonds durch die in 

diesem Verkaufsprospekt genannten Parteien  erhoben, gespeichert und verarbeitet  werden . Dies geschieht insbesondere  

zur Verarbeitung von Zeichnungs - und Rücknahmeanträgen, zur Führung des Anteilregisters und zum Zwecke der Durch-

führung der Aufgaben der oben genannten Parteien und der Einhaltung anwendbarer Gesetze oder Vorschriften, in Lu-

xemburg sowie in anderen Rechts ordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, anwendbares Gesellschaftsrecht, 

Gesetze und Vorschriften im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Steuerrecht, 

wie z. B. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS) oder ähnliche Gesetze oder 

Vorschriften (etwa auf OECD -Ebene). 

 

Personenbezogene Daten werden Dritten nur dann zugänglich gemacht, wenn dies aufgrund begründeter Geschäftsinte-

ressen oder zur Ausübung oder Verteidigung von Re chtsansprüchen vor Gericht notwendig ist oder Gesetze oder Vor-

schriften eine Weitergabe verpflichtend machen. Dies kann die Offenlegung gegenüber Dritten, wie z. B. Regierungs - oder 

Aufsichtsbehörden, umfassen, einschließlich Steuerbehörden und Abschlusspr üfer in Luxemburg wie auch in anderen 

Rechtsordnungen.  

 

Außer in den oben genannten Fällen, werden grundsätzlich keine personenbezogenen  Daten in Länder außerhalb der 

Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt.  

 

Indem sie Anteile  zeichnen und/oder halten, erteilen die Anleger ÿ zumindest stillschweigend ÿ ihre Zustimmung zur vor-

genannten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und insbesondere zur Offenlegung solcher Daten gegenüber, 

und die Verarbeitung dieser Daten durch, die  unten  genannten Parteien, einschließlich von verbundenen Unternehmen 

in Ländern außerhalb der Europäischen Union, die möglicherweise nicht den gleichen Schutz bieten, wie das luxembur-

gische  Datenschutzrecht.  

 

Die Anleger erkennen hierbei an und akzeptiere n, dass das Versäumnis, die von der Verwaltungsgesellschaft verlangten, 

personenbezogenen Daten im Rahmen ihres zu dem Fonds bestehenden Verhältnisses zu übermitteln, ein Fortbestehen 

ihrer Beteiligung am Fonds verhindern kann und zu einer entsprechenden M itteilung an die zuständigen luxemburgi-

schen Behörden durch die Verwaltungsgesellschaft führen kann.  

 

Die Anleger erkennen hierbei an und akzeptieren, dass die Verwaltungsgesellschaft sämtliche relevanten Informationen 

im Zusammenhang mit ihrem Investment in den Fonds an die luxemburgischen Steuerbehörden melden wird, welche 

diese Informationen in einem automatisierten Verfahren mit den zuständigen Behörden der relevanten Länder bzw. an-

deren zugelassenen Rechtsordnungen gemäß CRS -Gesetz oder entsprechender europäischer und luxemburgischer Ge-

setzgebung teilt.  

 

Sofern die personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit einer Anlage in dem Fonds zur Verfügung gestellt wer-

den, auch personenbezogene Daten von (Stell -)Vertretern, Unterschriftsberechtigten oder wi rtschaftlich Berechtigten 

der Anleger umfassen, wird davon ausgegangen, dass die Anleger die Zustimmung der betroffenen Personen zu der vor-

genannten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingeholt haben und insbesondere zu der Offenlegung ihrer 

Daten gegenüber, und die Verarbeitung ihrer Daten durch, die oben genannten Parteien, einschließlich von Parteien in 

Ländern außerhalb der Europäischen Union, die möglicherweise nicht den gleichen Schutz bieten, wie das Luxemburger 

Datenschutzrecht.  
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Anleger kön nen, im Einklang mit anwendbarem Datenschutzrecht, Zugang, Berichtigung oder Löschung ihrer personen-

bezogenen Daten  jederzeit kostenfrei  beantragen. Solche Anträge sind schriftlich an die Verwaltungsgesellschaft zu rich-

ten. Es wird davon ausgegangen, dass die Anleger etwaige  (Stell -)Vertreter, Unterschriftsberechtigte oder wirtschaftlich 

Berechtigte deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, über diese Rechte informieren.  

 

Auch wenn die in diesem Verkaufsprospekt  genannten Parteien angemessene Maßnahm en zur Sicherstellung der Ver-

traulichkeit der personenbezogenen Daten ergriffen haben, kann, aufgrund der Tatsache , dass solche Daten elektronisch 

übermittelt werden und außerhalb Luxemburgs verfügbar sind, nicht das gleiche Maß an Vertraulichkeit und an S chutz 

wie durch das aktuell in Luxemburg anwendbare Datenschutzrecht gewährleistet werden, solange die personenbezoge-

nen Daten sich im Ausland befinden.  

 

Die oben genannten Parteien übernehmen keine Verantwortung für den Fall, dass ein unautorisierter Drit ter über die per-

sonenbezogenen Daten Kenntnis erlangt oder Zugang zu diesen hat, außer im Fall von bewusster oder grober Fahrlässig-

keit der oben genannten Parteien.  

 

Personenbezogene Daten werden nur so  lange aufbewahrt, bis der Zweck der Datenverarbeitung erfüllt ist, wobei jedoch 

stets die anwendbaren gesetzlichen Mindest -Aufbewahrungsfristen zu berücksichtigen sind.  
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VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG  
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Flossbach von Storch Invest S.A. (société anonyme)  

2, rue Jean Monnet  

L-2180 Luxemburg, Luxemburg  

Gezeichnetes Kapital zum 31.  Dezember  2021: 

EUR 5.000.000 

 

E-Mail: info@fvsinvest.lu  

Internet: www.fvsinvest.lu  

 

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)  

Markus Müller  

Christian Schlosser  

 

 

Vorsitzender des Aufsichtsrates  

Dirk von Velsen  

Mitglied des Vorstandes  

Flossbach von Storch AG, D-Köln  

 

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates  

Julien Zimmer  

Generalbevollmächtigter Investmentfonds  

DZ PRIVATBANK S.A., L-Strassen 

 

Aufsichtsratsm itglied  

Matthias Frisch  

Unabhängiges Aufsichtsratsmitglied  

 

 

Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft  

 

KPMG Luxembourg , société coopérative  

39, Avenue John F. Kennedy  

L-1855 Luxemburg, Luxemburg  

 

 

Verwahrstelle  

 

DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme)  

4, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen, Luxemburg  

Zahlstelle  

 

DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme)  

4, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen, Luxemburg  

 

 

Register- und Transferstelle sowie verschiedene Teilleis-

tungen der Zentralverwaltungsaufga ben  

 

DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme)  

4, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen, Luxemburg  

 

 

Fondsmanager  

 

Flossbach von Storch AG (Aktiengesellschaft)  

Ottoplatz 1  

D-50679 Köln, Deutschland  

 

 

Wirtschaftsprüfer des Fonds  

 

PricewaterhouseCoopers, société coopérative  

2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443  

L-1014 Luxemburg, Luxemburg  
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Ws¦3{¡3v{w¦w 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3;¡wt¦§3T¡z¼¡yw¡3¨¡v3iw¥ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§<3;Ēiw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§ā<3tw¦uz¥{wbene Son-

dervermögen ist ein Luxemburger Investmentfonds ( fonds commun de placement) (folgend ĒInvestmentfonds ā oder 

ĒFondsā), der gemäß der OGAW-Richtlinie in der Form eines Organismus für gemeinschaftliche Anlagen in übertragbaren 

jw¥§£s£{w¥w¡3;ĒbZTjā<3{¡ der Form eines Umbrella -Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer 

errichtet wurde und in den Anwendungsbereich des Teil I des luxemburg ischen  Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 

Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gülti yw¡3Ys¦¦¨¡y3;ĒZw¦w§3©¢ 3DJA3Www tw¥3ECDCā<3x¼~~§A 

 

Dieser Verkaufsprospekt ist nur in Verbindung mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht, dessen Stichtag nicht län-

ger als sechzehn Monate zurückliegen darf, gültig. Wenn der Stichtag des Jahresberic htes länger als acht Monate zurück-

liegt, ist dem Käufer zusätzlich der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen. Rechtsgrundlage des Kaufs von Anteilen 

¦{¡v3vw¥3s}§¨w~~3yÑ~§{yw3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡v3v{w3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥ s§{¢¡w¡āA3Ab dem 1. Januar 2023 werden 

die wesentlichen Anlegerinformationen durch das Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger 

und Versicherungsanlageprodukte (packaged retail and insurance -based investment products -}¨¥3Ēce\\cā<?3w¥¦w§§A3

Durch den Ks¨x3w{¡w¦3T¡§w{~¦3w¥}w¡¡§3vw¥3T¡~wyw¥3vw¡3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§?3v{w3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥ s§{¢¡w¡ā3¦¢ª{w3

alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an.  

 

ewuz§w{§{y3©¢¥3vw 3X¥ªw¥t3©¢¡3Y¢¡v¦s¡§w{~w¡3ªw¥vw¡3vw 3T¡~wyw¥3}¢¦§w¡~¢¦3Ēdie wesentl ichen Anlegerinforma §{¢¡w¡ā3

zur Verfügung gestellt.  

 

Die ausgegebenen Anteile des Fonds und seiner Teilfonds dürfen nur in solc hen Rechtsordnungen zum Kauf an geboten 

oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.  

 

Es ist nicht gestattet, vom Verkaufsprospekt oder den Ēwesentlichen Anlege ¥{¡x¢¥ s§{¢¡w¡ā3stªw{uzw¡vw3T¨¦künfte oder 

Erklärungen abzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte oder Erklärungen abgege-

ben werden, die vom aktuellen Verkaufsprospekt oder den  Ēwesentlichen Anlegerinformatio ¡w¡ā3stªw{uzw¡A 

 

Der Verkaufsprospekt, die Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥ s§{¢¡w¡ā3¦¢ª{w3vw¥3]sz¥w¦- und Halbjahresbericht des Fonds sind 

am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle kostenlos auf einem 

dauerhaften Datenträger erhältlich. Der Verkaux¦£¥¢¦£w}§3¨¡v3v{w3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥ s§{¢¡w¡ā3}Ì¡¡w¡3wtw¡@

falls auf der Internetseite www.fvsinvest.lu abgerufen werden. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Do-

kumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Hinsichtli ch weiterer Informationen wird auf das Kapi-

§w~3Ē\¡x¢¥ s§{¢¡w¡3s¡3v{w3T¡~wyw¥ā3©w¥ª{w¦w¡A 
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VERKAUFSPROSPEKT 
 

Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend im Allgemeinen sowie im Speziellen die jeweiligen Teilfonds sowie das 

Verwaltungsreglement des Fon ds beigefügt. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 19. Mai 1999 in Kraft und wurde 

am 1. Juni 1999 im Ė`Á¡£¦|t ?3exv©x| 3wx§3f£v|Á¨Á§3x¨3T§§£v|t¨|£¢§ą, dem Amtsblatt des Groß zw¥¢y§¨ ¦3_¨«w t¨¥y3;Ē`À@

 ¢¥{s~ā<3©w¥Ìxxw¡§~{uz§ und letztmalig am 30. Dezember  2022 geändert und im  Recueil électronique des sociétés et associ-

s§{¢¡¦3;ĒeXfTā<3dem Handels - und Gesellschaftsregister in Luxemburg veröffentlicht . 

 

Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und Verwaltungsreglement bilden eine sinngemäße Einheit und ergä nzen sich des-

halb.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft  

 

iw¥ªs~§¨¡y¦yw¦w~~¦uzsx§3vw¦3Y¢¡v¦3{¦§3v{w3Y~¢¦¦tsuz3©¢¡3f§¢¥uz3\¡©w¦§3fATA3;Ēiw¥ªs~§¨¡y¦yw¦w~~¦uzsx§ā<?3w{¡w3T}§{engesell-

schaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz 2, rue Jean Monnet , L-2180 Luxemburg. 

Sie wurde am 13. September 2012 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 5.  Oktober 2012 im Mémorial 

veröffentlicht  und letztmalig am 15. November 2019  geändert und im Recueil électronique des sociétés et association s 

;ĒeXfTā<3vw 3[s¡vw~¦- und Gesellschaftsregister in Luxemburg veröffentlicht . Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Han-

dels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B -171513 eingetragen. Das Ge-

schäftsjahr der Verwal tungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.  

 

Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft ist  

 

¶ die kollektive Portfolioverwaltung (inkl. sämtlicher in Anhang II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Orga-

nismen für gemeinsame T¡~syw¡?3{¡3¦w{¡w¥3|wªw{~¦3yÑ~§{yw¡3Ys¦¦¨¡y3;vs¦3ĒZw¦w§3©¢¡3ECDCā<?3yw¡s¡¡§w¡3T¨xys@

ben) eines oder mehrerer Luxemburger und/oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-

£s£{w¥w3;ĒbZTjā<3{ 3\¡§w¥w¦¦w3vw¥3T¡§w{~{¡zstw¥3¨¡v3{ 3X{¡}~s¡y3 {§3vw¡ Bestimmungen des Kapitel 15 des 

Gesetzes von 2010;  

 

¶ die kollektive Portfolioverwaltung anderer Luxemburger oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anla-

yw¡?3v{w3¡{uz§3¨¡§w¥3©¢¥tw¡s¡¡§w 3Zw¦w§3xs~~w¡3;v{w3ĒbZT¦ā<3¨¡v3¡{uz§3s~¦3s~§w¥¡s§{©w3\¡©w¦§ w¡§x¢nds (die 

ĒT\Y¦ā<3{ 3f{¡¡w3vw¥3Zw¦w§w¦3©¢ 3DEA3]¨~{3ECDF3Ñtw¥3iw¥ªs~§w¥3s~§w¥¡s§{©w¥3\¡©w¦§ w¡§x¢¡v¦?3{¡3¦w{¡w¥3|wªw{~¦3

yÑ~§{yw¡3Ys¦¦¨¡y3;vs¦3ĒZw¦w§3©¢¡3ECDFā<3yw~§w¡?3w{¡¦uz~{wÙ~{uz3vw¥3iw¥ªs~§¨¡y?3vw¥3Tv {¡{¦§¥s§{¢¡3¨¡v3vw¦3iw¥@

triebs spezialisierter Inv estmentfonds gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 sowie von Luxemburger Invest-

mentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über Investmentgesell-

schaften zur Anlage in Risikokapital;  

 

¶ die Verwaltung Luxemburger ode r ausländischer AIFs (inkl. sämtlicher in Anhang I des Gesetzes von 2013 genann-

ten Aufgaben);  

 

¶ die individuelle Verwaltung einzelner Portfolios nach Artikel 101 Absatz 3 a) des Gesetzes von 2010 sowie gemäß 

Artikel 5 (4) a) des Gesetzes von 2013. Darüber k ann sie die in Artikel 101 Absatz 3 b) zweiter Spiegelstrich des 

Gesetzes von 2010 und in Artikel 5 Absatz 4 b) (ii) und (iii) des Gesetzes von 2013 aufgezählten Nebenleistungen 

erbringen ; 

 

¶ ihr eigenes Vermögen zu verwalten, dazu kann sie ihre Tätigkeiten im In - und Ausland ausüben, Zweigniederlas-

sungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die für die Erreichung ihres Zweckes förderlich sind 

und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere derjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 

üb er Handelsgesellschaften, des Gesetzes von 2010 und des Gesetzes von 2013, bleiben.  
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Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsleitung des Fonds verantwortlich. Sie darf für Rechnung 

des Fonds alle Geschäftsleitungs - und Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar mit dem  Fondsver-

mögen bzw. dem Teilfondsvermögen verbundenen Rechte ausüben.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ehrlich, redlich, professionell und unabhängig 

von  der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anleger.  

 

Der Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Herren Karl Kempen, Markus Müller und Christian Schlosser  zu Vor-

standsmitgliedern ernannt und ihnen die Führung der Geschäfte übertragen.  

 

Neben dem in diese m Verkaufsprospekt beschriebenen Investmentfonds verwaltet die Verwaltungsgesellschaft derzeit 

noch weitere Investmentfonds. Die Liste dieser Investmentfonds kan n am Sitz der Verwaltungsgesell schaft bezogen wer-

den.  

 

Die Verwaltungsgesel lschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des jeweiligen Teilfonds unter eige-

ner Verantwortung und Kontrolle einen Fondsmanager hinzuziehen. Der Fondsmanager wird für die erbrachte Leistung 

entweder aus der Verwaltungsvergütung der Verwalt ungsgesellschaft oder unmittelbar aus dem jeweiligen Teilfondsver-

mögen vergütet.  

 

Die Anlageentscheidung, die Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind ausschließlich der Verwaltungsgesellschaft 

vorbehalten , soweit kein Fondsmanager mit der Verwaltun g des jeweiligen Teilfondsvermögens beauftragt wurde.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer Kontrolle, neben der 

Anlageverwaltung auch andere eigene Tätigkeiten (administrative Tätigkeiten sowie d en Vertrieb) auf Dritte auszulagern.  

 

Die Übertragung von Aufgaben darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in keiner  

Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung von  Aufgaben  nicht daran 

gehindert werden, im Interesse der Anleger zu handeln.  

 

Der Fondsmanager  

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Flossbach von Storch AG, eine Gesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Köln 

zum Fondsmanager des Fonds ernannt und diesem die An lageverwaltung übertragen.  

 

Der Fondsmanager verfügt über eine Genehmigung zur Vermögensverwaltu ng und untersteht der  Aufsicht  der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungen  in Deutschland . 

 

Aufgabe des Fondsmanagers ist insbesondere die eigenständige Umsetz ung der Anlagepolitik des jewei ligen Teilfonds-

vermögens und die Führung der Tagesgeschäfte der Vermögensverwaltung sowie anderer damit verbundener Dienstleis-

tungen unter der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft. Die Erfüllung d ieser Aufgaben er-

folgt unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepo litik und der Anlagebeschränkun gen des jeweiligen Teilfonds, wie sie 

in diesem Verkaufsprospekt beschrieben si nd, sowie der gesetzlichen Anla gebeschränkungen.  

 

Der Fondsmanager ist befugt, Makler sowie Broker zur Abwicklung von Transaktionen in den Vermögenswerten des Fonds 

auszuwählen. Die Anlageentscheidung und die Ordererteilung obliegen dem Fondsmanager.  

 

Der Fondsmanager hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung vo n Dritte n, insbesondere von ver schiede-

nen Anlageberatern, beraten zu lassen.  
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Es ist dem Fondsmanager gestattet, seine Hauptaufgaben mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft ganz oder teil-

weise an Dritte, deren Vergütung zu seinen Lasten geht, zu übertragen. I n diesem Fall wird der Verkaufs prospekt entspre-

chend angepasst.  

 

Der Fondsmanager trägt alle Aufwendungen, die ihm in Verbindung mit den von ihm geleisteten Dienstleistungen entste-

hen. Maklerprovisionen, Transaktionsgebühren und andere im Zusa mmenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögenswerten anfallende Geschäftskosten werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen.  

Der Fondsmanager ist nicht befugt, Gelder von Anlegern entgegenzunehmen.  

 

Die Verwahrstelle  

 

Einzige Verwahrstelle de s Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison,  

L-1445 Strassen, Luxemburg. Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-

burg und betreibt Bankgeschäfte. Die Rechte und Pflichten d er Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz vom 17. De-

zember 2010, den geltenden Verordnungen, dem Verwahrstellenvertrag, dem Verwaltungsreglement (Artikel 3) sowie 

diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) . Sie handelt ehrlich, redlich, professionell, un abhän gig von der Verwaltungs-

gesellschaft und ausschließlich im Interesse des Fonds und der Anleger.  

 

Die Verwahrstelle hat gemäß Artikel 3 des Verwaltungsreglements und unter Wahrung der gesetzlichen Voraussetzungen 

die Möglichkeit Teile ihrer Aufgaben an  W¥{§§w3¨3vw~wy{w¥w¡3;Ēh¡§w¥©w¥ªsz¥w¥ā<A3X{¡w3|wªw{~¦3s}§¨w~~w3¸tw¥¦{uz§3vw¥3h¡§w¥@

verwahrer kann auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.fvsinvest.lu)  abgerufen werden oder kostenlos 

bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.  

 

Auf Antrag wird die Verwaltungsgesellschaft den Anlegern  aktuelle  Informationen hinsichtlich der Identität der Verwahr-

stelle des Fonds, der Beschreibung der Pflichten der Ver wahrstelle sowie der Interessen konflikte, die entstehen können 

und der Beschreibung sä mtlicher von der Ve rwahrstelle übertragener Verwah rungsfunktionen, der Liste der Unterverwah-

rer bzw. Lagerstellen und Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Aufgabenübertragung ergeben können, 

übermitteln.  

 

Durch die Ernennung der Verwahrs telle und/oder der Unterverwahrer können potentielle Interessenkonflikte, welche im 

Tt¦uz¡{§§3Ēc¢§w¡§{w~~w3\¡§w¥w¦¦w¡}¢¡x~{}§wā3¡¼zw¥3tw¦uz¥{wtw¡3ªw¥vw¡?3tw¦§wzw¡A 

 

Zentralverwaltungsstelle inklusive Register - und Transferstelle  

 

Die Verwaltungsgesellschaf t ist Zentralverwaltungsstelle des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft hat unter ihrer Verant-

wortung und Kontrolle verschiedene verwaltungstechnische Aufgaben insbesondere die Aufgaben der Register - und 

Transferstelle sowie der Fondsbuchhaltung an die DZ PR IVATBANK S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, 

Luxemburg übertragen. Die DZ PRIVATBANK S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-

burg. Die Aufgaben der Register - und Transferstelle bestehen in der Ausführung von Anträgen bzw. Aufträgen zur Zeich-

nung, Rücknahme, zum Umtausch und zur Übertragung von Anteilen sowie in der Führung des Anteilregisters. Die Fonds-

buchhaltung umfasst die Buchhaltung des Fonds sowie die Berechnung der Nettoinventarwerte. Die DZ PRIVATB ANK S.A. 

hat wiederum unter ihrer Verantwortung und Kontrolle, z.B. die Berechnung der Nettoinventarwerte an die Attrax Finan-

cial Services S.A. mit Sitz in 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg  übertragen.  
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Rechtsstellung der Anleger  

 

Die Verwaltungsgesells chaft legt in den jeweiligen Teilfonds angelegtes G eld im eigenen Namen für gemein schaftliche 

Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und/oder sonstigen zulässigen Vermö-

genswerten gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dez ember 2010 an. Die angelegten Mittel und die damit erworbenen 

Vermögenswerte bilden das jeweilige Teilfondsvermögen, das gesondert von dem eigenen Vermögen der Verwaltungs-

gesellschaft gehalten wird.  

 

Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer beteiligt. Die Anteile am 

jeweiligen Teilfonds werden in Namens - sowie Inhaberanteilen ausgegeben. Für jeden Teilfonds werden Inhaberanteile 

und Namensanteile mit bis auf drei Dezimalstellen begeben. Namensanteile werden von der Register - und Transferstelle 

in das für den Fonds geführte Anteilregister eingetragen. Dem Anleger wird eine  Bestätigung betreffend die Eintragung in 

das Anteilregister an die im Anteilregis ter angegebene Adresse zugesandt. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke 

besteht nicht.  

 

Alle Anteile an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn die Verwaltungsgesellschaft be-

schließt gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwalt ungsreglements, innerhalb eines Teilfonds verschiedene Anteilklassen auszuge-

ben.  

 

Sofern die Verwaltungsgesellschaft Anteile eines Fonds zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen hat, wird dies im 

betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anleger seine Anlegerrechte in ihrer 

Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds bzw. Teilfonds nur dann geltend machen kann, wenn der Anleger selbst und 

mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister des Fonds bzw. Teilfonds eingeschrieben ist. In den Fällen, in 

denen ein Anleger über eine Zwischenstelle in einen Fonds bzw. Teilfonds investiert hat, welche die Investition in ihrem 

Namen aber im Auftrag des Anlegers unternim mt, können nicht unbedingt alle Anlegerrechte unmittelbar durch den An-

leger gegen den Fonds bzw. Teilfonds geltend gemacht werden. Anlegern wird empfohlen, sich über ihre Rechte zu infor-

mieren.  

 

Allgemeiner Hinweis zum Handel mit Anteilen der Teilfonds  

 

Eine Anlage in die Teilfonds ist als mittel - bis langfristige  Investition gedacht. Die Verwaltungsgesellschaft lehnt Arbitrage -

gwuz¡{}w¡?3ª{w3Ē`s¥}w§3g{ {¡yā3¨¡v3Ē_s§w3g¥sv{¡yā3stA 

 

h¡§w¥3Ē`s¥}w§3g{ {¡yā3©w¥¦§wz§3 s¡3v{w3`w§z¢vw3vw¥3T¥t{§¥syw?3tw{3ªw~uzw¥3vwr Anleger systematisch Anteile eines Teil-

fonds innerhalb einer kurzen Zeitspanne unter Ausnutzung von  Zeitverschiebungen und/oder Unvoll kommenheiten oder 

Schwächen des Bewertungssystems des Nettoinven tarwerts des Fonds zeichnet, um tauscht oder zurücknimmt . Die Ver-

waltungsgesellschaft ergreift entsprechende Schutz - und oder Kontrollmaßnahmen, um solchen Praktiken vorzubeugen. 

Sie behält sich auch das Recht vor, einen Zeichnungsantrag oder Umtauschauftrag eines Anlegers, zurückzuweisen, zu 

widerrufen oder au ¦¨¦w§w¡?3ªw¡¡3vw¥3iw¥vsuz§3tw¦§wz§?3vs¦¦3vw¥3T¡~wyw¥3Ē`s¥}w§3g{ {¡yā3tw§¥w{t§A3 

 

Der Kauf bzw. Verkauf von Anteilen nach Handelsschluss zum bereits feststehenden bzw. absehbaren Schlusskurs ÿ das so 

yw¡s¡¡§w3Ē_s§w3g¥sv{¡yā3ÿ wird von der Verwaltungsgesel lschaft strikt abgelehnt. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf 

jeden Fall sicher, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Grundl age eines dem Anleger vorher un bekann-

ten Anteilwertes abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass  ein Anleger ĒLate Tradingā betreibt, kann 

die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungs - bzw. Rücknahme antrages solange verweigern, bis der Antrag-

steller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Antrag ausgeräumt hat.  
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Es kann nicht ausgeschlossen we rden, dass die Anteile des jeweiligen Teilfonds an einer amtlichen Börse bzw. auch an 

anderen Märkten ohne Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft gehandelt  werden (Beispiel: Einbeziehung in den Frei-

verkehr einer Börse).  

 

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch 

den Wert der im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage 

bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelt en Anteilpreis abweichen.  

 

Anlagepolitik  

 

Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds  (oder ĒFinanzprodukt ā) ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwick-

lung in der jeweiligen Teilfondswährung (wie im entsprechenden Anhang definiert). Alle Teilfonds  verfolgen eine aktiv 

verwaltete Anlagepolitik. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlage-

politik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die teilfondsspezifische Anlagepo-

lit ik wird für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben.  

 

Die in Artikel 4 des Verwaltungsreglements dargestellten allgemeinen Anlagegrundsätze und Anlagebeschränkungen gel-

ten für sämtliche Teilfonds, sofern keine A bweichungen oder Ergänzungen für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffen-

den Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten sind.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Flossbach von Storch AG als  Fondsmanager folg en einer ganzheitlichen Nachhaltig-

keitsdefinition, w obei einer langfristig ausgerichteten, integren Unternehmensführung eine besondere Bedeutung zu-

kommt. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitspolitik befinden sich unter dem Abschnitt Nachhaltigkeitspolitik.   

 

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln von Teil  I 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements b eschriebe nen anlagepoliti-

schen Grundsätzen und innerhalb der An lagebeschränkungen angelegt.  

 

Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten 

 

In Übereinstimmung mit den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten Allgemeinen Bestimmungen der Anlage-

politik kann sich die Verwaltungsgesellschaft für d en jeweiligen Teilfonds im Rahmen eines effizienten Portfoliomanage-

ments Derivaten sowie sonstiger Techniken und Instrumente bedienen. Die Kontrahenten bei vorgenannten Geschäften 

müssen Institute sein, die einer Aufsicht unterliegen und einer von der  Comm ission de Surveillance du Secteur Financier  

;ĒCSSFā< zugelassenen Kategorie angehören. Sie müssen darüber hinaus auf diese Art von Geschäften spezialisiert sein.  

 

Derivate und sonstige Techniken und Instrumente sind mit erheblichen Chancen, aber auch mit hohen Risiken verbunden. 

Aufgrund der Hebelwirkung d ieser Produkte können mit einem relativ niedrigen Kapitaleinsatz hohe Verluste für den Teil-

fonds entstehen. Nachfolgend eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung von Derivaten, Techniken und Instru-

menten, die für den jeweiligen Teilfonds eingesetz t werden können:  
 

1. Optionsrechte  

Ein Optionsrecht ist ein Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im Voraus bestimmten Zeit punkt 

;ĒT¨¦Ñt¨¡y¦w{§£¨¡}§ā<3¢vw¥3ª¼z¥w¡v3w{¡w¦3{ 3i¢¥s¨¦3tw¦§{  §w¡3mw{§¥s¨ w¦3¨3w{¡w 3{ 3i¢¥s¨¦3tw¦§{  §w¡3

c¥w{¦3;ĒT¨¦Ñt¨¡y¦£¥w{¦ā<3¨3}s¨xw¡3;Ē^s¨x¢£§{¢¡āBĒVs~~ā<3¢vw¥3¨3©w¥}s¨xw¡3;Ēiw¥}s¨x¦¢£§{¢¡āBĒc¨§ā<A3Ww¥3c¥w{¦3w{@

ner Kauf - oder Verkaufsoption ist die Optionsprämie.  

Für den jeweiligen Teilfonds können sowohl Kauf - als auch Verkaufsoptionen erworben oder verkauft werden,  so-

fern der jeweilige Teilfonds gemäß seiner in dem betreffenden Anhang beschriebenen Anlagepolitik in die zu-

grunde liegenden Basiswerte investieren darf.  
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2. Finanzterminkontrakte  

Finanzterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende  Vereinbarungen, zu einem be-

¦§{  §w¡3mw{§£¨¡}§?3vw 3ĒY¼~~{y}w{§¦vs§¨ ā?3w{¡w3tw¦§{  §w3`w¡yw3w{¡w¦3tw¦§{  §w¡3Us¦{¦ªw¥§w¦?3¨3w{¡w 3{ 3

Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.  

Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Finanzterminkontrakte nur abge schlossen werden, sofern der jeweilige Teil-

fonds gemäß seiner in dem betreffenden Anhang beschriebenen Anlagepolitik in die zugrunde liegenden Basis-

werte investieren darf.  

 

3. In Finanzinstrumente eingebettete Derivate  

Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Fin anzinstrumente mit eingebettetem Derivat erworben werden, sofern es sich 

bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 oder 

z. B. um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währ ungen handelt. B ei Finanzinstru menten mit eingebette-

te m  Derivat kann es sich bspw. um strukturierte Produkte (Zertifikate, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandel-

s¡~w{zw¡?3V¥wv{§3_{¡}wv3a¢§w¦3w§uA<3¢vw¥3b£§{¢¡¦¦uzw{¡w3zs¡vw~¡A3W{w3¨¡§w¥3vw¥3Uwy¥{xx~{uz}w{§3Ē{¡3Y{¡s¡{¡¦§¥u-

 w¡§w3w{¡ywtw§§w§w3Ww¥{©s§wā3}¢¡{£{w¥§w¡3c¥¢v¨}§w3w{uz¡w¡3¦{uz3{AvAeA3vsv¨¥uz3s¨¦?3vs¦¦3v{w3w{¡ywtw§§w§w¡3vw@

rivativen Komponenten die Zahlungsströme des gesamten Produkts beeinflussen. Neben den Risikomerkmalen 

von Wertpapieren sind auch die Risikomerkm ale von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten maß-

geblich.  

Strukturierte Produkte dürfen unter der Bedingung zum Einsatz kommen, dass es sich bei diesen Produkten um 

Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Fe bruar 2008 handelt.  

 

4. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte  

 

Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten z. B.: 

- Wertpapierleihgeschäfte  

- Pensionsgeschäfte  

 

4.1. Wertpapierleihgeschäfte  

Für die jeweiligen Teilfonds werden keine Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.  

 

4.2. Pensionsgeschäfte  

Für die jeweiligen Teilfonds werden keine Pensionsgeschäfte abgeschlossen.  

 

5. Devisenterminkontrakte  

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte abschließen.  

Devisenterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem be-

¦§{  §w¡3mw{§£¨¡}§?3vw 3ĒY¼~~{y}w{§¦vs§¨ ā?3w{¡w3tw¦§{  §w3`w¡yw3vw¥3¨y¥¨¡vw3~{wyw¡vw¡3Ww©{¦w¡?3¨3w{¡w 3

im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. z u verkaufen.  

 

6. gs¨¦uzyw¦uz¼x§w3;Ēfªs£¦ā< 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des jeweiligen Teilfondsvermögens im Rahmen der Anlage grund-

sätze Swapgeschäfte abschließen.  

Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Austausch von Zahlu ngsströmen, Vermögensgegenstän-

den, Erträgen oder Risiken zum Gegenstand hat. Bei den Swapgeschäften, die für den jeweiligen Teilfonds abge-

schlossen werden können, handelt es sich beispielsweise, aber nicht ausschließlich, um Zins -, Währungs -, Equity- 

und Credit Default -Swapgeschäfte.  

Ein Zinsswap ist eine Transaktion, in welcher zwei Parteien Zahlungsströme ta uschen, die auf fixen bzw. vari ablen 

Zinszahlungen beruhen. Die Transaktion kann mit der Aufnahme von Mitteln zu einem festen Zinssatz und der 

gleichz eitigen Vergabe von Mitteln zu einem variablen Zinssatz ve rglichen werden, wobei die Nomi nalbeträge der 

Vermögenswerte nicht ausgetauscht werden.  
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Währungsswaps beinhalten zumeist den Austausch der Nominalbeträge der Vermögenswerte. Sie lassen sich mit 

eine r Mittelaufnahme in einer Währung und einer gleichzeitigen Mittelvergabe in einer anderen Währung gleich-

setzen. 

Die Gegenpartei  kann keinen Einfluss auf die Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios des OGAW 

oder die Basiswerte der Derivate nehm en. Geschäfte im Zusammenhang mit dem OGAW -Anlageportfolio bedürfen 

keiner Zustimmung durch die Gegenpartei.  

 

6.1. Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften  

Die Verwaltungsgesellschaft wird für die vorliegenden Teilfonds keine Tota l Return Swaps oder andere Deri-

vate mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

7. Swaptions  

Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerh alb ei ner 

bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen gena u spezifizi erten Swap einzutreten. Im Übri gen gelten 

die im Zusammenhang mit Optionsgeschäften dargestellten Grundsätze.  

 

8. Techniken für das Management von Kreditrisiken  

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds im Hinblick auf eine effi ziente Verwaltung des jewei-

~{yw¡3gw{~x¢¡v¦©w¥ Ìyw¡¦3s¨uz3¦¢yw¡s¡¡§w3V¥wv{§3Wwxs¨~§3fªs£¦3;ĒVWfā<3w{¡¦w§w¡A 

Innerhalb des Marktes für Kreditderivate stellen CDS das am weitesten ve rbreitete und quantitativ bedeu tendste 

Instrument dar. CDS ermöglichen die L oslösung des Kreditrisikos von der zugrunde liegenden Kre ditbeziehung. 

Diese separate Handelbarkeit der Ausfallrisiken erweitert das Möglichkeitsspektrum für systematische Risiko - und 

Ertragssteuerung. Mit einem CDS kann sich ein Sicherungsnehmer (Sicherun gskäufer, Protection Buyer) gegen be-

stimmte Risiken aus einer Kreditbeziehung gegen Bezahlung einer auf den Nominalbetrag berechneten periodi-

schen Prämie für die Übernahme des Kreditrisikos an einen Sicherungsgeber (Sicherungsverkäufer, Protection Sel-

ler) für eine festgesetzte Frist absichern. Diese Prämie richtet sich u. a. nach der Qualität des oder der zugrunde 

liegenden Referenzschuldner(s) (=  Kreditrisiko). Die zu überwälzenden Risiken werden im Voraus als sog. Krediter-

w{y¡{¦¦w3;ĒV¥wv{§3X©w¡§ā<3xw¦§3vwfiniert. Solange kein Credit Event eintritt, muss der CDS -Verkäufer keine Leistung 

erbringen. Bei Eintritt eines Credit Events zahlt der Verkäufer den vorab definierten Betrag bspw. den Nennwert 

oder eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen de m Nominalwert der Referenzaktiva und ihrem 

`s¥}§ªw¥§3¡suz3X{¡§¥{§§3vw¦3^¥wv{§w¥w{y¡{¦¦w¦3;ĒVs¦z3fw§§~w w¡§ā<A3Ww¥3^¼¨xw¥3zs§3vs¡¡3vs¦3ewuz§?3w{¡3{¡3vw¥3iw¥w{¡@

barung qualifiziertes Asset des Referenzschuldners anzudienen , während die Prämienzahlungen des Kä ufers ab 

diesem Zeitpunkt eingestellt werden. Der jeweilige Teilfonds kann als Sicherungsnehmer oder als Sicherungsgeber 

auftreten.  

CDS werden außerbörslich gehandelt (OTC -Markt), wodurch auf spezifischer e, nicht standardisierte Bedürf nisse 

beider Kontrahe nten eingegangen werden kann ÿ um den Preis einer geringeren Liquidität.  

Das Engagement der aus den CDS entstehenden Verpflichtungen muss sowohl im ausschließlichen Interesse des 

Fonds als auch im Einklang mit seiner Anlagepolitik stehen. Bei den Anlagegre nzen gemäß Artikel 4, Ziffer 6 des 

Verwaltungsreglements sind die dem CDS zu Grunde liegenden Anleihen als auch der jeweilige Emittent zu berück-

sichtigen.  

Die Bewertung von Credit Default Swaps erfolgt nach nachvollziehbaren und transparenten Methoden auf regel-

mäßiger Basis. Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer werden die Nachvollziehbarkeit und die 

Transparenz der Bewertungsmethoden und ihre Anwendung überwachen. Sollten im Rahmen der Überwachung 

Differenzen festgestellt werden, wird die B eseitigung der Differenzen durch die Verwaltungsgesellschaft veran-

lasst. 

 

9. Bemerkungen  

Die vorgenannten Techniken und Instrumente können durch die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls erwei-

tert werden, wenn am Markt neue, dem Anlageziel entsprechende Inst rumente angeboten werden, die der jewei-

lige Teilfonds gemäß den aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen anwenden darf.  
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Durch die Nutzung von Techniken und Instrumenten für eine effiziente Portfolioverwaltu ng können direkte / indi-

rekte Kosten anfa llen, welche dem Fondsvermögen belastet werden bzw. welche das Fondsvermögen schmälern. 

Diese Kosten können sowohl für dritte Parteien als auch für zur Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle zuge-

hörige Parteien anfallen.  

 

Nachhaltigkeitspolitik  

 

Die Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und der  Flossbach von Storch AG als Fondsmanager  beschreibt wie 

bestimmte Aspekte zur Nachhaltigkeit  in Bezug auf Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung  in der Verwaltung 

der jeweiligen Teilfon ds Berücksichtigung finden. Nähere Informationen dazu finden sich unter www.fvsinvest.lu unter 

dem Punkt ĒOffenlegungspflicht nach Verordnung (EU) 2019/2088 ā und der dort aufgeführten Nachhaltigkeitspolitik.  Im 

Zusammenhang mit der aktiven Mitwirkung al s Aktionär wird auf die Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten und zur 

Mitwirkung  der Verwaltungsgesellschaft verwiesen, die auf der vorgenannten Internetseite zur Verfügung steht.   

 

Die Flossbach von Storch AG als Fondsmanager der Teilfonds hat die UN-Prinzipien  für verantwortliches Investieren unter-

zeichnet  (UN PRI - United Nations -supported Principles for Responsible Investment) . Somit ist die Flossbach von Storch 

Gruppe  verpflichte t , im Prozess zur Findung der Anlageentscheidung ESG -Faktoren zu berücksichtigen und eine aktive 

Mitwirkung als Aktionär im Rahmen der Stimmrechtsausübung zu integrieren.  

 

Die Flossbach von Storch AG als Fondsmanager der Teilfonds berücksichtigt  im Rahmen des Investmentprozesses  die 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren ( Ąprincipal  adverse im-

pactsĄ3¢vw¥3ăcT\¦Ą) gemäss Artikel 7 Absatz 1 a) der Verordnung  (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor .  Der 

Fondsmanager w ird die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren systematisch in seinen Entscheidungsprozessen und der Mitwirkung einbeziehen . Die Ermittlung, Priorisierung  und 

Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand 

spezifischer ESG-Analysen, die individuell für investierte Emittenten / Garanten  erstellt werden und im Chance -Risiko-Profil 

der Unternehmensanalysen  Berücksichtigung finden.  

 

Die PAI-Indikatoren werden dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertung basiert nicht a uf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder errei-

chen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit  den PAI-Indikatoren geachtet.  

 

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringer ung besonders negativer Auswirkungen unter anderem bei den 

Indikatoren  Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, beim Energieverbrauch  nicht erneuerbarer Energiequellen sowie bei 

schweren Verstößen gegen die UN  Global Compact -Grundsätze und  OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen  hin-

gewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Unternehmen  einen unzureichenden Umgang mit den als besonders negativ iden-

tifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen adressiert und versucht, auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. 

Leitet das Management die notwendigen Schritte für eine Verbesserung nich t in ausreichendem Umfang ein, wird das 

Stimmrecht  diesbezüglich  ausgeübt, die Beteiligung reduziert oder verkauft .  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung  der Daten  werden im Rahmen der Treibhausemissionen keine so-

genannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsma-

nager wird die Daten abdeckung kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - 

und Mitwirkungsprozess aufnehmen.  

 

Zudem können Ausschlüsse, wie die Herstellung und/oder der Vertrieb kontroverser Waffen und der Abbau und/oder der 

Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitra-

gen.  
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Informationen über die festgestellten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die im Rah-

men der Anlagestrategie Berücksichtigung finden, werden gem. Art. 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 im Anhang zum 

Jahresbericht zur Verfügung gestellt.  

 

Die den Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen tragen nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 de r Ver-

ordnung (EU) 2020/852 (EU -Taxonomie) bei. Der Mindestanteil  der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen  im 

Sinne der EU-Taxonomie  beträgt 0  %.  

 

Ausschlüsse : 

Es werden im Rahmen der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds weitere ESG -Kriterien definiert, die  in die Anlageentschei-

dung einfließen und durch den Fondsmanager berücksichtigt werden. Die Anlageentscheidungen finden basierend auf 

einem Screening gegen ein e Ausschlussliste statt. Die Ausschlussliste basiert auf den folgenden Voraussetzungen:  

 

Ausschlusskriterien, die auf alle Teilfonds angewendet werden:  

Die Erfüllung der gruppenweiten Mindestausschlüsse basiert auf  Umsatzschwellen. Ausgeschlossen werden Investitionen  

in Unternehmen , die: 

 

- >0% ihres Umsatzes  mit kontroversen  Waffen,   

- >10% ihres Umsatzes mit der Produktion  und /oder  dem  Vertrieb von Rüstungsgüter n  

- >5% ihres Umsatzes  mit der Produktion von Tabakprodukten , 

- >30% ihres Umsatzes  mit dem Abbau  und /oder  dem  Vertrieb von  Kohle  

 

erwirtschaften . 

 

Zusätzliche Ausschlusskriterien  für die Teilfonds Flossbach von Storch - Foundation Defensive und Flossbach von 

Storch - Foundation Growth : 

Zusätzlich zu den zuvor genannten Ausschlüssen werden Investitionen in Unternehmen , die: 

 

- >5% ihres Umsatzes mit  dem  Anbieten von Glücksspiel,  

- >5% ihres Umsatzes mit der  Produktion von alkoholischen Getränken  

 

erwirtschaften , ausgeschlossen. 

 

Für alle Teilfonds erfolgt ebenfalls ein Ausschluss für Unternehmen mit schwerem Verstoß (ohne positive Perspektive) 

gegen die UNGC-Grund sätze und für Staatsemittenten, die ein unzureichendes Scoring in Bezug auf den Freedom House 

Index vorweisen  (Einstufung Ēnicht frei ā).  

 

Weitergehende produktspezifische Informationen zu den Teilfonds, werden auf der Webseite unter www.fvsinvest.lu  ver-

öffentlicht . Fortlaufende detaillierte Informationen sind ebenso in den Jahresberichten des Fonds veröffentlicht.  

 

Anteilwertberechnung  

 

Das Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro ;Ēewxw¥w¡ª¼z¥¨¡yā<A 

 

Ww¥3jw¥§3w{¡w¦3T¡§w{~¦3;ĒT¡§w{~ªw¥§ā<3~s¨§w§3s¨x3v{w3{ 3|wªw{~{yw¡3T¡zs¡y3¨ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3s¡ywywtw¡w3j¼z¥¨¡y3

;Ēgw{~x¢¡v¦ª¼z¥¨¡yā<?3¦¢xw¥¡3¡{uz§3xÑ¥3w§ªs{yw3ªw{§w¥w3T¡§w{~}~s¦¦en im jeweiligen Anhang zum Ver kaufsprospekt eine 

von vw¥3gw{~x¢¡v¦ª¼z¥¨¡y3stªw{uzw¡vw3j¼z¥¨¡y3s¡ywywtw¡3{¦§3;ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ª¼z¥¨¡yā<A 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fvsinvest.lu%2Fde%2Ffooter%2Flegal%2Fsfdr-informationen%2F&data=05%7C01%7CMarkus.Breidbach%40fvsag.com%7C9e8cf02666ff4419e52f08da3e53929d%7Cc6c6e603a21346ca892675ec27c93e6f%7C0%7C0%7C637890825912006401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2HQlDiqSV1hVuPXoMBDB9sRB4WEzpNupCy2P4qVJLbE%3D&reserved=0
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Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an 

jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24.  ¨¡v3FDA3Www tw¥3w{¡w¦3|wvw¡3]sz¥w¦3;ĒUwªw¥§¨¡y¦§syā<3tw@

rechnet. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte 

abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds an jedem Bewertungstag ermittelt ;Ēaw§§¢-Teilfondsvermö-

yw¡ā<A Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes  sind insbesondere in Artikel 6 des Verwaltungsreglements 

festgelegt.  

 

Ausgabe von Anteilen  

 

1. Anteile werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß 

Artikel 6 Nr. 4 des Verwaltungsreglements, zuzüglich eines Ausgabeaufschlages, dessen maximale Höhe für den 

jeweiligen Teilfonds im Anhang 2 zum Verkau fsprospekt  aufgeführt ist. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren 

oder andere Belastungen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen, erhöhen.  

 

2. Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Ver wahr -

stelle, der Register - und Transferstelle, der Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese entge-

gennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Zeichnungsanträge an die Register - und Trans-

ferstelle verpflichtet. Maßgeblich i st der Eingang bei der Register - und Transferstelle. Diese nimmt die Zeichnungs-

anträge im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft an.  

Kaufaufträge  xÑ¥3vw¡3X¥ªw¥t3©¢¡3T¡§w{~w¡?3v{w3{¡3w{¡w¥3Z~¢ts~¨¥}¨¡vw3©w¥t¥{wx§3¦{¡v3;Ē\¡zstw¥s¡§w{~wā<?3ªw¥vw¡3©¢¡3

der Stelle , bei der der Zeichner sein Depot unterhält, an die Register - und Transferstelle weitergeleitet. Maßgeblich 

ist der Eingang bei der Register - und Transferstelle.  

Vollständige Zeichnungsanträge  für Namensanteile oder Kaufaufträge von Inhaberanteilen , welche  bis spätestens 

14:00 Uhr MEZ/MESZ an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausga-

bepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur 

Verfügung steht. Die Verwaltu ngsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der 

Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht 

bestehen, dass ein Anleger Late Trading betreibt, kann die Verwalt ungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungs-

antrages solange verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Zeichnungsantrag ausge-

räumt hat. Vollständige Zeichnungsanträge  für Namensanteile oder Kaufaufträge von Inhaberanteilen , welche 

nach 14:00 Uhr MEZ/MESZ an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum 

Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.  

Sollte der Gegenwert für die zu zeichnenden  Namensanteile zum Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen Zeich-

nungsantrages bei der Register - und Transferstelle nicht zur Verfügung stehen oder der Zeichnungsantrag fehler-

haft oder unvollständig eingehen, gilt der Zeichnungsantrag als mit dem Datum bei der Register - und Transferstelle 

eingegangen,  an dem der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur Verfügung steht und  der Zeichnungsantrag 

ordnungsgemäß vorliegt.  

Die Inhaberanteile werden nach erfolgter Abrechnung bei der Register - und Transferstelle über sogenannte Zah-

lungs -/Lieferungsgeschäfte Zug u m Zug, d.h. gegen Zahlung des ausmachenden Investitionsbetrages an die Stelle 

übertragen,  bei der der Zeichner sein Depot unterhält.  

 

3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der jewei-

ligen Teilfonds währung bzw. im Falle von mehreren Anteilklassen in der jeweiligen Anteilklassenwährung bei der 

Verwahrs telle in Luxemburg zahlbar.  

 

4. Die Umstände unter denen die Ausgabe von Anteilen eingestellt wird, werden in Artikel 9 i.V.m. Artikel 7 des Ver-

waltungsreg lements beschrieben.  
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5. Der Erwerb in der Form eines Festpreisgeschäftes kann unter Umständen für bestimmte Teilfonds oder Anteilklas-

sen untersagt werden. In diesem Fall wird im teilfondsspezifischen Anhang darauf verwiesen.  

 

Rücknahme und Umtausch von Anteilen  

 

1. Die Anleger sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert gemäß Artikel 6 Nr. 4 des Ver-

ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§¦?3ywywtw¡w¡xs~~¦3stÑy~{uz3w{¡w¦3w§ªs{yw¡3eÑu}¡sz wst¦uz~syw¦3;ĒeÑu}¡sz w£¥w{¦ā<3¨3©w¥@

langen. Diese Rücknahme erfolg t nur an einem Bewertungstag. Sollte ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, 

so ist dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds im Anhang 2 zu diesem Verkaufsprospekt  angegeben.  

Die Auszahlung des Rücknahmepreis es vermindert sich in bestimmten Ländern  um dort anfallende Steuern und 

andere Belastungen. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.  

 

2. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die Anleger erfolgen über die DZ PRI-

VATBANK S.A. und über die Zahlstellen. Die DZ PRIVATBANK S.A. ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine 

gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Verwahrstelle nicht beein-

flussbare  Umstände, die Überw eisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rü cknahmepreises zurückkaufen, so weit 

dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger oder zum Schutz der Anleger oder e ines Teilfonds erforderlich er-

scheint.  

 

3. Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt auf der 

Grundlage des maßgeblichen Anteilwertes der  jeweiligen Anteilklasse des  betreffenden Teilfonds unter Berück-

sichtigung einer Umtauschprovision in Höhe von maximal 3 % des Anteilwertes der zu zeichnenden Anteile . Falls 

keine Umtauschprovision erhoben wird, wird dies für den jeweiligen Teilfonds im Anhang 2 zum Verkaufsprospekt  

erwähnt.  

Sofern unterschiedliche Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, kann auch ein Umt ausch von 

Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb des Teilfonds erfolgen, sofern nicht im 

Anhang 1 zum Verkaufsprospekt etwas Gegenteiliges bestimmt ist. In diesen Fällen wird keine Umtauschprovision 

erhoben.  

Die Verwalt ungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds einen Umtauschantrag zurückweisen, wenn dies im 

Interesse des Fonds bzw. des Teilfonds oder im Interesse der Anleger geboten erscheint.  

 

4. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknah me b zw. den Umtausch von Na mensan-

teilen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register - und Transferstelle, der Vertriebs-

stelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Wei-

terl eitung der Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge an die Register - und Transferstelle verpflichtet.  

Ein Rücknahmeauftrag bzw. ein Umtauschantrag für die Rücknahme bzw. den Umtausch von Namensanteilen ist 

dann vollständig, wenn er den Namen und die Anschrif t des Anlegers, sowie die Anzahl bzw. den Gegenwert der 

zurückzugebenden oder umzutauschenden Anteile und den Namen des Teilfonds angibt, und wenn er von dem 

entsprechenden Anleger unterschrieben ist.  

Vollständige Verkaufsaufträge  für die Rückn ahme bzw. de n Umtausch von Inha beranteilen werden durch die 

Stelle, bei der der Anleger sein Depot unterhält, an die Register - und Transferstelle weitergeleitet. Der Umtausch 

von Inhaberanteilen ist ausgeschlossen.  

Vollständige Rücknahme -/Verkaufsaufträge bzw. vollstä ndige Umtauschanträge, welche bis spätestens 14:00 Uhr 

MEZ/MESZ an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Anteilwert des darauffolgenden Bewertungs-

tages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovisi on, ab-

gerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme , der Verkauf  bzw. der Um-

tausch von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. 

Vollständige Rücknahme -/Verkaufsaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche nach 14:00 Uhr MEZ/MESZ 
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an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages, abzüg-

lich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtausc hprovision, abgerechnet.  

Maßgeblich für den Eingang des Rücknahme -/Verkaufsauftrages bzw. des Umtauschantrages ist der Eingang bei der 

Register- und Transferstelle . 

Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem en tsprechenden 

Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung bzw. im Falle von mehreren Anteilklassen in der jeweiligen An-

teilklassenwährung. Im Fall von Namensanteilen erfolgt die Auszahlung auf ein vom Anleger anzugebendes Konto.  

 

5. Die Verwaltungsgesell schaft ist verpflichtet, die Rücknahme bzw. den Umtausch von Anteilen wegen einer Einstel-

lung der Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen.  

 

6. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Verwahrstelle unter Wahrung der I nteres-

sen der Anleger berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte 

des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum Rücknah-

mepreis  des ersten Bewertungstages nac h der zeitweiligen Aussetzung der Rücknahmen . Entsprechendes gilt für 

Anträge auf Umtausch von Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf, dass dem jeweiligen Teil-

fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rüc knahme bzw. der Umtausch von 

Anteilen auf Antrag von Anlegern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.  

RISIKOHINWEISE  

 

Allgemeines Marktrisiko  

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben 

den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige 

Vermögenswerte, ist e r den ÿ auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden ÿ generellen Trends 

und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, 

indem der Marktwert der Vermögensgegenstä nde gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber An-

teile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände ge-

genüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er d as von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht 

vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das 

Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht  über das vom Anleger inves-

tierte Geld hinaus besteht nicht.  

 

Zinsänderungsrisiko  

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im 

Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, än dern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum 

Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt 

der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt daz u, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen 

Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit der fest-

verzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzere n Laufzeiten haben geringere 

Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten 

haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzei ten.  

 

Risiko von negativen Habenzinsen  

Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Kreditinstituten für Rech-

nung des Fonds an. Für diese Guthaben bei Kreditinstituten ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, d er internationalen Zinss-

ätzen abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinken diese Zinssätze unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu 

negativen Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Abhäng ig von der Entwicklung der Zins politik der jeweiligen Zentr al-

banken können sowohl kurz -, mittel - als auch langfris tige Guthaben bei Kreditinstitu ten eine negative Verzinsung erzielen.  
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Bonitätsrisiko  

Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Ausstellers eines von einem Teilfonds direkt oder indirekt geha ltenen 

Wertpapiers oder Geldmarktinstruments kann nachträglich sinken. Dies  führt in der Regel zu Kursrück gängen des jeweili-

gen Papiers, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen.  

 

Unternehmensspezifisches Risiko  

Die Kursentwicklung der von ei nem Teilfonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ist 

auch von unternehmensspezifischen Faktoren abhängig, beispielsweise von der betriebswirtschaftlichen Situation des 

Ausstellers. Verschlechtern sich die unternehmensspezi fischen Faktoren, kann der Kurswert des jeweiligen Papiers deut-

lich und dauerhaft sinken, ungeachtet einer auch ggf. sonst allgemein positiven Börsenentwicklung.  

 

Adressenausfallrisiko  

Der Aussteller eines von einem Teilfonds direkt oder indirekt gehalten en Wertpapiers bzw. der Schuldner einer zu einem 

Teilfonds gehörenden Forderung kann zahlungsunfähig werden. Die entsprechenden Vermögenswerte des Teilfonds kön-

nen hierdurch wirtschaftlich wertlos werden.  

 

Kontrahentenrisiko  

Soweit Geschäfte nicht über ei ¡w3UÌ¥¦w3¢vw¥3w{¡w¡3yw¥wyw~§w¡3`s¥}§3yw§¼§{y§3ªw¥vw¡?3;ĒbgV-Zw¦uz¼x§wā<3tw¦§wz§3ÿ über 

das allgemeine Adressenausfallrisiko hinaus ÿ das Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts ausfällt bzw. ihren Verpflich-

tungen nicht in vollem Umfang nachkommt. Dies g ilt insbesondere für Geschäfte, die Techniken und Instrumente zum 

Gegenstand haben. Um das Kontrahentenrisiko bei OTC -Derivaten zu reduzieren kann die Verwaltungsgesellschaft für die 

jeweiligen Teilfonds Sicherheiten akzeptieren. Dies erfolgt in Übereinsti mmung mit den und unter Berücksichtigung der 

Anforderungen der ESMA Richtlinie  2014/937. Die Sicherheiten können in Cash, als Staatsanleihen oder als Schuldver-

schreibungen von internationalen Einrichtungen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union angehören , und  als gedeckte Schuldverschreibungen angenommen werden. Die erhaltenen 

Cash-Sicherheiten werden nicht erneut angelegt. Die erhaltenen sonstigen Sicherheiten werden nicht veräußert, neu an-

gelegt od er verpfändet. Für die erhaltenen Sicherheiten wendet die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der 

spezifischen Eigenschaften der Sicherheiten sowie des Emittenten stufenweise Bewertungsabschläge an (sog. ĒHaircut 

Strategieā). Aus der folgenden T abelle können die Details zu den jeweils geringsten angewandten Bewertungsabschlägen 

je Art der Sicherheit entnommen werden:  

 

Sicherheit  Minimum Haircut  

Cash (Teilfondswährung)  0 % 

Cash (Fremdwährungen)  8 % 

Staatsanleihen  0,50 % 

Schuldverschreibungen von internationalen Einrichtungen 

öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören und 

gedeckte Schuldverschreibungen  

0,50 % 

 

Weitere Details zu den angewandten Bewertungsabsc hlägen können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos 

erfragt werden.  

 

Grundlage der Besicherung sind individuelle vertragliche Vereinbarungen zwischen Kontrahent und Verwaltungs gesell-

schaft. Hierin werden unter anderem Art und Güte der Sicherheiten, Haircuts, Freibeträge und Mindest transferbeträge 

definiert. Auf täglicher Basis werden die Werte der OTC -Derivate und ggf. bereits gestellter Sicherheiten ermittelt. Sollte 

aufgrund der individuellen vertraglichen Bedingu ngen eine Erhöhung o der Reduzie rung der Sicherheiten nötig sein, so 

werden diese bei der Gegenpartei an - bzw. zurückgefordert. Einzelheiten zu den Vereinbarungen können bei der Verwal-

tungsgesellschaft jederzeit kostenlos erfragt werden.  
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In Bezug auf die Risikostreuung der er haltenen Sicherheiten gilt, dass das maximale Exposure gegenüber einem bestimm-

ten Emittenten 20 % des jeweiligen Netto -Teilfondsvermögens nicht übersteigen darf. Hiervon abwei chend findet Artikel 

4 Nr. 5 h) des Verwaltungsreglements  hinsichtlich des Emitte ntenrisikos beim Erhalt von Sicherheiten bestimmter Emit-

tenten Anwendung.  

 

Währungsrisiko  

Hält ein Teilfonds direkt oder indirekt Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er (soweit Fremd währungs-

positionen nicht abgesichert werden) einem Währ ungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung 

gegenüber der Teilfondswährung  führt dazu, dass de r Wert der auf Fremdwährung lau tenden Vermögenswerte sinkt.  

 

Anteilklassen, deren Währung nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautet, können entsprechend einem abweichen-

den Währungsrisiko unterliegen. Dieses Währungsrisiko kann im Einzelfall gegen die Teilfondswährung abgesichert wer-

den.  

 

Spezifische Risiken im Zusammenhang mit währungsgesicherten Anteilklassen  

Anteilklassen, deren Währu ng nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautet, unterliegen einem Währungsrisiko, wel-

ches durch den Einsatz von Finanzderivaten abgesichert werden kann. Der Fondsmanager behält sich das Recht vor, 

Fremdwährungsanteilklassen erst ab einem Anteilklassenv olumen von mehr als 1.000.000,00 in der jeweiligen Anteilklas-

senwährung gegen Währungsschwankungen abzusichern.  Die mit dieser Absicherung zusammenhängenden Kosten, Ver-

bindlichkeiten und / oder Vorteile gehen zulasten der betreffenden Anteilklasse.  

 

Durch den Einsatz von Finanzderivaten für nur eine Anteilklasse können Kontrahentenrisiken und operationelle Risiken 

auch für die Investoren in anderen Anteilklassen des jeweiligen Teilfonds entstehen.  

 

Die Absicherung wird eingesetzt, um etwaige Wechselkursschw ankungen zwischen der Teilfondswährung und der abge-

sicherten Anteilklassenwährung zu senken. Mit dieser Absicherungsstrategie soll das Währungsrisiko der abgesicherten 

Anteilklasse so angeglichen werden, dass die Entwicklung der abgesicherten Anteilklasse der Entwicklung einer Anteil-

klasse in der Teilfondswährung möglichst genau folgt.  

 

Der Einsatz dieser Absicherungsstrategie kann dem Anleger der betreffenden Anteilklasse einen erheblichen Schutz gegen 

das Risiko von Wertminderungen der Anteilklassenwährun g zum Wert der Teilfondswährung bieten, Es kann aber auch 

dazu führen, dass die Anleger der abgesicherten Anteilklasse von einer Wertsteigerung gegenüber der Teilfondswährung 

nicht profitieren können. Es kann ebenso ÿ insbesondere bei starken Marktverwerfu ngen ÿ zu Inkongruenzen zwischen 

der Währungsposition des Teilfonds und der Währungsposition der abgesicherten Anteilklasse kommen.  

 

Im Falle eines Nettozu - oder Nettoabflusses in der abgesicherten Anteilklasse kann diese Währungsabsicherung unter Um-

stände n erst nachträglich erfolgen bzw. angepasst werden, so dass sie sich erst zu einem späteren Zeitpunkt in dem Net-

toinventarwert der abgesicherten Anteilklasse darstellt.  

 

Branchenrisiko  

Soweit sich ein Teilfonds im Rahmen seiner Anlage auf bestimmte Branche n fokussiert, reduziert dies auch die Risikostreu-

ung. Infolgedessen ist der Teilfonds in besonderem Maße sowohl von der allgemeinen Entwicklung als auch von der Ent-

wicklung der Unternehmensgewinne einzelner Branchen oder sich gegenseitig beeinflussender Br anchen abhängig.  

 

Länder-/Regionenrisiko  

Soweit sich ein Teilfonds im Rahmen seiner Anlage auf bestimmte Länder oder Regionen fokussiert, reduziert dies eben-

falls die Risikostreuung. Infolgedessen ist der Teilfonds in besonderem Maße von der Entwicklung ei nzelner oder mitei-

nander verflochtener Länder und Regionen bzw. der in diesen ansäss igen und /oder tätigen Unterneh men abhängig.  
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Rechtliches und steuerliches Risiko  

Änderungen der steuerlichen Vorschriften und die Beurteilung von Sachverhalten in den Ländern, in denen der Fonds 

Vermögenswerte hält, können Auswirkungen auf die steuerliche Situation des Fonds und seiner Anleger haben. Der Fonds 

muss alle steuerrechtlich auferlegten Erfordernisse erfüllen. Werden diese Gesetze während  der Laufzeit des Fonds geän-

dert, können die für den Fonds und die Anleger geltenden rechtlichen Erfordernisse erheblich von den bestehenden ab-

weichen.  

Die gesetzlichen und sonstigen regulatorischen Rahmenbedingungen in den jeweils relevanten Jurisdiktione n können 

sich zum Nachteil des Teilfonds und/oder der Anleger ändern. Durch die Berührungspunkte mit unterschiedlichen Juris-

diktionen können sich die gerichtliche Verfolgung und die Durchsetzung von Ansprüchen und sonstigen Rechten des Teil-

fonds und der An leger erschweren. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verträge von Gerichten unterschied-

lich bzw. anders als beabsichtigt ausgelegt oder für unwirksam erachtet werden. Fonds könnten in ihrer Rechtsform ferner 

von ausländischen Gerichten nicht geri chtlich anerkannt werden.  

 

Länder- und Transferrisiken  

Wirtschaftliche oder politische Instabilität in Ländern, in denen ein Teilfonds investiert ist, kann dazu führen, dass ein Te il-

fonds ihm zustehende Gelder trotz Zahlungsfähigkeit des Ausstellers des je weiligen Wertpapiers oder sonstigen Vermö-

gensgegenstands nicht, nicht fristgerecht, nicht in vollem Umfang oder nur in einer anderen Währung erhält. Maßgeblich 

hierfür können beispielsweise Devisen - oder Transferbeschränkungen bzw. fehlende Transferfähigke it bzw. -bereitschaft 

oder sonstige Rechtsänderungen sein. Zahlt der Aussteller in einer anderen Währung, so unterliegt diese Position zusätz-

lich einem Währungsrisiko.  

 

Risiko durch Höhere Gewalt  

Unter höherer Gewalt versteht man Ereignisse, deren Eintret en von den betroffenen Personen nicht kontrolliert werden 

kann. Hierzu gehören z. B. schwere Verkehrsunfälle, Pandemien, Erdbeben, Überflutungen, Orkane, Kernenergieunfälle, 

Krieg und Terrorismus, Konstruktions - und Baufehler, die der Fonds nicht kontrolli eren kann, Umweltgesetzgebungen, 

allgemeine wirtschaftliche Umstände oder Arbeitskämpfe. Sofern ein Teilfonds von einem oder mehreren Ereignissen hö-

herer Gewalt betroffen ist, kann dies zu Verlusten bis hin zu Totalverlusten des jeweiligen Teilfonds führen . 

 

Liquiditätsrisiko  

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände und Derivate erworben werd en, die nicht an einer Börse zu gelassen 

oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in dies en einbezogen sind. Diese Vermö gensgegenstände 

können geg ebenenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar nicht weiterveräußert werden. 

Auch an einer Börse zugelassene Vermögensgegenstände können abhängig von der Marktlage, dem Volumen, dem Zeit-

rahmen und den geplanten Kosten  gegebenenf alls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräußert werden. Obwohl 

für den Fonds nur Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden kön-

nen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaf t nur mit Verlust veräußert werden können.  

 

Verwahrrisiko  

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen ist ein Verlustrisiko verbund en, das aus Insolvenz oder Sorgfalts pflicht-

verletzungen des Verwahrers oder eines Unterverwahrers bzw. durch äußere Ereign isse resultieren kann.  

 

Emerging Markets Risiken  

Anlagen in fuzªw~~w¡~¼¡vw¥3;ĒEmerging Markets ā< sind Anlagen in Ländern, die in Anlehnung u. a. an die Definition der 

jw~§ts¡}3¡{uz§3{¡3v{w3^s§wy¢¥{w3Ēz¢zw¦3U¥¨§§¢©¢~}¦w{¡}¢  w¡3£¥¢3^¢£xā3xs~~w¡?3vA3zA3¡{uz§ s~¦3Ēw¡§ª{u}w~§ā3}~s¦¦{x{{w¥§3

werden. Anlagen in diesen Ländern unterliegen ÿ neben den spezifischen Risiken der konkreten Anlageklasse ÿ in der Regel 

höheren Risiken und in besonderem Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen Marktrisiko. In Schw ellenländern 

können politische, wirtschaftliche oder soziale Instabilität oder diplomatische Vorfälle die Anlage in diesen Ländern be-

einträchtigen. Zudem können bei der Transaktionsabwicklung in Werten aus diesen Ländern in verstärktem Umfang Risi-

ken auftr eten und zu Schäden für den Anleger führen, insbesondere weil dort im Allgemeinen eine Lieferung von 
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Wertpapieren nicht Zug um Zug gegen Zahlung möglich oder üblich sein kann. Die beschriebenen Länder - und Transfer-

risiken sind in diesen Ländern ebenfalls b esonders erhöht.  

In Emerging Markets können zudem das rechtliche sowie das regulatorische Umfeld und die Buchhaltungs -, Prüfungs- und 

Berichterstattungsstandards deutlich von dem Niveau und Standard zulasten eines Investors abweichen, die sonst inter-

natio nal üblich sind. Dadurch kann es nicht nur zu Unterschieden bei der staatlichen Überwachung und Regulierung kom-

men, sondern es kann damit auch die Geltendmachung und Abwicklung von Forderungen des Fonds mit weiteren Risiken 

verbunden sein. Auch kann in sol chen Ländern ein erhöhtes Verwahrrisiko bestehen, was insbesondere auch aus unter-

schiedlichen Formen der Eigentumsverschaffung an erworbenen Vermögensgegenständen resultieren kann. Die Märkte 

in Schwellenländern sind in der Regel volatiler und weniger liqu ide als die Märkte in Industriestaaten, dadurch kann es zu 

erhöhten Schwankungen der Anteilwerte des Fonds kommen.  

 

Inflationsrisiko  

Unter dem Inflationsrisiko ist die Gefahr zu verstehen, durch Geldentwertung Vermögensschäden zu erleiden. Die Infla-

tion kann dazu führen, dass sich der Ertrag eines Teilfonds sowie der Wert der Anlage als solcher hinsichtlich der Kaufkraft 

reduzieren. Dem Inflationsrisiko unterliegen verschiedene Währungen in unters chiedlich hohem Ausmaß.  

 

Konzentrationsrisiko  

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anl age in bestimmte Vermögensgegen stände 

oder Märkte erfolgt. In diesen Fällen können Ereignisse, die sich auf diese Vermögensgegenstände oder Märkte auswirken, 

stärkere Effekte auf das Fondsvermögen haben, so können verhältnismäßige größere Verlust e für das Fondsvermögen ent-

stehen als bei einer weiter gestreuten Anlagepolitik.  

 

Performance Risiko  

Eine positive Wertentwi cklung kann mangels einer von einer dritten Partei ausgesprochenen Garantie nicht zugesagt wer-

den. Ferner können für einen Teilfonds erworbene Vermögensgegenstände eine andere Wertentwicklung erfahren als 

beim Erwerb zu erwarten war.  

 

Abwicklungsrisiko  

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien nicht, verzögert oder 

nicht vereinbarungsgemäß zahlt bzw. die Wertpapiere nicht oder nicht fris tgerecht liefert. Dieses Abwick lungsrisiko be-

steht auch bei der Rücka bwicklung von Sicherheiten für den Fonds.  

 

Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten  

Durch die Hebelwirkung von Optionsrechten kann der Wert des jeweiligen Teilfondsvermögens ÿ sowohl positiv als auch  

negativ ÿ stärker be einflusst werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Vermögens-

werten der Fall ist; insofern ist deren Einsatz mit besonderen Risiken verbunden.  

Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingese tzt werden, sind ebenfalls mit erhebli-

chen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil de r jeweiligen Kontraktgröße (Ein schuss) sofort geleis-

tet werden muss.  

Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Hie rdurch können sich das Risiko und 

die Volatilität des Teilfonds erhöhen.  

Je nach Ausgestaltung von Swaps kann eine zukünftige Änderung des Marktzinsniveaus (Zinsänderungsrisiko) oder der 

Ausfall der Gegenpartei (Kontrahentenrisiko), als auch die Veränderu ng des Us¦{¦ªw¥§w¦3;ĒUnderlyings ā< einen Einfluss auf 

die Bewertung der Swaps haben. Grundsätzlich können zukünftige (Wert -)Änderungen der zugrundeliegenden Zahlungs-

ströme, Vermögensgegenstände, Erträge oder Risiken zu Gewinnen aber auch zu Verlusten im Fo nds führen.  

Techniken und Instrumente sind mit bestimmten Anlagerisiken und Liquiditätsrisiken verbunden.  

Da der Einsatz von in Finanzinstrumenten eingebetteten Derivaten mit einer Hebelwirkung verbunden sein kann, kann ihr 

Einsatz zu größeren Schwankunge n ÿ sowohl positiv als auch negativ ÿ des Wertes des Teil -Fondsvermögens führen.  
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Risiken in Zusammenhang mit Zielfonds  

Die Risiken der Zielfondsanteile, die für das jeweilige Teilfondsvermögen erworben werden können, stehen in engem Zu-

sammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten 

Anlagestrategien. Die genannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der Ziel-

fonds , deren Anteile erworben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses Teil -/Fondsvermögens reduziert werden.  

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere 

Zielfonds gleiche, oder einander entgegen gesetzte Investitionen tätigen.  Hierdurch können bestehende Risiken kumu-

lieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben.  

Es ist der Verwaltungsgesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren An-

lageentscheidungen müssen nich t zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Verwaltungsg esellschaft überein-

stimmen.  

Der Verwaltungsgesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-

spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen ode r Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich verzögert reagieren, 

indem sie Zielfondsanteile zurückgibt.  

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile 

aussetzen. Dann ist die Verwaltungsge sellschaft daran gehindert, die An teile an dem Zielfonds zu veräu ßern, indem sie 

diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwa ltungsgesellschaft oder Verwahr stelle des Zielfonds zurück-

gibt.  

Weiterhin kann es generell bei dem Erwerb von Zielfond s zur Erhebung von Gebühren auf Ebene des Zielfonds kommen. 

Dadurch besteht bei der Anlage in Zielfonds eine doppelte Gebührenbelastung. Eine doppelte Gebührenbelastung ist aus-

geschlossen sollte es sich um Zielfonds innerhalb derselben Umbrella -Struktur ha ndeln.  

 

Risiko der Rücknahmeaussetzung  

Die Anleger können grundsätzlich von der Verwaltungsgesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile  ge-

mäß den im Abschnitt Rücknahme von Anteilen gemachten Angaben  verlangen.  Die Verwaltungsgese llschaft kann die 

Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile erst spä-

ter zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen (siehe hierzu auch Artikel 7 des Verwaltungsreglements  ĒX{¡¦§w~~¨¡y3vw¥3

Berechn¨¡y3vw¦3T¡§w{~ªw¥§w¦ā?3T¥§{}w~3DC3vw¦3iw¥ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§¦3ĒeÑu}¡sz w3¨¡v3h §s¨¦uz3©¢¡3T¡§w{~w¡ā<A3W{w¦w¥3

Preis kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme.  

 

Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Verwaltungsgesellschaft insbesondere auch dann gezwungen sein, wenn ein 

oder mehrere Zielf onds, deren Anteile für einen Teilfonds erworben wurden, ihrerseits die Anteilrücknahme aussetzen 

und diese einen erheblichen An teil des jeweiligen Netto -Teilfondsvermögens ausmachen.  

 

Risiken im Zusammenhang mit der Anlage in zulässige chinesische Aktien mit dem Programm Shanghai - und Shenzhen 

Hong Kong Stock Connect  

 

Das Shanghai- ̈ ¡v3fzw¡zw¡3[¢¡y3^¢¡y3f§¢u}3V¢¡¡wu§3;Ēf[fVā<3{¦§ ein Programm für gegenseitigen Marktzugang (Mutual 

Market Access Programme), in dessen Rahmen Anleger (hier der Fonds) über die Börse und Clearingstellen in Hongkong 

{¡3s¨¦ywª¼z~§w¡3jw¥§£s£{w¥w¡?3v{w3s¡3vw¥3UÌ¥¦w3fzs¡yzs{3;Ēfzs¡yzs{3f§¢u}3X«uzs¡yw3;ffX<ā< notiert sind handeln können 

;Ēa¢¥§zt¢¨¡v3g¥sv{¡yā<?3¨¡v3T¡~wyw¥3s¨x3vw 3uz{¡w¦{¦uzw¡3Yw¦§~s¡v?3ªw~uzw3tw¦§{  §w3^¥{§w¥{w¡3w¥xÑ~~w¡?3v{w3`Ìy~{uz@

keit erhalten, sich über die Börse und Clearingstellen in Shanghai am Handel mit ausgewählten Wertpapieren, die an der 

UÌ¥¦w3[¢¡y}¢¡y3;Ēf§¢u}3X«uzs¡yw3¢x3[¢¡y3^¢¡y3_{ {§wv3;fX[^<ā<3¡¢§{w¥§3¦{¡v3;Ēf¢¨§zt¢¨¡v3g¥sv{¡yā<3¨3tw§w{~{yw¡A3W{w3

Flossbach von Storch Invest S.A. wird in diesem Zusammenhang am Northbound Trading teilnehmen.  

 

Der Fonds wird gegebenenfalls gemäß seiner Anlagepolitik zulässige chinesische A -T}§{w¡3;ĒT-fzs¥w¦ā<3 {§3vw 3c¥¢y¥s  3

SHSC erwerben. Eine mit A-Share bezeichnete Aktie der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange be-

zieht sich auf die Aktie eines Unternehmens, welche in Renmin bi, der Währung der Volksrepublik China, gehandelt wird. 

Ursprünglich konnten diese Aktien nur von chinesischen Staatsbürgern gehandelt werden. Durch die Nutzung von SHSC 

können folgende Risiken entstehen bzw. können die in diesem Kapitel genannten Risiken  erhöht werden:  
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¶ Ww¥3[s¡vw~3Ñtw¥3vs¦3f[fV3¨¡§w¥~{wy§3w{¡w¥3§¼y~{uzw¡3d¨¢§w3;Ēgsyw¦¤¨¢§wā<?3ªs¦3¨¥3Y¢~yw3zstw¡3}s¡¡?3vs¦¦3vw¥3Y¢¡v¦3

in seinen Investitionsmöglichkeiten beschränkt ist bzw. nicht in der Lage sein kann, seine beabsichtigten Anlagen an 

einem b estimmten Tag über das SHSC zu tätigen. Die Tagesquote beschränkt die maximalen Nettokäufe im grenz-

übergreifenden Handel, die im Rahmen des Stock Connect -Programms auf täglicher Basis durchgeführt werden kön-

nen. Sobald der verbleibende Saldo der Northbound -Tagesquote den Nullstand erreicht oder zu Beginn der Sitzung 

überschritten wird, werden neue Kaufaufträge abgelehnt und erst wieder am folgenden Handelstag angenommen. 

Zudem bestehen Einschränkungen für die Gesamtbestände ausländischer Investments, die au f alle Anleger aus 

Hongkong und dem Ausland zutreffen, sowie Einschränkungen für die Bestände einzelner Anleger aus dem Ausland. 

Anleger sollten bedenken, dass die unterschiedlichen Handelszeiten und verschiedene Kontingente - und Bestands-

limits die Fähigke it des Fonds zur Vornahme zeitgerechter Anlagen einschränken können.  

 

¶ Die über SHSC verbundenen Börsen behalten sich das Recht vor, für die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 

Marktes den Handel auszusetzen, wenn sie dies als erforderlich erachten. Zusätz lich ist zu beachten, dass SHSC nur 

an Tagen betrieben wird, die als Handelstag in der Volksrepublik China sowie in Hongkong gelten und der Folgetag 

ein Bankarbeitstag in den genannten Ländern ist.   

 

¶ Aufgrund der Neuheit von SHSC sowie der Erstellung der d afür notwendigen und seitens SHSC erforderlichen Pro-

zesse und Ressourcen zur Nutzung von SHSC können operationelle Risiken (wie z.B. die Tatsache, dass Systeme nicht 

ordnungsgemäß funktionieren), entstehen. Das Abwicklungsrisiko wird dadurch gemindert, das s für die Abwicklung 

der Transaktionen des Fonds in A -Shares ausschließlich das Prinzip der Lieferung gegen Zahlung (Delivery versus Pay-

ment) Anwendung findet.  

 

¶ Das SHSC unterliegt der Aufsicht der chinesischen Finanzaufsichtsbehörde (CSRC: China Securities Regulatory Com-

mission) und somit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Volksrepublik China, welche auf-

grund der Nutzung von SHSC Einfluss auf den Fonds nehmen können.  

 

¶ Wirtschaftliche Entwicklungen der Volksrepublik China kö nnen aufgrund der Nutzung von SHSC und somit der An-

lage in bestimmte zulässige chinesische A -Aktien Einfluss auf das Fondsvermögen haben.  

 

Potentielle Interessenkonflikte  

Die Verwaltungsgesellschaft, ihre Angestellten, Vertreter un d/oder verbun dene Unternehmen können als Vor standsmit-

glied, Anlageberater, Fondsmanager, Zentralverwaltungs -, Register- und Transferstelle oder in sonstiger Weise als Dienst-

leistungsanbieter für den Fonds - bzw. Teilfonds agieren. Die Funktion der Verwahrst elle bzw. Unterverwahrer, die mit Ver-

wahrfunktionen beauftragt wurden, kann ebenfalls von einem verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft 

wahrgenommen werden. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle, sofern eine Verbindung zwischen ihne n be-

steht, verfügen über angemessene Strukturen , um mögliche Interessenkonflikte aus der Verbindung zu vermeiden. Kön-

nen Interessenkonflikte nicht verhindert werden, werden die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle dies offenle-

gen und vorhandene In teressenkonflikte identifizieren, steuern und beobachten.  Die Verwaltungsgesellschaft ist sich be-

wusst, dass aufgrund der verschiedenen Tätigkeiten, die sie bezüglich der Verwaltung des Fonds- bzw. Teilfonds selbst 

ausführt, Interessenkonflikte entstehen k önnen. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt im Einklang mit dem Gesetz vom 17. 

Dezember 2010 und den anwendbaren Verwaltungsvorschriften der CSSF über ausreichende und angemessene Struktu-

ren und Kontrollmechanismen, insbesondere handelt sie im besten Intere sse der Fonds bzw. Teilfonds. Die sich aus der 

Aufgabenübertragung eventuell ergebenen Interessenkonflikte sind in den Grundsätzen über den Umgang mit Interes-

senkonflikten beschrieben. Diese hat die Verwaltungsgesellschaft auf ihrer Internetseite  www.fvsin vest.lu veröffentlicht. 

Insofern durch das Auftreten eines Interessenkonflikts die Anlegerinteressen beeinträchtigt werden, wird die Verwal-

tungsgesellschaft die Art bzw. die Quellen des bestehenden Interessenkonflikts auf ihrer Internetseite  offenlegen. Be i der 

Auslagerung von Aufgaben an Dritte vergewissert sich die Verwaltungs gesellschaft, dass die Dritten die notwendigen Maß-

nahmen zur Einhaltung aller Anforderungen an Organisation und Vermeidung von Interessenkonflikten wie sie in den 
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anwendbaren Luxemb urger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben und die Einhaltung dieser An-

forderungen überwachen.  

 

Risikoprofile  

Die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds werden in eines der folgenden Risikoprofile eingeord-

net. Das Risikoprofil für jeden Teilfonds finden Sie am Ende dieses Abschnittes. Die Beschreibungen der  folgenden Profile 

wurden unter der Voraussetzung von normal funktionierenden Märkten erstellt. In unvorher gesehenen Marktsituationen 

oder bei Marktstörungen aufgrund nicht funktionierender Märkte können weitergehende Risiken als die in dem Risikopro-

fil genannten auftreten.  

 

Die zum Zeitpunkt des Erwerbs von Anteilen vorliegende Einstufung in eine der im Verkaufsprospekt genannten mögli-

chen Risikoklassen soll als Orientierungshilfe verstanden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die im 

teilfondsspezifischen Anhang ausgewiesene Risikoeinstufung während der Laufzeit des Fonds ändern kann.  

 

Risikoprofil ă Sicherheitsorientiert  

Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto -Teilfondsvermögens 

besteht ein geringes Gesamtrisiko, dem entsprechende Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbeson-

dere aus Währungs -, Bonitäts - und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultie-

ren, bestehen.  

 

Risikoprofil ă Konservativ 

Der Fonds eignet sich für konservative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto -Teilfondsvermögen s besteht 

ein moderates  Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus 

Währungs -, Bonitäts - und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, beste-

hen.  

 

Risikoprofil ă Wachstumsorienti ert  

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto -Teilfondsvermögen s 

besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus 

Währungs -, Bonitäts - und  Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, beste-

hen.  

 

Risikoprofil ă Spekulativ 

Der Fonds eignet sich für spekulative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto -Teilfondsvermögen s besteht 

ein sehr hohes Ge samtrisiko, dem auch sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus 

Währungs -, Bonitäts - und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, beste-

hen.  

 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

Der Anlagehorizont kann je nach Teilfonds kurz -, mittel - oder langfristig sein. Den sich aus der Anlagestrategie ergebenden 

Renditeerwartungen des Anlegers steht eine angemessene Risikobereitschaft gegenüber. Der Anleger muss bereit und in 

der Lage sei¡?3v{w3¦{uz3s¨¦3vw¥3T¡~syw¦§¥s§wy{w3w¥ywtw¡vw¡3e{¦{}w¡3;¦{wzw3{¡3v{w¦w 3m¨¦s  w¡zs¡y3s¨uz3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢@

z{¡ªw{¦wā<3¨3§¥syw¡A3Ws¦3e{¦{}¢£¥¢x{~3vw¦3§¬£{¦uzw¡3T¡~wyw¥¦3xÑ¥3|wvw¡3gw{~x¢¡v¦3}Ì¡¡w¡3vw¥3¡suzx¢~yw¡vw¡3gstw~~w3w¡§@

nommen werden . 

 

Name des Teilfonds  Risikoprofil  
Risikoprofil des  

typischen Anlegers  

Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II  Wachstumsorientiert  Langfristig  

Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  Konservativ  Mittelfristig  

Flossbach von Storch ÿ Multi Asset ÿ Defensive  Konservativ  Mittelfristig  

Flossbach von Storch ÿ Multi Asset ÿ Balanced  Wachstumsorientiert  Langfristig  
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Name des Teilfonds  Risikoprofil  
Risikoprofil des  

typischen Anlegers  

Flossbach von Storch ÿ Multi Asset ÿ Growth  Wachstumsorientiert  Langfristig  

Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  Konservativ  Mittelfristig  

Flossbach von Storch  ÿ Foundation Growth  Wachstumsorientiert  Langfristig  

Flossbach von Storch ÿ Global Quality  Wachstumsorientiert  Langfristig  

Flossbach von Storch ÿ Dividend  Wachstumsorientiert  Langfristig  

Flossbach von Storch ÿ Global Emerging Markets Equities  Spekulativ  Langfristig  

Flossbach von Storch ÿ Global Convertible Bond  Konservativ  Mittelfristig  

Flossbach von Storch ÿ Bond Opportunities  Konservativ  Mittelfristig  

Flossbach von Storch ÿ Currency Diversification Bond  Wachstumsorientiert  Langfristig  

 

Risikomanagement -Verfahren  

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement -Verfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlage positio-

nen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios ihrer verwalteten Fonds jederzeit 

zu überwachen und zu messen. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbe-

hördlichen Anforderung en der CSSF berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig der CSSF über das eingesetzte Risi-

komanagement -Verfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikomanagement -Verfahrens anhand 

zweckdienlicher und angemessener Methoden sicher, das s das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten 

Fonds den Gesamtnettowert deren Portfolios nicht überschreitet. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgen-

der Methoden:  

 

× Commitment Ansatz:  

Uw{3vw¥3`w§z¢vw3ĒV¢  {§ w¡§3T¡¦s§ā3ªw¥vw¡3vie Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entspre-

chenden (ggf. delta -gewichteten) Basiswertäquivalente oder Nominale umgerechnet. Dabei werden  Netting - und 

Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksi chtigt. D ie Summe die-

ser Basiswertäquiva lente darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreiten.  

 

× VaR-Ansatz:  

Die Kennzahl Value -at-Risk (VaR) ist ein mathematisch -statistisches Konzept und wird als ein Standard -Risikomaß 

im Finanzsektor  verwendet. Der VaR gibt den möglichen Verlust ein es Portfolios, der mit einer be stimmten Wahr-

scheinlichkeit (sogenanntes Konfidenzniveau) nicht übers chritten wird, während eines be stimmten Zeitraums 

(sogenannte Halteperiode) an.  

 

× Relativer VaR-Ansatz: 

Bei dem relativen VaR -Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines Referenzportfolios um einen von der Hö he des 

Risikoprofils des Fonds abhängigen Faktor nicht übersteigen. Der aufsichtsrechtlich maximal zulässige Faktor be-

trägt 200 %. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.  

 

× Absoluter VaR-Ansatz: 

Bei dem absoluten VaR -Ansatz darf der VaR (99 % Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds einen von der 

Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Ante il des Fondsvermöge ns nicht überschreiten. Das auf sichtsrecht-

lich maximal zulässige Limit beträgt 20 % des Fondsvermögens.  

Für Fonds, deren Ermittlung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos durch die VaR -Ansätze erfolgt, schätzt 

die Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Dieser Grad der Hebelwirkung kann in Abhän-

gigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über - als auch unterschritten werden. 

Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass s ich aus dieser Angabe keine Rückschlüsse auf den Risikogehalt des 

Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der veröffentlic hte erwartete Grad der Hebelwir kung explizit nicht als Anlage-

grenze zu verstehen.  
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Die verwendete Methode zur Bestimmung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Of-

fenlegung des Referenzportfolios und des erwarteten Grades der Hebelwirkung sowie dessen Berechnungsmethode 

ergibt sich für jeden Teilfonds wie folgt:  

 

Name des Teilfonds  
Risikomanagement -Ver-

fahren  

Grad der  

Hebelwirkung  

Referenzindex  

Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Multi Asset ÿ Defensive  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Multi Asset ÿ Balanced  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Multi Asset ÿ Growth  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Global Quality  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Dividend  Commitment Ansatz  - - 

Flossbach von Storch ÿ Global Emerging Markets Equities  Relativer  VaR-Ansatz Bis zu 30 % MSCI Emerging 

Markets Daily 

Net Total Re-

turn Index  

Flossbach von Storch ÿ Global Convertible Bond  Absoluter VaR-Ansatz Bis zu 130 % - 

Flossbach von Storch ÿ Bond Opp ortunities  Absoluter VaR-Ansatz Bis zu 150% - 

Flossbach von Storch ÿ Currency Diversification Bond  Commitment Ansatz  - - 

 

Liquiditätsrisikomanagement  

Die Verwaltungsgesellschaft hat für die Teilfonds  schriftliche Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, 

die Liquiditätsrisiken des Teilfonds  zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätsprofil der Anlagen des 

Teilfonds  mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Teilfonds  deckt. Unter Berücksichtigung der Anlagestrategie 

ergibt sich folgendes Liquiditätsprofil des Teilfonds : Das Liquiditätsprofil eines Teilfonds  ist in der Gesamtheit bestimmt 

durch dessen Struktur hinsichtlich der im Teilfonds  enthaltenen Vermögensg egenstände und Verpflichtungen sowie hin-

sichtlich der Anlegerstruktur und der im Verkaufsprospekt definierten Rückgabebedingungen.  

 

Die Grundsätze und Verfahren umfassen:  

 

¶ Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des  Teilfonds oder der Vermö-

gensgegenstände ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität der im Teilfonds gehalte-

nen Vermögensgegenstände in Relation zum Teilfondsvermögen vor und legt hierfür Liquiditätsklassen fest. Die 

Beurteilung der L iquidität beinhaltet beispielsweise eine Analyse des Handelsvolumens, der Komplexität oder 

andere typische Merkmale sowie ggf. eine qualitative Einschätzung eines Vermögensgegenstands.  

¶ Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich durch erhöhtes Verlangen der Anleger auf 

Anteilrücknahme oder durch Großabrufe ergeben können. Hierbei bildet sie sich Erwartungen über Nettomittel-

veränderungen unter Berücksichtigung von verfügbaren Informationen über Erfahrungswerten aus historischen 

Net tomittelveränderungen.  

¶ Die Verwaltungsgesellschaft überwacht laufende Forderungen und Verbindlichkeiten des Teilfonds und schätzt 

deren Auswirkungen auf die Liquiditätssituation des Teilfonds ein.  

¶ Die Verwaltungsgesellschaft hat für den Fonds adäquate Limi ts für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht 

die Einhaltung dieser Limits und hat Verfahren bei einer Überschreitung oder möglichen Überschreitung der Li-

mits festgelegt.  
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¶ Die von der Verwaltungsgesellschaft eingerichteten Verfahren gewährleisten  eine Konsistenz zwischen den Li-

quiditätsklassen, den Liquiditätsrisikolimits und den zu erwarteten Nettomittelveränderungen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig und aktualisiert sie entsprechend.  

 

Die Verwaltungsgesellschaf t führt regelmäßig Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des Teilfonds bewer-

ten kann. Die Verwaltungsgesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und aktueller quantitativer 

oder, falls dies nicht angemessen ist, qua litativer Informationen durch. Hierbei werden Anlagestrategie, Rücknahmefris-

ten, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die Vermögensgegenstände veräußert werden können, sowie 

Informationen in Bezug auf historische Ereignisse oder hypothetisc he Annahmen einbezogen. Die Stresstests simulieren 

gegebenenfalls mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im Teilfonds sowie in Umfang atypische Verlangen auf Anteil-

rücknahmen. Sie decken Marktrisiken und deren Auswirkungen ab, einschließlich Nachschussfor derungen, Anforderun-

gen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der 

Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer der Art des Teilfonds angemessenen Häufigkeit durchge-

füh rt.  

 

Risiko verbunden mit Anlagen in einer Nachhaltigkeitsstrategie   

Die Teilfonds verfolgen eine Anlagestrategie, die die Auswahlmöglichkeit der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teil-

weise durch Screening gegen eine Ausschlussliste einschränken.  Die Anlagestrategie eines Teilfonds kann dazu führen, 

dass der Teilfonds in Wertpapiersektoren oder Wirtschaftsbranchen investiert, die eine geringere Wertentwicklung haben 

als der Markt im Gesamten oder einzelne Investmentfonds, die keine Nachhaltigkeitsstrategi e berücksichtigen . Daher 

kann  die Wertentwicklung eines Teilfonds weniger stark ausfallen.  

 

Nachhaltigkeitsrisiko  

Das Eintreten eines Ereignisses oder einer Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung 

(Corporate Governance) kann die Wertentwicklung dieses Teilfonds wesentlich beeinflussen und zu einer wesentlichen 

Wert minderung führen.  Nachhaltigkeitsrisiken können auf andere in diesem Abschnitt beschriebene Risikoarten erheb-

lich einwirken und als Faktor zur Wesen tlichkeit dieser Risikoarten beitragen . 

 

Management des Nachhaltigkeitsrisikos   

 

Nachhaltigkeitsrisiken können auf andere Risikoarten erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risiko-

arten beitragen. Die Verwaltungsgesellschaft erfasst u nd misst mittels eines integrierten Risikomanagement -Verfahrens 

das Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich operationellen Risiken, 

Nachhaltigkeitsrisiken, die für  die  Teilfonds wesentlich sind.  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG-Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chancen und Risiken 

überprüft, und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unternehmen hinsichtlich seiner ökologischen 

und sozialen Aktivitäten und  dem Umgang damit, negativ heraussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der 

Perspektive eines langfristig orientierten Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Aus-

wirkungen auf den langfristigen Erfolg einer Investition hat . 

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse findet Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unternehmensanalysen. Nur wenn 

keine gravierenden Nachhaltigkeitsrisiken vorliegen, die das Zukunftspotenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten ge-

fährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die sogenannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und 

wird damit zu einem möglichen Investment. Die Portfoliomanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der 

intern en Fokus- bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen.  
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Die Verwaltungsgesellschaft überwacht fortlaufe nd die Entwicklungen im Chance -/Risikoprofil der Unternehmensanaly-

sen und stimmt mit dem Fondsmanager im Rahmen des Risikomanagementprozesses die Mitigation der Nachhaltigkeits-

risiken bzw. deren Einwirkung auf die anderen Risikoklassen und das gesamtheitli che Risikoprofil des Fonds ab.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht fortlaufend, basierend auf der ESG -Analyse, die Entwicklung der intern abgeleite-

ten ESG Risikoscores auf Einzeltitelebene und aggregiert diese auf Teilfondsebene zu einem gewichteten Ges amtscore, 

welcher in Abhängigkeit des Risikoprofils überwacht wird. Zusätzlich werden für die Teilfonds regelmäßig verschiedene 

ESG-Stresstests durchgeführt.  

Besteuerung des Fonds  

 

Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen kein e Rechtspersönlichkeit und ist steuer-

transparent. Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. 

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich ?3vw¥3¦¢yA3Ē¨t¬x3wĈtu£¢¢x¡x¢¨ā3{¡3[Ìzw3©¢n derzeit 

0,05 % p.a. X{¡w3¥wv¨{w¥§w3Ē¨t¬x3wĈtu£¢¢x¡x¢¨ā3©¢¡ 0,01 % p.a. ist anwendbar  für (i) die Teilfonds oder Anteilklassen, deren 

Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgege-

ben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Ter mingelder bei Kredit-

instituten oder beides ist.  Investiert der Teilfonds in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Verordnung 

(EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) kann eine Reduzierung der Ė¨t¬x3wÞtu£¢¢x¡x¢¨ą gemäß Artikel 174 Abs. 3 des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 erfolgen.  W{w3Ē¨t¬x3wĈtu£¢¢x¡x¢¨ā3{¦§3©{w¥§w~|¼z¥~{uz auf das jeweils am Quartalsende  ausgewie-

sene Netto -Teilf¢¡v¦©w¥ Ìyw¡3sz~ts¥A3W{w3[Ìzw3vw¥3Ē¨t¬x3wĈtu£¢¢x¡x¢¨ā3{¦§3xÑ¥3vw¡3|wªw{~{yw¡3gw{~fonds oder die Anteil-

klassen im Anhang 2 de s Verkaufsprospektes erwähnt. X{¡w3Uwx¥w{¨¡y3©¢¡3vw¥3Ē¨t¬x3wĈtu£¢¢x¡x¢¨ā3x{¡vw§3¨AsA3T¡ªw¡v¨¡y?3

s¢ªw{§3vs¦3Y¢¡v¦©w¥ Ìyw¡3{¡3s¡vw¥w¡3_¨«w t¨¥yw¥3\¡©w¦§ w¡§x¢¡v¦3s¡yw~wy§3{¦§?3v{w3{z¥w¥¦w{§¦3tw¥w{§¦3vw¥3Ē¨t¬x3wĈtu£¢@

nementā3¨¡§w¥~{wyw¡.  

Vom Fonds erhaltene E inkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden)  können in den Ländern, in denen das Fondsvermö-

gen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann 

auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwäc hse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen. 

Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations - und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum Luxemburg 

keiner Quellensteuer . Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind  zur Einholung von Steuerbeschei-

nigungen verpflichtet.  

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsver-

mögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme oder den Umtausch /die Übertragung  von Anteilen An-

wendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu las-

sen. 

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem I nvestmentfonds beim Anleger  

 

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw.  waren und  dort keine Betriebsstätte un-

terhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf 

ihre  Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. 

Natürliche Personen, die  im Großherzogtum Luxemburg  steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxembur-

gischen Einkommensteuer.   

Interessenten und Anlegern wird empfohlen,  sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsver-

mögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme oder den Umtausch /die Übertragung  von  Anteilen An-

wendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesonde re durch einen Steuerberater, beraten zu las-

sen. 
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Veröffentlichung des Anteilwertes sowie des Ausgabe - und Rücknahmepreises  

 

Der jeweils gültige Anteilwert, Ausgabe - und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für die Anleger können 

jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den etwaigen Vertriebsstellen 

erfragt werden. Au ßerdem werden die Ausgabe - und Rücknahmepreise börsentäglich auf der Internetseite der Verwal-

tungsgesellschaft (www.fvsinvest.lu) veröffentlicht.  

 

Informationen an die Anleger  

 

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 

www.fvsinvest.lu veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Lu-

xemburg Mitteilungen auch  { 3ĒeXfTā3¨¡v3{ 3Ēgsywt~s§§ā3£¨t~{{w¥§A3\¡3vw¡3_¼¡vw¥¡?3{¡3vw¡w¡3T¡§w{~w3s¨Ùw¥zs~t3vw¦3Z¥¢Ù@

herzogtums Luxemburg vertrieben werden, erfolgt die Veröffentlichung von Mittei lungen in gesetzlich vorgesehenen Fäl-

len ebenfalls zusätzlich in den jeweils dafür v orgesehenen  Medien.  

Nachfolgende Unterlagen stehen zur kostenlosen Einsicht während der normalen Geschäftszeiten an Werktagen in Lu-

xemburg (ausgenommen Samstag) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung:  

 

× Satzung der Verwaltungsgesellschaft,  

× Verwahrstellenvertrag,  

× Vertrag über die Übernahme der Funktionen der Register - und Transferstelle , der Zahlstelle  sowie verschiedener 

Teilleistungen der Zentralverwaltungsaufgaben . 

 

Ww¥3s}§¨w~~w3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§?3v{w3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥ s§{¢¡w¡ā3¦¢wie die Jahres- und Halbjahresberichte des 

Fonds können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.fvsinvest.lu kostenlos abgerufen werden. Der aktu-

w~~w3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§?3v{w3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥ s§{¢¡w¡ā3¦¢ª{w3v{w3]sz¥w¦- und Halbjahresbe richte des Fonds sind 

am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den etwaigen Vertriebsstellen auch kos-

tenlos in einer Papierfassung erhältlich.  

Informationen zu den Grundsätzen und Strategien der Verwaltungsgesellschaf t zur Ausübung von Stimmrechten, welche 

aus den für den Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen stammen, sowie zur Mitwirkung als Anleger in den Gesell-

schaften , die die  für den Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen  emittieren,  erhalten Anleger kostenlos au f der Inter-

netseite www.fvsinvest.lu . 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Ausführung von Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von 

Vermögensgegenständen für einen Teilfonds im besten Interesse  des Investmentvermögens. Informationen zu den von 

der Verwaltungsgesellschaft dazu festgelegten Grundsätzen erhalten Sie auf der Internetseite www.fvsinvest.lu . 

Bei Feststellung des Verlustes eines verwahrten Finanzinstruments wird der Anleger umgehend per dauerhaftem Daten-

träger von der Verwaltungsgesellschaft informiert. Für nähere Informationen wird auf Artikel 3 Nr. 12 des Verwaltungsreg-

lements verwiesen.  

Anleger können sich mit Fragen, Kommentar en und Beschwerden schriftlich und elektronisch an die Verwaltungs gesell-

schaft wenden. Informationen zu dem Beschwerdeverfahren können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsge-

sellschaft www.fvsinvest.lu  abgerufen werden.  

Informationen zu Zuwendungen, die die Verwaltungsgesellschaft von Dritten erhält oder an Dritte zahlt, können im aktu-

ellen Jahresbericht eingesehen werden.  

 

Die Flossbach von Storch Gruppe hat unter Einbeziehung relevanter Funktionen ein ang emessenes Vergütungssystem für 

alle Mitarbeiter eingerichtet, das im Einklang mit der Geschäfts - und Risikostrategie, den Zielen und Werten sowie den 

langfristigen Interessen und den Maßnahmen zum Interessenkonfliktmanagement der Flossbach von Storch Grupp e 

steht. Die Vergütungspolitik ist an das Risikoprofil der Gesellschaften angepasst und bezieht Nachhaltigkeitsrisiken, also 

Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten negative 

Auswirkungen auf die Vermögens -, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation von Flossbach von Storch haben kön-

nen, mit ein. Sie berücksichtigt die langfristige und nachhaltige Entwicklung der Flossbach von Storch Gruppe sowie die 

http://www.fvsinvest.lu/
http://www.fvsinvest.lu/
http://www.fvsinvest.lu/
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Interessen ihrer Mitarbeiter, Kunden,  Anleger und der Eigentümer und ist darauf ausgerichtet Interessenkonflikte zu ver-

meiden.  

 

Die Gesamtvergütung kann sich aus einer fixen und einer variablen Komponente zusammensetzen.  

Als fixe Vergütung gelten das vertraglich vereinbarte, in der Regel mon atliche Festgehalt sowie finanzielle Leistungen oder 

Sachbezüge im Sinne des Gesetzes, die auf einer vorher festgelegten, allgemeinen, dauerhaften und ermessensunabhän-

gigen Regelung der Flossbach von Storch Gruppe beruhen. Die variable Vergütung wird als l eistungsbezogene Zusatzver-

gütung (Bonus) für eine nachhaltige und risikobereinigte Leistung des Mitarbeiters auf der Grundlage einer Bewertung 

der individuellen Leistung, der Leistung des betroffenen Bereichs bzw. Geschäftsbereichs sowie des Gesamtergebnis ses 

von Flossbach von Storch gewährt und steht dem Grunde nach und in der Höhe im Ermessen von Flossbach von Storch. 

Bei der Festsetzung einer variablen Vergütung sind qualitative und quantitative Kriterien zu berücksichtigen.  

 

Die variable und die feste Vergütung müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen, um eine übermäßige 

Risikoübernahme zu vermeiden.  

Die Gesellschaften der Flossbach von Storch Gruppe sind verpflichtet, Personen zu identifizieren, die aufgrund ihrer Rolle 

und/oder Verantw ortlichkeiten potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der jeweiligen Flossbach von 

Storch Gesellschaft oder das der von ihr verwalteten Portfolien, haben können. Einzelne Mitarbeiter werden demnach 

yw A3vw¡3yw¦w§~{uzw¡3i¢¥ystw¡3s~¦3Ē{vw¡§{x{{w¥§w3`{§s¥tw{§w¥ā3tªA3Ēe{¦{}¢§¥¼yw¥ā3{vw¡§{x{{w¥§A3 

 

Unter Berücksichtigung der Proportionalitätsgrundsätze, d.h. aufgrund der internen Organisation der Flossbach von 

Storch Gruppe und der Art und dem Umfang ihrer Geschäfte, wird derzeit auf die Einrichtung eines Vergütungsausschus-

ses verzichtet.  

 

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Flossbach von Storch Gruppe, einschließlich einer Beschreibung der Berechnungs-

methoden für die Vergütung und sonstigen Zuwendungen sowie die Zuständigkeiten  für  die Zuteilung der Vergütung 

und sonstigen Zuwendungen, können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.fvsinvest.lu  ab-

gerufen werden. Auf Anfrage wird Anl egern kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.  

 

Hinweise für Anleger mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika  

 

Die Anteile des Fonds wurden, sind und werden nicht nach dem US -amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner 

jeweils g ültigen Fassung ( U.S. Securities Act of 1933) ;vs¦3Ējw¥§£s£{w¥yw¦w§ā< oder nach den Börsengesetzen einzelner 

Bundesstaaten oder Gebietskörperschaften der Vereinigten Staaten von Amerika oder ihrer Hoheitsgebiete oder anderer 

sich entweder in Besitz oder u nter Rechtsprechung der Vereinigten Staaten von Amerika befindlichen Territorien ein-

¦uz~{wÙ~{uz3vw¦3V¢  ¢¡ªws~§z3c¨w¥§¢3e{u¢3;v{w3Ēiw¥w{¡{y§w¡3f§ss§w¡ā<3¨yw~s¦¦w¡3tw{wz¨¡y¦ªw{¦w3¥wy{¦§¥{w¥§3¢vw¥?3v{@

rekt oder indirekt, an eine oder zu Gunsten einer US -Person (gemäß der Definition im Wertpapiergesetz) übertragen, an-

geboten oder verkauft.  

Der Fonds ist und wird nicht nach dem US -amerikanischen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften von 1940 in seiner 

jeweils gültigen Fassung ( Investment Company Act of 1940) ;vs¦3ĒZw¦w§3Ñtw¥3\¡©w¦§ w¡§yw¦w~~¦uzsx§w¡ā<3¢vw¥3¡suz3vw¡3

Gesetzen einzelner Bundesstaaten der USA zugelassen beziehungsweise registriert und die Anleger haben keinen An-

spruch auf den Vorteil der Registrierung nach dem Gesetz über Investmentgesellschafte n.  

Zusätzlich zu den im Prospekt, dem Verwaltungsreglement oder dem Zeichnungsschein etwaig enthaltenen sonstigen 

T¡x¢¥vw¥¨¡yw¡3y{~§3xÑ¥3T¡~wyw¥?3vs¦¦3¦{w3;s<3}w{¡w3Ēhf-cw¥¦¢¡w¡ā3{ 3f{¡¡w3vw¥3Wwx{¡{§{¢¡3{¡3ewy¨~s§{¢¡3f3vw¦3jw¥§£s£{w¥@

gesetzes sein dürfen, ;t<3}w{¡w3Ēf£wu{x{wv3hf-cw¥¦¢¡¦ā3{ 3f{¡¡w3vw¥3Wwx{¡{§{¢¡3©¢ 3Foreign Account Tax Compliance Act 

;ĒYTgVTā<3¦w{¡3vÑ¥xw¡?3;u<3Ēa{uz§-US-cw¥¦¢¡w¡ā3{ 3f{¡¡w3vw¦3V¢  ¢v{§¬3X«uzs¡yw3Tu§3¦w{¡3vÑ¥xw¡?3¨¡v3;v<3}w{¡w3Ēhf-Per-

¦¢¡w¡ā3{ 3f{¡¡w3vw¦3hf-Einkommensteuergeset z (Internal Revenue Code) von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (der 

ĒV¢vwā<3¨¡v3vw¥3yw ¼Ù3vw 3V¢vw3w¥~s¦¦w¡w¡3T¨¦xÑz¥¨¡y¦tw¦§{  ¨¡yw¡3vw¦3Y{¡s¡ {¡{¦§w¥{¨ ¦3vw¥3iw¥w{¡{y§w¡3f§ss@

ten ( Treasury Regulations) sein dürfen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft.  

Personen, die Anteile erwerben möchten, müssen schriftlich bestätigen, dass sie den Anforderungen des vorherigen Ab-

satzes entsprechen.  

https://www.fvsinvest.lu/de/footer/legal/rechtliche-hinweise/
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FATCA wurde als Teil des Hiring Incentives to Restore Employment Act von Mär z 2010 in den Vereinigten Staaten als Gesetz 

©w¥st¦uz{wvw§A3YTgVT3©w¥£x~{uz§w§3Y{¡s¡{¡¦§{§¨§{¢¡w¡3s¨Ùw¥zs~t3vw¥3iw¥w{¡{y§w¡3f§ss§w¡3©¢¡3T w¥{}s3;Ēs¨¦~¼¡v{¦uzw3Y{@

¡s¡{¡¦§{§¨§{¢¡w¡ā3¢vw¥3ĒYY\¦ā<3¨¥3|¼z¥~{uzw¡3¸tw¥ {§§~¨¡y3©¢n Informationen hinsichtlich Fi nanzkonten ( financial ac-

counts), die direkt oder indirekt von Specified US-Persons geführt werden, an die US -Steuerbehörden ( Internal Revenue Ser-

vice oder IRS). Eine Quellensteuer in Höhe von 30 % wird auf bestimmte US -Einkünfte von FFIs erhoben, die dieser Verpflich-

tung nicht nachkommen.  

 T 3EKA3`¼¥3ECDG3§¥s§3vs¦3Z¥¢Ùzw¥¢y§¨ 3_¨«w t¨¥y3w{¡w 3ª{¦uzw¡¦§ss§~{uzw¡3Tt}¢  w¡3;Ē\ZTā<?3yw ¼Ù3`¢vw~3D3

mit den Vereinigten Staaten von Amerika und einer diesbezüglichen Absichtserklärung ( Memorandum of Understan ding) 

bei.  

Die Verwaltungsgesellschaft sowie der Fonds entsprechen den FATCA Vorschriften.  

 

Die Anteilklassen des Fonds können entweder  

i. durch eine FATCA-konforme selbstständige Zwischenstelle (Nominee) von Anlegern gezeichnet werden oder  

ii. direkt, sowie indirekt durch eine Vertriebsstelle (welche nur zu Vermittlungszwecken dient und nicht als Nominee 

agiert), von Anlegern gezeichnet werden mit Ausnahme von:  

× Specified US-Persons 

Diese Anlegergruppe beinhaltet solche US -Personen, welche von der Regierung de r Vereinigten Staaten im Hin-

blick auf Praktiken der Steuerumgehung und Steuerflucht als gefährdet ei ngestuft werden. Dies trifft je doch u. a. 

nicht auf börsennotierte Unternehmen, steuerbefreite Organisationen, Real Estate Investment Trusts (REIT), Treu-

handgesellschaften, US Effektenhändler oder ähnliche zu .  

× passive non-financial foreign entities (or passive NFFE) with one or more substantial U.S. owners 

Unter dieser Anlegergruppe versteht man solche NFFE, deren wesentliche Eigentumsanteile von einer oder meh-

reren US Personen gehalten werden und (i) welche sich nicht als aktive NFFE qualifizieren oder (ii) bei denen es sich 

nicht um eine einbehaltende ausländische Personengesellschaft oder einen einbehaltenden ausländischen Trust 

nach den einschlägigen  Ausführungsbestimmungen d es Finanzministeriums der Verei nigten Staaten (Treasury Re-

gulations) handelt.  

× Non-participating Financial Institutions  

Die Vereinigten Staaten von Amerika ermitteln diesen Status aufgrund der N icht -Konformität eines Finanz instit uts, 

welches gegebene Auflagen aufgrund Verletzung von Bedingung en des jeweiligen landes spezifi schen IGAs inner-

halb von 18 Monaten nach erster Benachrichtigung nicht erfüllt hat.  

 

Sollte der Fonds aufgrund der mangelnden FATCA-Konformität eines Anlegers z ur Zahlung  einer Quellensteuer oder zur  

Berichterstattung verpflichtet werden oder sonstigen Schaden erleiden, behält sich der Fonds das Recht vor, unbeschadet 

anderer Rechte, Schadensersatzansprüche gegen den betreffenden Anleger geltend zu machen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird , die für die Bestätigung zur FATCA -Konformität benötigten persönlichen Daten , aus-

schließlich zu dem durch das FATCA -Gesetz vorgesehenen Zweck nutzen. A us diesem Grund können persönli che Daten 

den Luxemburger Steuerbehörden ( ĒAdm inistration des Contributions Directes ā) gemeldet werden. Der Anleger ist be-

rechtigt Zugang zu den gemeldeten Daten zu erlangen und, falls notwendig, die Berichtigung der Daten zu fordern.  

 

Die Beantwortung der zur Prüfung der FATCA -Konformität benötigten  Information ist verpflichtend. Anträge mit fehlen-

den bzw. nicht dem Gesetz bzw . IGA entsprechenden Informationen k önnen von der Verwaltungsgesell schaft abgelehnt 

werden.  

 

Bei Fragen betreffend FATCA sowie den FATCA-Status des Fonds wird den Anlegern sowi e poten ziellen  Anlegern, empfoh-

len, sich mit ihrem Finanz -, Steuer- und/oder Rechtsberater in Verbindung zu setzen.  

 

Hinweise für Anleger hinsichtlich des automatischen Informationsaustauschs  

 

Mit der Richtlinie 2014/107/EU vom 9. Dezember 2014 des Rates bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Aus-

tausch von (Steuer -<\¡x¢¥ s§{¢¡w¡3¨¡v3vw 3V¢  ¢¡3ew£¢¥§{¡y3f§s¡vs¥v3;ĒVefā<?3w{¡w 3©¢¡3vw¥3bXVW3w¡twickelten 

Melde - und Sorgfaltsstandard für den internationalen, automatisch en Inform ationsaustausch von Fi nanzkonten, wird der 
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automatische Informationsaustausch gemäß den zwischenstaatlichen Vereinbarungen und den luxemburgischen Vor-

schriften (Gesetz zur Umsetzung des automatischen I nformationsaustauschs in Steuer sachen über Finanzkonten  vom 18. 

Dezember 2015) umgesetzt. Der automatische Informationsaustausch wird in Luxemburg erstmals für das Steuerjahr 

2016 umgesetzt.  

Hierzu werden auf jährlicher Basis seitens meldepflichtiger Finanzinstitute Informationen über die Antragsteller und die  

 w~vw£x~{uz§{yw¡3ewy{¦§w¥3s¡3v{w3~¨«w t¨¥y{¦uzw3f§w¨w¥twzÌ¥vw3;ĒTv {¡{¦§¥s§{¢¡3vw¦3V¢¡§¥{t¨§{¢¡¦3W{¥wu§w¦ā3{¡3_¨«w @

burg ) gemeldet, welche diese wiederum an die Steuerbehör den derjenigen Länder weiterlei tet, in denen der/die Antrag-

steller  steuerlich ansäss ig ist/sind.  

 

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung von:  

× Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, Ansässigkeitsstaaten sowie  

Geburtsdatum und -ort jeder meldepflichtigen Person,  

× Registernummer,  

× Registersaldo oder -wert,  

× gutgeschriebene Kapitalerträge einschließlich Veräußerungserlöse.  

 

Die meldepflichtigen Informationen für ein spezifisches Steuerjahr welche bis zum 30. Juni eines darauffolgenden Jahres 

an die luxemburgische Steuerbehörde zu übermitteln sind, werden bis z um 30. September des Jahres zwischen den be-

troffenen Finanzbehörden ausgetauscht.  

 

Informationen für Anteilinhaber bezüglich der Offenlegungspflichten - DAC 6 

 

Die Sechste Richtlinie des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden (EU) 2018/822 ( "DAC 6") zur Ände-

rung der EU-Richtlinie 2011/16/ EU, die in Luxemburg durch das Gesetz vom 25. März 2020 in der geänderten Fassung um-

gesetzt wurde, legt verbindliche Offenlegungsanforderungen für grenzüberschreitende Steuergestaltungen mit einem 

EU-Bezug un ter bestimmten Bedingungen (Erfüllung eines oder mehrerer Merkmale) und für bestimmte Arten von Ver-

mittlern oder Steuerzahlern fest.  

 

DAC 6 regelt einen obligatorischen Informationsaustausch über Steuergestaltungen durch solche Intermediäre oder Steu-

erzahler an ihre zuständigen Steuerbehörden und führt einen automatischen Informationsaustausch zwischen den Steu-

erbehörden der verschiedenen EU -Mitgliedstaaten ein.  

 

Es kann sein, dass die Verwaltungsgesellschaft nach den Regeln von DAC 6 als Intermediär für bestimmte Steuergestaltun-

gen angesehen wird und somit verpflichtet ist, den zuständigen Steuerbehörden bestimmte Informationen über Steuer-

gestaltungen, die den Merkmalen entsprechen, zu melden. Eine solche Meldung könnte Informationen über einen Antei-

linha ber in Bezug auf seine Identität und die gemeldete Steuergestaltung wie Name, Steuerwohnsitz und TIN -Nummer 

enthalten. Anteilinhaber könnten selber der Meldepflicht nach DAC 6 unterliegen oder weitere Beratung zu DAC 6 wün-

schen; in diesem Fall sollten die Anteilinhaber ihre Steuerberater konsultieren.   
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ANHANG 1 
 
 
 

Anteilklassen  

 

Die Anlagepolitik ist für alle Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds identisch. Es können Unterschiede bzgl. des Anleger-

kreises, der Mindestanlagesumme, der Ertragsverwendung, der  Ē̈ t¬x3wĈtu£¢¢x¡x¢¨ā3¦¢ª{w3vw¥3iw¥yÑ§¨¡yw¡3vw¥3W{w¡¦§@

leister bestehen.  

W{w3T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ē\ā?3Ē\gā?3ĒV[Y-\gā, ĒGBP-\gā ¢vw¥3ĒhfW-\gā3ª¨¥vw¡3{¡3w¥¦§w¥3_{¡{w3xÑ¥3{¡¦§{§¨§{¢¡w~~w3T¡~wyw¥3s¨xyw~wy§A3 

T¡§w{~}~s¦¦w¡3 {§3vw¥3^w¡¡¨¡y3ĒXgā, ĒXā ¨¡v3ĒhfW-Xgā3sind nicht für den Vertrieb in Luxemburg, Deutschland, Österreich 

¨¡v3vw¥3fuzªw{3©¢¥yw¦wzw¡3¨¡v3T¡§w{~}~s¦¦w¡3 {§3vw¥3^w¡¡¨¡y3Ē`gā3¦{¡v3s¨¦¦uz~{wÙ~{uz3xÑ¥3\¡©w¦§ w¡§¦3v¨¥uz3Y¢¡v¦3

bestimmt, die von der Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Sto rch Invest S.A. verwaltet werden .  

Die Anteilklassen mit der Kennung Ēkā3¨¡v3Ēkgā3¦{¡v3reserviert für institutionelle Anleger , die gemäß Definition der MiFID 

II Richtlinie als professionelle Investoren gelten , und die vor der ersten Anlage einen schriftlic hen Vertrag mit der Verwal-

tungsgesellschaft abschließen . Für diese Anteilklassen wird d ie Verwaltungsvergütung  nicht in dem Nettoinventarwert 

der Anteilklasse verrechnet, sondern  dem Anleger gesondert in Rechnung gestellt.  

Die Anteilklassen mit der Kennung  Ēdā und ĒdTā sind reserviert für institutionelle Anleger, die gemäß Definition der MiFID 

II Richtlinie als professionelle Investoren gelten, und die vor der ersten Anlage einen schriftlichen Vertrag mit der Verwal-

tungsgesellschaft abschließen.  

Die Anteilk lassen mit der Kennung Ēf\ā3¨¡v3Ēfeā sind ausschließlich im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erwerbbar 

und haltefähig und reserviert für Anleger in Form einer Stiftung, die die Voraussetzungen nach §44a Abs. 7 Satz 1 des 

deutschen Einkommensteuergesetz es erfüllen oder vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in 

einem anderen Staat. Anlegern , die die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllen , sind weder der Erwerb noch das 

Halten von Anteilen des Teilfonds gestattet. Ein Erwerb und Halten von Anteilen ist daher nur unter der Bedingung des 

Nachweises der Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen durch den Anleger möglich. Der Nachweis durch den Anle-

ger ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft zu erbringen. Hierfür ist der Verwal tungsgesellschaft eine  Bescheinigung 

nach § 44a Absatz 7 Satz 2 des deutschen Einkommensteuergesetzes (Befreiungsbescheinigung) oder eine n entsprechen-

den Nachweis nicht -deutscher Anleger zur Bestätigung des Vorliegens ähnlicher Voraussetzungen wie nach §44a Absatz 

7 Satz 2 des deutschen Einkommensteuergesetzes vor Einreichung des Zeichnungsantrages zur Kontrolle  der Erwerbbar-

keit durch die Verwaltungsgesellschaft vorzulegen . Erst mit Bestätigung der Erwerbbarkeit durc h die Verwal tungsgesell-

schaft kann der Zeichnungsantrag eingereicht werden  bzw . wird der zuvor eingereichte Zeichnungsantrag angenommen . 

Sollten die vorgenannten Voraussetzungen entfallen , muss der Anleger die Verwaltungsgesellschaft darüber innerhalb 

von 30 Tagen inf ormieren sowie die gehaltenen Stücke zurückgeben.  

 

W{w3T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ē[ā?3Ē[gā?3ĒV[Y-[ā3¨¡v3ĒV[Y-[gā3¦{¡v3©¢¥twzs~§~{uz3vw¦3X¥ w¦¦w¡¦3vw¥3iw¥ªs~§¨¡y¦yw¦w~~¦uzsx§3;¨¡§w¥3

Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbrin ger der Dienstleistungen der un-

abhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende vorgese-

hen, die  

 
(i)  Investmentdienstleistungen und -aktivitäten im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzin-

strumente (MiFID II Richtlinie) erbringen und  

(ii)  separate Vergütungsvereinbarungen mit ihren Kunden in Bezug auf diese Dienstleistungen und Aktivitäten 

abgeschlossen haben und  

(iii)  keine anderen Vergütungen, Rabatte oder sonstige Zahlungen seitens der Verw altungsgesellschaft oder 

dem relevanten Teilfonds in Bezug auf diese Dienstleistungen und Aktivitäten erhalten  

oder  

(iv)  institutionelle Investoren, die gemäß Definition der MiFID II Richtlinie als professionelle Investoren oder als 

geeignete Gegenparteien gelt en. Dies umfasst beispielsweise Investments von Versicherungen im Rahmen 

von fondsgebundenen Versicherungslösungen.  

W{w3T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ēi\ā3¦{¡v3©¢¥twzs~§~{uz3vw¦3X¥ w¦¦w¡¦3vw¥3iw¥ªs~§¨¡y¦yw¦w~~¦uzsx§3s¨¦¦uz~{wÙ~{uz3Vermögensverwal-

tungskunden der Flossbach  von Storch AG vorbehalten.  
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Ertragsermittlung und Verwendung der Erträge  

 

Für jeden Teilfonds ist die Auflage von ausschüttenden und thesaurierenden Anteilklassen möglich. Detaillierte Informa-

tionen zur Verwendung der Erträge werden grundsätzlich auf der Inte rnetseite der Verwaltungsgesell schaft www.fvsin-

vest.lu veröffentlicht.  

 

Ausschüttende Anteile  

 

T¨¦¦uzÑ§§w¡vw3T¡§w{~}~s¦¦w¡3}Ì¡¡w¡3s¡zs¡v3vw¥3X¡v¨¡y3Ēeā? ĒV[Y-eā?3ĒV[Y-\ā? Ē\ā?3Ē[ā?3ĒV[Y-[ā?3Ēfeā, Ēf\ā?3ĒXā, "X", ĒQā oder 

Ēi\ā erkannt werden. Die Erträge  di eser Anteilklassen werden ausge schüttet. Die Ausschüttung erfolgt in den von der Ver-

waltungsgesellschaft bestimmten Abstän den. Inhaber von Namensanteilen werden im Anteilregister mit einer dem Be-

tr ag der Ausschüttung entspreche nden Anzahl von Anteilen am Teilfonds berücksichtigt. Auf ausdrücklichen Wunsch wer-

den Ausschüttungen auch auf das vom Anleger anzugebende Konto überwiesen. Soweit der Ausgabepreis u rsprünglich 

per Lastschrift eingezogen wurde, erfolgt eine Auszahlung der Ausschüttung auf dasselbe Konto.  

 

Thesaurierende Anteile  

 

Thesaurierende Anteile können anhand der Endung  ĒRTā, ĒITā?3Ē`gā?3Ē[gā, ĒETā, Ēkgā oder ĒdTā bzw . in Fremdwährungen 

anhand der vor gestellten Währungsidentifikation z. B. ĒCHF-RTā erkannt werden. Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge 

dieser Anteilklassen werden nicht ausgezahlt , ¦¢¡vw¥¡3ª{wvw¥3s¡yw~wy§3;Ē§zw¦s¨¥{w¥§ā<A3 

 

Umtausch von Anteilen  

 

Ein Umtausch von Anteilen der Anteilklas ¦w¡3Ēeā?3Ēegā? ĒCHF-Rā, ĒCHF-RTā, und  ĒUSD-RTā {¡3T¡§w{~w3vw¥3T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ē\ā?3Ē\gā? 

Ē`gā? ĒV[Y-\ā, ĒV[Y-\gā, ĒGBP-\gā ¨¡v3ĒhfW-\gā3¦¢ª{w3©¢¡3T¡§w{~w¡3vw¥3T¡§w{~}~s¦¦w ĒXā,ĒXgā ¨¡v3ĒhfW-Xgā in Anteile der An-

§w{~}~s¦¦w¡3Ēeā?3Ē\ā?3Ē\gā?3Ēegā?3Ē`gā?3ĒCHF-Rā, ĒV[Y-egā, ĒV[Y-\ā, ĒV[Y-\gā?3ĒhfW-egā, ĒGBP-\gā ¨¡v3ĒhfW-\gā ist nicht möglich.  

Zudem ist ein Umtausch von Anteilen der T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ē\ā?3Ē\gā?3ĒV[Y-\ā?3ĒV[Y-\gā?3ĒZUc-\gā ¨¡v3ĒhfW-\gā3{¡3Anteile der An-

§w{~}~s¦¦w¡3 {§3vw¥3X¡v¨¡y3Ē[ā?3Ē[gā?3ĒV[Y-[ā3¢vw¥3ĒV[Y-[gā3wtw¡xs~~¦3¡{uz§3 Ìy~{uzA Ein Umtausch von Anteilen oder in 

Anteile der Anteilklasse n Ēf\ā?3Ēfeā? Ēdā?3Ēdgā?3Ēi\ā? Ēkā3¢vw¥ Ēkgā3{¦§3s¨¦yw¦uz~¢¦¦w¡A Die Verwaltungsgesellschaft ist be fugt, 

¡suz3{z¥w 3X¥ w¦¦w¡3w{¡w¡3h §s¨¦uz3©¢¡3T¡§w{~w¡3¢vw¥3{¡3T¡§w{~w3vw¥3T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ēf\ā?3Ēfeā?3Ēdā?3Ēdgā? Ēi\ā? Ēkā3¢vw¥3

Ēkgā3¨3s}w£§{w¥w¡A 

 

Spar- und Entnahmepläne  

Informationen erhält der Anleger bei der Register - und Transferstelle / seiner depotführenden Stelle . 

 

Namensanteile  

Informationen erhält der Anleger bei der Register - und Transferstelle.  

 

Inhaberanteile  

Informationen erhält der Anleger bei seiner depotführenden Stelle.  

 

Anteilwertberechnung  

 

Die Anteilwertberechnung je Anteilklasse erfolgt an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. 

Dezember eines jeden Jahres.  
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Art der Verbriefung  

 

Für jede Anteilklasse werden sowohl Inhaber - als auch Namensanteile ausgegeben. Inhaberanteile werden ausschließlich 

in Globalzer tifikaten verbrieft; Namensanteile werden in das Anteilregister eingetragen.  \¡¡w¥zs~t3vw¥3T¡§w{~}~s¦¦w3Ēi\ā3

werden ausschließlich Namensanteile ausgegeben.  

 

Stückelung der Anteile  

 

Inhaber - und Namensanteile werden bis auf drei Dezimalstellen begeben.  

 

Währungsabsicherung  

 

Anteilklassen, die in einer Währung abweichend von der Teilfondswährung denominiert sind, werden grundsätzlich gegen 

j¼z¥¨¡y¦¥{¦{}w¡3tw¢yw¡3s¨x3v{w3gw{~x¢¡v¦ª¼z¥¨¡y3styw¦{uzw¥§3;Ē[wvywv3T¡§w{~}~s¦¦w¡ā<A3Ww¥3Y¢¡v¦ s¡syw¥3twz¼~§3¦{uz3

das Recht vor, Fremdwährungsanteilklassen erst ab einem Anteilklassenvolumen von mehr als 1.000.000,00 in der jeweili-

gen Anteilklassenwährung gegen Währungsschwankungen abzusichern.  

 

Der Einsatz dieser Absicherungsstrategie kann dem Anleger der betreffenden An teilklasse einen erheblichen Schutz gegen 

das Risiko von Wertminderungen der Anteilklassenwährung zum Wert der Teilfondswährung bieten . Es kann aber auch 

dazu führen, dass die Anleger der abgesicherten Anteilklasse von einer Wertsteigerung gegenüber der Te ilfondswährung 

nicht profitieren können. Es kann ebenso ÿ insbesondere bei starken Marktverwerfungen ÿ zu Inkongruenzen zwischen 

der Währungsposition des Teilfonds und der Währungsposition der abgesicherten Anteilklasse kommen.  Eine Zusiche-

rung für die Err eichung des Absicherungsziels kann nicht gegeben werden.  

 

Fremdwährungsanteilklassen, die nicht gegen Währungsrisiken bezogen auf die Teilfondswährung abgesichert werden, 

werden im jeweiligen Anhang des Teilfonds explizit aufgeführt.  

 

Mindesterstanlagen  

 

W{w3`{¡vw¦§w¥¦§s¡~syw¡3vw¥3T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ē\ā?3Ē\gā?3ĒV[Y-Iā, ĒV[Y-\gā?3ĒGBP-\gā, ĒhfW-\gā?3Ēi\ā ¦¢ª{w3Ēf\ā3tw~s¨xw¡3¦{uz3s¨x3

jeweils 1.000.000,00 je Anleger in der jeweiligen Anteilklassenwährung. Die Mindesterstanlagen der  Anteilklassen  Ēkā3¨¡v 

Ēkgā3tw~s¨xw¡3¦{uz3s¨x3HCACCCACCC?CC3|w3T¡~wyw¥3{¡3vw¥3|wªw{~{yw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡ª¼z¥¨¡y und die der Anteilklasse n ĒQā und 

ĒQTā auf 25.000.000,00 je Anleger in der jeweiligen Anteilklassenwährung . Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, nach 

ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.  

Alle weiteren Anlageklassen weisen keine Mindesterstanlagen auf.  
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ANHANG 2 
 
 
 

Auszug der Gebühren und Kosten  

Die jeweilige Verwaltungs -, Verwahrstellen - sowie Zentralverwaltungsvergütu ng wird pro rata monatlich nach träglich am 

Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Die Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

Name des Teil-
fonds  

Anteilklasse  
max.  
Ausgabe -
aufschlag  

max. Um-
tausch -pro-
vision  

max. Rück-
nahme -ab-
schlag  

max.  
Verwal-
tun gs-vergü-
tung  

Erfolgsbe -
zogene Zu-
satzver -gü-
tung  

max.  
Verwahrstel -
lenvergü-
tung  

max. Zent-
ralver -wal-
tungsver -gü-
tung  

taxe 
d'abonne -
ment  

Flossbach von 
Storch - Multiple 
Opportunities II  

R / RT 5% 3% - 1,60% s. Anhang 0,065% 0,02% 0,05% 

CHF-RT /  
USD-RT 5% 3% - 1,60% s. Anhang 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 1,10% s. Anhang 0,065% 0,02% 0,05% 

CHF-IT /  
USD-IT 

5% 3% - 1,10% s. Anhang 0,065% 0,02% 0,05% 

ET / 
USD-ET 1% 1% - 1,93% s. Anhang 0,065% 0,02% 0,05% 

MT - - - 0,65% - 0,065% 0,02% 0,01% 

H / HT / 
CHF-HT - - - 0,98% s. Anhang 0,065% 0,02% 0,05% 

Q 5% 3% - 1,10% s. Anhang 0,065% 0,02% 0,01% 

Flossbach von 
Storch - Der erste 
Schritt  

R / RT 1% 1% - 1,10% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 1% 1% - 0,50% - 0,065% 0,02% 0,05% 

HT 1% 1% - 0,53% - 0,065% 0,02% 0,05% 

VI 1% 1% - 0,50%  0,065% 0,02% 0,05% 

Flossbach von 
Storch - Multi As-
set - Defensive  

R / RT 3% 3% - 1,53% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 3% 3% - 0,78% - 0,065% 0,02% 0,05% 

ET 1% 1% - 1,93% - 0,065% 0,02% 0,05% 

H / HT - - - 0,88% - 0,065% 0,02% 0,05% 

QT 3% 3% - 0,78% - 0,065% 0,02% 0,01% 

Flossbach von 
Storch - Multi As-
set - Balanced  

R / RT 5% 3% - 1,53% - 0,065% 0,02% 0,05% 

CHF-RT 5% 3% - 1,53% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 0,78% - 0,065% 0,02% 0,05% 

CHF-IT 5% 3% - 0,78% - 0,065% 0,02% 0,05% 

ET 1% 1% - 1,93% - 0,065% 0,02% 0,05% 

HT - - - 0,88% - 0,065% 0,02% 0,05% 

QT 5% 3% - 0,78% - 0,065% 0,02% 0,01% 

Flossbach von 
Storch - Multi As-
set  
- Growth  

R / RT 5% 3% - 1,53% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 0,78% - 0,065% 0,02% 0,05% 

ET 1% 1% - 1,93% - 0,065% 0,02% 0,05% 

HT - - - 0,88% - 0,065% 0,02% 0,05% 

Flossbach von 
Storch - Founda-
tion Defensive  

SI 3% 3% - 0,40%  - 0,065% 0,02% 0,05% 

SR 3% 3% - 0,80% - 0,065% 0,02% 0,05% 

R / RT 3% 3% - 1,56% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 3% 3% - 0,81% - 0,065% 0,02% 0,05% 

HT - - - 0,91% - 0,065% 0,02% 0,05% 

Flossbach von 
Storch - Founda-
tion Growth  

SI 3% 3% - 0,40% - 0,065% 0,02% 0,05% 

SR 3% 3% - 0,80% - 0,065% 0,02% 0,05% 

R / RT 5% 3% - 1,56% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 0,81% - 0,065% 0,02% 0,05% 

HT - - - 0,91% - 0,065% 0,02% 0,05% 

Flossbach von 
Storch - Global 
Quality  

R 5% 3% - 1,60% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 0,75% - 0,065% 0,02% 0,05% 

H - - - 1,10% - 0,065% 0,02% 0,05% 

MT - - - 0,65% - 0,065% 0,02% 0,01% 

ET 1% 1% - 1,93% - 0,065% 0,02% 0,05% 

VI 5% 3% - 0,75% - 0,065% 0,02% 0,05% 

Flossbach von 
Storch - Dividend  

R / RT 5% 3% - 1,60% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 0,75% - 0,065% 0,02% 0,05% 

ET 1% 1% - 1,93% - 0,065% 0,02% 0,05% 

HT - - - 0,88% - 0,065% 0,02% 0,05% 
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Name des Teil-
fonds  

Anteilklasse  
max.  
Ausgabe -
aufschlag  

max. Um-
tausch -pro-
vision  

max. Rück-
nahme -ab-
schlag  

max.  
Verwal-
tun gs-vergü-
tung  

Erfolgsbe -
zogene Zu-
satzver -gü-
tung  

max.  
Verwahrstel -
lenvergü-
tung  

max. Zent-
ralver -wal-
tungsver -gü-
tung  

taxe 
d'abonne -
ment  

Flossbach von 
Storch - Global 
Emerging Mar-
kets Equities  

R 5% 3% - 1,53% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 0,78% - 0,065% 0,02% 0,05% 

ET 1% 1% - 1,93% - 0,065% 0,02% 0,05% 

Flossbach von 
Storch - Global 
Convertible 
Bond  

R  5% 3% - 1,45% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 5% 3% - 0,75% - 0,065% 0,02% 0,05% 

CHF-IT 5% 3% - 0,75% - 0,065% 0,02% 0,05% 

H - - - 0,95% - 0,065% 0,02% 0,05% 

Flossbach von 
Storch - Bond 
Opportunities  

R / RT / 
CHF-RT / 
USD-RT 

3% 3% - 1,10% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I / IT 3% 3% - 0,60% - 0,065% 0,02% 0,05% 

CHF-IT / 
GBP-IT / 
USD-IT 

3% 3% - 0,60% - 0,065% 0,02% 0,05% 

H / HT / 
CHF-H - - - 0,63% - 0,065% 0,02% 0,05% 

X - - * ** - 0,065% 0,02% 0,01% 

XT - - * ** - 0,065% 0,02% 0,01% 

Q / QT 3% 3% - 0,60% - 0,065% 0,02% 0,01% 

Flossbach von 
Storch - Currency 
Diversification 
Bond  

R  3% 3% - 1,10% - 0,065% 0,02% 0,05% 

I  3% 3% - 0,60% - 0,065% 0,02% 0,05% 

* Ein etwaiger maximaler Rücknahmeabschlag wird in einem separaten Vertrag mit dem jeweiligen Anleger festgelegt.  

** Die Verwaltungsvergütung wird mittels eines schriftlichen Vertrages mit jedem Anleger separat festgelegt und dem 

Anleger  durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt.  

 

Fondsmanagementvergütung  

 

Der Fondsmanager erhält pro Teilfonds für die Erfüll ung seiner Aufgaben aus der Verwaltungs vergütung der Verwaltungs-

gesellschaft eine Vergütung. Diese Vergütung  wird  pro rata monatlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und aus-

gezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

Eine etwa{yw3w¥x¢~y¦tw¢yw¡w3m¨¦s§©w¥yÑ§¨¡y3;Ēcw¥x¢¥ s¡uw3Ywwā<3ª{¥v3{ 3T¡zs¡y3vw¦3|wªw{~{yw¡3gw{~x¢¡v¦3¡¼zw¥3tw@

schrieben.  

 

Register- und Transferstellenvergütung 

 

Die Register - und Transferstelle erhält pro Teilfonds für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Regis ter - und Transferÿstel-

lenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 25, ÿ EUR p.a. je Anlagekonto bzw. bis zu 40,ÿ EUR p.a. je Konto mit Sparplan 

und/oder Entnahmeplan. Diese Vergütungen werden am Ende eines jeden Kalenderj ahres nachträg lich berechnet und 

ausgezahlt. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

 

Weitere Kosten 

 

Daneben können dem jeweiligen Teilfondsvermögen die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten Kosten 

belastet werden.  

 

Hinweis zum Kostenausweis 

 

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gegebe-

nenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Verkaufsprospekt und in den wesent-

lichen Anlegerinfor mationen deckungsgleich sind. Grund dafür kann insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner 

eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksich-

tigt er ggf. auch einmalige Kosten wie Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder 
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auch Schätzungen für die auf Teilfondsebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des Teilfonds 

mit umfassen.  

Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei regel-

mäßigen Kosteninformationen über die bestehende Teilfondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung.  
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ANHANG 3a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II  

Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - `¨~§{£~w3b££¢¥§¨¡{§{w¦3\\3;Ēgw{~x¢¡v¦ā<3{¦§3w¦?3¨¡§w¥3Uw¥Ñu}¦{uz§{y¨¡y3vw¦3

Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis 

der fundamenta len Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammenset-

zung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, 

regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.  Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.  

 

Die Wertentwicklung  vw¥3|wªw{~{yw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3vw¦3gw{~x¢¡v¦3ª{¥v3{¡3vw¡3w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥@

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywtw¡A3 

 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garant ie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik  

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmung en:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Tt¦uz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck ge-

prüft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter anderem zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte  anhand bestimmter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwacht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Ge schäftsmodellen. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investit ionen hinwirken zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, 

Renten, Geldma rktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte ( z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandel-

anleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zerti-

fikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile , Finanzindizes und Devisen.   
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h¡§w¥3Uwsuz§¨¡y3vw¥3Ējw{§w¥w¡3T¡~sywtw¦uz¥¼¡}¨¡yw¡ā3ªw¥vw¡3yw ¼Ù3T¥§{}w~3G3vw¦3iw¥ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§¦3x¢¥§~s¨xw¡v3

mindestens 25  % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.  

 

Der Teilfonds hat die Möglichk eit bis zu 20 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle zu investieren.  

 

Dies erfolgt über:  

× Delta -1 Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

× börsennotierte geschlossene Fonds auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

 

Bei den Delta -1 Zertifikaten handelt es sich um Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung 

vom 8. Februar 2008.  

 

Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in ein Edelmetall inves-

tiert werden . Bei den vorgenannten indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetalle ist die physische Lieferung aus-

geschlossen.  

 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens beg renzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig toleriert.  

 

T¡§w{~w3s¡3bZTj3¢vw¥3s¡vw¥w¡3bZT3;Ēm{w~x¢¡v¦ā<3}Ì¡¡w¡3t{¦3¨3w{¡w¥3[Ìuz¦§y¥w¡w3©¢¡310 % erworben werden, der Teil-

fonds ist daher zielfondsfähig.  Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbbaren Zielfonds erfolgt keine Beschränkung im 

Hinblick auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds . 

 

Ww¥3X{¡¦s§3styw~w{§w§w¥3Y{¡s¡{¡¦§¥¨ w¡§w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3X¥¥w{uz¨¡y3vw¥3©¢¥yw¡s¡¡§w¡3T¡~syw{w~w3¦¢ª¢z~3¨3T¡@

lage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Op tionsrechten u. a. Swaps und Ter minkon-

trakte auf Wertpapiere, Geldm arktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und 

Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechsel kurse, Währungen und Investment fonds gemäß Artikel 41 Ab-

satz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. D er Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 

des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel ĒT¡~syw@

£¢~{§{}ā?3Tt¦uz¡{§§3Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3¦¢¡¦§{yw¡3gwuz¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦3¨3w¡§@

nehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozia len Merkmale, die mit dem Teilfonds beworben werden, und deren Um-

setzung im Rahmen der Anlagepolitik, sind im Anhang 3b  des Verkaufsprospektes enthalten.  

 

Risikoprofil des Teilfonds  

 

Risikoprofil ă Wachstumsorientiert  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡@

ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢x{~wā< 

 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

langfristig  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢@

x{~wā< 
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Weitere Informationen  

 
 

Anteilklasse I  Anteilklasse R  Anteilklasse IT  Anteilklasse RT  Anteilklasse ET  

ISIN LU0952573300 LU0952573482 LU1038809049 LU1038809395 LU1245469744 

Wertpapierkenn -Nummer  A1W17X A1W17Y A1XEQ3 A1XEQ4 A14ULR 

Erstzeichnungsfrist  16. September 2013 

ÿ 30. Septem-

ber  2013 

16. September 2013 ÿ

30. September  2013 

14. März 2014 

ÿ 

28. März 2014 

14. März 2014 

ÿ 

28. März 2014 

1. Juli 2015 

ÿ 

10. Juli 2015 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ers-

ten Antei lwert zuzüglich Ausgabeauf-

schlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabeprei-

ses 

2. Oktober 2013  2. Oktober 2013  1. April 2014  1. April 2014  14. Juli 2015 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 

 

Anteilklasse CHF -IT Anteilklasse CHF -RT Anteilklasse USD -IT Anteilklasse USD -RT Anteilklasse MT  

ISIN LU1172942424 LU1172943745 LU1280372415 LU1280372688 LU1716948093 

Wertpapierkenn -Nummer  A1182B A1182C A14YS0 A14YS1 A2H690 

Erstzeichnungsfrist  17. Februar 2015 

ÿ 

27. Februar 2015 

17. Februar 2015 

ÿ 

27. Februar 2015 

1. Juli 2016 1. Juli 2016 5. Dezember  2017 

ÿ 

18. Dezember  2017 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ers-

ten Anteilwert zuzüglich Ausgabeauf-

schlag)  

CHF 100,ÿ CHF 100,ÿ USD 100,ÿ USD 100,ÿ EUR 100,- 

Zahlung des Erstausgabeprei-

ses 

3. März 2015 3. März 2015 5. Juli 2016 5. Juli 2016 20. Dezember 2017  

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  CHF USD EUR 

 
 

Anteilklasse H Anteilklasse HT  Anteilklasse CHF -HT Anteilklasse USD -ET Anteilklasse Q  

ISIN LU1748854863 LU1748854947 LU1748855167 LU2207301743 LU2312730349 

Wertpapierkenn -Nummer  A2JA86 A2JA87 A2JA89 A2P9FT A2QQ1E 

Erstzeichnungsfrist  24. Januar 2018 

ÿ 

5. Februar  2018 

24. Januar 2018 

ÿ 

5. Februar  2018 

24. Januar 2018 

ÿ 

5. Februar  2018 

22. Juli 2020 

ÿ 

24. August 2020  

15. März 2021 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem 

ersten Anteilwert zuzüglich Ausgabeauf-

schlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ CHF 100,ÿ USD 100,- EUR 100,- 

Zahlung des Erstausgabeprei-

ses 

7. Februar 2018 7. Februar 2018 7. Februar 2018 26. August 2020  17. März 2021 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR CHF USD EUR 

 

jw{§w¥w3T¡ystw¡3¨3vw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3D3ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A3 
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Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

Detaillierte Angaben zur Vergütung finden Sie i  3T¡zs¡y3E3ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 

 

Erfolgsbezogene Zusatzvergütung  

 

Ww¥3Y¢¡v¦ s¡syw¥3w¥z¼~§3¨¦¼§~{uz3¨3vw¥3Y¢¡v¦ s¡syw w¡§©w¥yÑ§¨¡y3~s¨§3T¡zs¡y3E3tw{3vw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3Ē\ā?3Ēeā?3Ē[ā?3

Ē\gā?3Ēegā?3Ē[gā?3ĒXgā?3ĒV[Y-\gā?3ĒVHF-egā?3ĒV[Y-[gā?3ĒhfW-\gā, ĒhfW-egā, ĒhfW-Xgā und ĒQā aus dem jeweiligen Netto -Anteil-

klassenvermögen w{¡w3w¥x¢~y¦tw¢yw¡w3m¨¦s§©w¥yÑ§¨¡y3;Ēcw¥x¢¥ s¡uw3Ywwā<3{¡3[Ìzw3©¢¡3t{¦3¨3DC383vw¥3U¥¨§§¢-Anteil-

wertentwicklung, sofern der Brutto -Anteilwert am Ende ei ner Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorange-

ys¡yw¡w¡3Tt¥wuz¡¨¡y¦£w¥{¢vw¡3vw¥3~w§§w¡3H3]sz¥w3Ñtw¥¦§w{y§3;Ē[{yz3js§w¥ s¥}3c¥{¡{£ā<?3|wv¢uz3{¡¦yw¦s §3zÌuz¦§w¡¦3

bis zu 2,5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Teilfonds in der Abrechn ungsperiode der jeweiligen Anteil-

klasse. Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwerts der jeweiligen 

Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde ;¡suzx¢~yw¡v3Ē[{yz3js§w¥@

ms¥}ā<?3¦¢3§¥{§§3ªwu}¦3Uw¥wuz¡¨¡y3vw¥3T¡§w{~ªw¥§w¡§ª{u}~¨¡y3v{w3[{yz3js§w¥mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn 

der Abrechnungsperiode.  Existieren für den Teilfonds nicht vollumfänglich Abrechnungsperioden der vergangenen 5 

Jahre, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksich-

tigt. In der ersten Abrechnungsperiode des Teilfonds tritt der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode an die 

Stelle der High Water mark. Die auf die Anteilrückgaben zum Zeitpunkt einer unterjährigen Out -Performance der Anteil-

}~s¦¦w3s¡§w{~{y3w¡§xs~~w¡vw3¨¡v3¨¥Ñu}yw¦§w~~§w3cw¥x¢¥ s¡uw3Yww3ª{¥v3xÑ¥3v{w¦w3T¡§w{~w3w{¡twzs~§w¡3;Ē^¥{¦§s~~{¦{w¥¨¡yā<3¨¡v3

zum Ende der Abrechnungsperiode an die Ve rwaltungsgesellschaft ausgezahlt.  Die auf Anteilzeichnungen zurückzufüh-

rende Erhöhung der Performance Fee zum Zeitpunkt einer unterjährigen Out -Performance der Anteilklasse werden ent-

sprechend anteilig nicht berücksichtigt.  

 

Abrechnungsperiode: Die Abrechn ungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines Kalenderjahres. 

Eine Verkürzung der Abrechnungsperiode für den Fall von Verschmelzungen  oder der Auflösung des Teilfonds ist möglich.  

 

Die Performance Fee der jeweiligen Anteilklasse wird an jedem Bewertungstag taggleich durch Vergleich des aktuellen 

Anteilwerts , der bereits die laufenden Kosten (gem. Verordnung (EU) Nr. 583/2010) enthält, zzgl. des im aktuellen Anteil-

wert enthaltenen Performance Betrages pro Anteil (Brutt o-Anteilwert) zum höchsten Anteilwert zum Ende der jeweiligen 

vorangegangenen Abrechnungsperioden (High Watermark) auf Basis der aktuell umlaufenden Anteile  ermittelt. Zur Er-

mittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüt tungszahlungen entsprechend be-

rücksichtigt.   

 

An den Bewertungstagen, an denen der Brutto -Anteilwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte 

Gesamtbetrag. An den Bewertungstagen, an denen der Brutto -Anteilwert die High Watermark unter schreitet, wird der in 

der jeweiligen Anteilklasse abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Der auf die unterjährigen Anteilrückgaben bereits kris-

tallisierte Performance Fee Betrag bleibt auch bei einer zukünftigen negativen Brutto -Wertentwicklung erhalten.   

 

Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode auf die aktuell umlaufende n Anteile abgegrenzte Performance 

Fee Betrag und der Kristallisierungsbetrag können dem Teilfonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende der Ab-

rechnungsperiode entnommen werden. Jegliche Vergütung in Bezug auf die Performance Fee versteht sich zuzüglich ei-

ner etwaigen Mehrwertsteuer.  

 

Berechnungsbeispiel:  

Berechnungsannahmen Abrechnungsperiode 1:  

Netto -Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode:      EUR 100,00 
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Brutto -Ante ilwert am Ende der Abrechnungsperiode:       EUR 118,00 

(Brutto -Anteilwert  EUR 118,00 = Netto-Anteilwert EUR 117,00 + bereits darin abgegrenzte Performance Fee Vortag 

EUR 1,00) 

Erfolgsabhängige Vergütung:         10%  

High -Watermark:           EUR 110,00 

(aktuelle High -Watermark EUR 110,00, d.h. höchster Anteilwert der letzten 5 Abrechnungsperiodenenden: EUR 90,00, 

EUR 110,00, EUR 91,00, EUR 95,00, EUR 100,00) 

Ausschüttung in der Abrechnungsperiode:        EUR 0,00 

Anzahl Anteile am Anfang und Ende der Abrechnungsperiode:      100 

Keine Anteilbewegungen in der Abrechnungsperiode  

Durchschnittliche Teilfondsvermögen in der Abrechnungsperiode:     EUR 11.000,00 

Höchstbetrag Performance Fee Auszahlung       2,5% des Teilfondsvolumens  

 

Berechnung Abrechnungsperiodenende 1:  

 

(EUR 118,00 + EUR 0,00 - EUR 110,00) x 10% x 100 = EUR 80,00 Performance -Fee bzw. EUR 0,80 pro Anteil 

(Brutto -Anteilwert zuzüglich Ausschüttung am Ende der Abrechnungsperiode minus High-Watermark) multipliziert Performance -

Fee Satz multipliziert Anzahl Anteile 

 

Berechnu ng Höchstbetrag zum Abrechnungsperiodenende 1:  

EUR 11.000,00 x 2,5% = EUR 275,00  

(durchschnittliche Teilfondsvermögen in der Abrechnungsperiode multipliziert Höchstbetrag in %) 

 

Im Ergebnis kann die erfolgsabhängige Vergütung ausgezahlt werden, da der Br utto -Anteilwert in Höhe von EUR 118,00 

die High -Watermark in Höhe von EUR 110,00 am Ende der Abrechnungsperiode überschritten hat. Der Auszahlbetrag von 

EUR 80,00 liegt unter dem maximal möglichen Höchstbetrag in Höhe von EUR 275,00.  

Berechnungsannahmen Ab rechnungsperiode 2:  

Netto -Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode:      EUR 117,20 

Brutto -Anteilwert am Ende der Vorperiode minus ausbezahlte Performance Fee:  EUR 118,00 - EUR 0,80 = 

EUR 117,20 

Rückgabe Anteile in der Abrechnungsperiode:       20 

Brutt o-Anteilwert zum Zeitpunkt der Rückgabe der Anteile      EUR 126,20 

Brutto -Anteilwert EUR 126,20 = Netto -Anteilwert EUR 125,10 + bereits darin abgegrenzte Performance Fee Vortag EUR 1,10  

Brutto -Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode:       EUR 110,20 

Brut to -Anteilwert EUR 110,20 = Netto -Anteilwert EUR 110,20 + bereits darin abgegrenzte Performance Fee Vortag EUR 0,00  

Erfolgsabhängige Vergütung:         10%  

High -Watermark:           EUR 117,20 

aktuelle High -Watermark EUR 117,20, höchster Anteilwert der letzten 5 Abrechnungsperiodenenden:  

(EUR 110,00, EUR 91,00, EUR 95,00, EUR 100,00, EUR 117,20) 

Ausschüttung 2 Monate vor Abrechnungsperiodenende nach dem Zeitpunkt der Rückgabe:  EUR 2,00 

Anzahl Anteile am Anfang der Abrechnung speriode:       100 

Anzahl Anteile am Ende der Abrechnungsperiode:       80 

 

Berechnung Kristallisierungsbetrag zum Rückgabezeitpunkt:  

(EUR 126,20 + 0,00 - EUR 117,20) x 10% x 20 = EUR 18,00 Performance -Fee bzw. EUR 0,90 pro zurückgegebenen Anteil  

(Brutto -Anteilwert zuzüglich Ausschüttung zum Rückgabezeitpunkt der Anteile minus High-Watermark) multipliziert Perfor-

mance-Fee Satz multipliziert Anzahl zurückgegebener Anteile 
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Im Ergebnis kann die erfolgsabhängige Vergütung anteilig zum Rückgabezeitpunkt der Anteile kristallisiert werden, da 

zum Rückgabezeitpunkt der Brutto -Anteilwert von EUR 126,20 die gültige High -Watermark von EUR 117,20 übersteigt. Un-

abhängig von der weiteren Wertentwicklung kommt der Betrag in Höhe von EUR 18,00 am Ende der Abrechnungsperiode 

zur Auszahlung an die Verwaltungsgesellschaft.  

Berechnung Abrechnungsperiodenende 2:  

(EUR 110,20 + EUR 2,00 ÿ EUR 117,20) x 10% x 80 = EUR 0,00 Performance-Fee bzw. EUR 0,00 pro Anteil  

(Brutto -Anteilwert zuzüglich Ausschüttung a m Ende der Abrechnungsperiode minus High-Watermark) multipliziert Performance -

Fee Satz multipliziert Anzahl Anteile 

 

Im Ergebnis kann anteilig für die existierenden Anteilinhaber zum Abrechnungsperiodenende (gesamt 80 Anteile) keine 

erfolgsabhängige Vergüt ung ausgezahlt werden, da der Brutto -Anteilwert zuzüglich Ausschüttung in Höhe von insgesamt 

EUR 112,20 die High-Watermark in Höhe von EUR 11 7,20 am Ende der Abrechnungsperiode nicht überschritten hat.  

Der Verwaltungsgesellschaft steht jedoch anteilig zum Abrechnungsperiodenende ein Performance Fee Auszahlungsbe-

trag in Höhe von EUR 18,00 von denjenigen Anteilinhabern zu, die unterjährig ihre Anteile mit einer positiven Brutto -An-

teilwertenwicklung zurückgegeben haben (=Kristallisierungsbetrag).  
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ANHANG 3b     Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verord nung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch -  

Multiple Opportunities II  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

529900CRWOZ5U0BEER72  

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   Ἠ Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem sozialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerte t . Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologi-

schen Merkmalen um. Dies umfa sst den Ausschluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten 

Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II be worbenen ökologi-

schen und sozialen Merkmale  werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern ,  

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit de m Abbau  und /oder  dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich  eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend , während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitäten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A3D3U¨uz¦§A3s3ierordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II  legt dabei einen beso nderen Fokus auf 

folgende PAI -Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsin-

tensität sowie CO 2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie  Energieverbrauch nicht  er-

neuerbare r Energien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, 

Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um 

den beiden Leitlinien zu entsprechen , geachtet. Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz,  

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung ba-

siert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder 

erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den  Indikato-

ren geachtet  und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Infor-

mationen werden nachfolgend im Abschnitt über die Berücksichtigung der wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen erläutert .  

Aufgrund der unzureichenden Qualität u nd Abdeckung  der Daten  werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine  Energieerzeugung 

nicht  erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II  bewirbt ökologi-

sche/soziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II bewirbt ökologi-

sche/soziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswi rkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

   

In der EU-gs«¢¡¢ {w3{¦§3vw¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für öko-

log isch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

 

 

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II berücksichtigt die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-

Indikatoren ) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegu ngsverord-

nung) sowie einen zusätzlichen klimabezogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indi-

katoren der Offenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

 

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigst en 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nach besten Kräften zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG-

Analysen, die individuell für investierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -

Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden 

dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die 
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Unternehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung 

im Umgang mit den PAI -Indikatoren geachtet.  

 

Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Mul-

tiple Opportunities II beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen :  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswir-

kungen unter anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei 

schweren Verstößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multi-

nationale Unternehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfolioun ternehmen ei-

nen unzureichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird 

dies beim Unternehmen adressiert und versucht,  über einen  angemessenen  Zeitraum  hinweg  

auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Leitet das Management di e notwendigen Schritte 

für eine Verbesserung in dieser Zeit nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht  

diesbezüglich  ausgeübt, die Beteiligung reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, 

wie die Produktion  und /oder  der Vertrieb kontrover ser Waffen und  der Abbau und/oder der 

Vertrieb von  Kohle, zu einer  Verringerung oder Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltig-

keitsauswirkungen beitragen .  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung  der Daten  werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine  Energieerzeugung 

nicht  erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  

 

ἦ Nein  

 
 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine  Anlagepolitik und Anlagestrategie des Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II  

wird im Anhang 3a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -In-

tegration, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von St orch Gruppe sowie den  Aus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend in seine m mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indikatoren und weitere ESG -Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft , und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein U nterneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass kein er der Aspekte negative Auswirkungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorlie gen, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können  nur in Wertpapiere investieren, die auf der internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entspreche n. 

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt  eines der Portfoliounternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich 
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langfristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert 

und versucht,  auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruk-

tiver Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht 

und das Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen Schritte zu 

einem nachhaltigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement 

seine Stimmrechte diesbezüglich oder reduzie rt bzw. verkauft die Beteiligung.  

 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Inves titionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× Kontroverse Waffen (Umsatztoleranz â 0%) 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern (Umsatztoleranz â 10%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â 5%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â 30%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom House Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfond s achte t  auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender  PAI-Indikatoren: Treib-

hausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2 -Fußabdruck 

auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht  erneuerbarer Energien. Zudem wird 

auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die OECD -Leitsätze 

für multinationale Un ternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien zu entsprechen, 

geachtet.  

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert ?  

Nicht anwendbar . Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz . 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des Un ternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analyseprozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt  u.a. die Auseinandersetzung mit folgende n Fragen: 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.  
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Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfre undlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

der spiegeln .  

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate,  Derivate,  andere strukturierte Produkte 

(z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, flüssige Mittel und Festgelder zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. 

B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.  Angaben zu den einzelnen, pro-

duktspezifischen Grenzen können der Anlagepolitik in Anhang 3a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mind estens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gem. Art. 41  Abs. 1a) des Ge-

setzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte  sowie  Derivate zu Anlagezwe-

cken  und  mögliche  Zielfondsinvestments  unterliegen eine m laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI -Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwe-

cken) und zur weiteren Diversifikation indirekte Investitionen in Edelmetalle, ausschließlich Gold -Zerti-

fikate. Bei indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetallen ist die physische Lieferung ausge-

schlossen. 

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen.  Davon aus-

genommen si nd Derivate auf Indizes.  Soweit diese zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder sozial e Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen . 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investitionen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale  
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Ermöglichende Tätig-

keiten  wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.  

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU -Taxonomie konform?  

 

Die dem Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II zugrunde liegenden Investitionen 

tragen nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 

(EU-Taxonomie) bei. D er Mindestanteil  der getätigten ökologisch nachhaltigen Investiti onen  

gemäß EU-Taxonomie  beträgt 0%.  

Das Hauptziel des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökologisch, na chhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-

Taxonomie  zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU -Taxonomie als Ermöglichende - bzw. 

Übergangstätigkeiten eingestuft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II bewirbt ökologi-

sche/soziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Übergangstätigkei-

ten  sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen.  

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU -Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II bewirbt ökologi-

sche/soziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II bewirbt ökologi-

sche/soziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU -Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie -Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie -Konformit ät in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie -Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

 

*  Für die Zweckw3v{w¦w¥3W{sy¥s  w3¨ xs¦¦§3vw¥3Uwy¥{xx3Ēf§ss§¦s¡~w{zw¡ā3s~~w3e{¦{}¢£¢¦{§{¢¡w¡3ywyw¡Ñtw¥3f§ss§w¡A 

100% 0%

1. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen

0%100%

2. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen
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  iw~uzw2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2xs~~w¡2¨¡§w¥2ĕ5D2S¡vw¥w2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2Ą>2 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

 

h¡§w¥3Ē6E3T¡vw¥w3\¡©w¦§{§{¢¡w¡ā3xs~~w¡3x¢~yw¡vw3\¡©w¦§{§{¢¡w¡M3 

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Zahlungs-

verpflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz defi-

niert.  

 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die zu 

Anlagezwecken eingesetzt werden.  

 

Indirekte Investitionen in Edelmetalle,  derzeit  ausschließlich Gold -Zertifikate, werden zur wei-

teren Diversifikation eingesetzt. Die se werden nur von Partnern bezogen, die sich der Einhal-

tung des Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association (LBMA) verpflich-

tet haben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitreichenden 

Menschenrechtsverle tzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur Terroris-

musfinanzierung beiträgt.  

 

Investitionen in Zielfonds werden zur weiteren Diversifikation eingesetzt. Bei der Auswahl der 

Zielfonds werden, die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen  und sozialen Merk-

male berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten  handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.  

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist?  

 

Nicht anwendbar.  Der Flossbach von Storch ÿ Multiple Opportunities II  bewirbt ökologische/so ziale 

Merkmale, bestimmt aber kein Index als Referenzwert.  

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet?  

Nicht anwendbar.   

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt?  

Nicht anwendbar.  

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar.  

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden?  

Nicht anwendbar.  
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 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?  

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen stehen auf der Internetseite unter nachhaltigkeitsbezoge-

nen Offenlegungen zur Verfügung: www.fvsinvest.lu/esg . 
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ANHANG 4a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Der erste Schritt  
Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Der erste Schritt  ;Ēgw{~x¢¡v¦ā<3{¦§3w¦?3¨¡§w¥3Uw¥Ñu}¦{uz§{y¨¡y3vw¦3T¡~syw@

risikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz 

der Risikostreuung  international in festverzinsliche Wertpapi ere, Aktien und Geldmarktinstrumente in vestiert werden. 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der 

Anlagepolitik definierten Kriterien vor genommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index 

findet nicht statt.   

 

Die Wertentwicklung  vw¥3|wªw{~{yw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3vw¦3gw{~x¢¡v¦3ª{¥v3{¡3vw¡3w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥@

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywtw¡A3 

 

Grundsätzlich g ilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik  

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsregl ements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Absuz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologi schen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck ge-

prüft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter anderem zum Beispiel auf gese tzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwacht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativ er Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach d em Grundsatz der Risikostreuung in  Aktien,  festverzins-

liche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullku-

ponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Festgeld er, Derivate, Zertifikate sowie 

sonstige strukturierte Produkte ( z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, 
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Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.  Die Akt ienquote ist dabei auf maximal 1 5 % des Netto-Teilfonds-

vermögens beschränkt.  

 

Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure 

unterliegen. Das Fremdwährungsexposure ist auf maximal 15  % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.  

 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern e s unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig toleriert.   

 

T¡§w{~w3s¡3bZTj3¢vw¥3s¡vw¥w¡3bZT3;Ēm{w~x¢¡v¦ā<3vÑ¥xw¡3¡{uz§3w¥ª¢¥tw¡3ªw¥vw¡?3vw¥3gw{~x¢¡v¦3{¦§3vszw¥3{w~x¢¡v¦x¼z{yA 

 

Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrument w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3X¥¥w{uz¨¡y3vw¥3©¢¥yw¡s¡¡§w¡3T¡~syw{w~w3¦¢ª¢z~3¨3T¡@

lage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u. a. Swaps und Terminkon-

trakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne d es Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und 

Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse und Währungen. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im 

Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angabe n über die Techniken und Instru-

 w¡§w3¦{¡v3vw 3^s£{§w~3ĒT¡~syw£¢~{§{}ā3Tt¦uz¡{§§3Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3¦¢¡¦§{yw¡3gwuz¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3

des Verkaufsprospektes zu entnehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Tot al Return Swaps oder andere Derivategeschäfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale, die mit dem Teilfonds beworben werden, und deren Um-

setzung im Rahmen der Anlagepolitik, sind im Anhang 4b  des Verkaufsprospektes enthalten.  

 

Risikoprofil des Teilfonds 

 

Risikoprofil ă Konservativ (nähere Erläuterungen finden Sie im V erkaufsprospekt unter dem ^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦wā3Ab-

schnitt ĒRisikoprofile ā) 

 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

mittelfristig  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{@

}¢£¥¢x{~wā< 

 

Weitere Informationen  

 

  Anteilklasse I  Anteilklasse R  Anteilklasse HT  Anteilklasse IT  Anteilklasse RT  

ISIN LU0952573052 LU0952573136 LU2207302121 LU2279688183 LU2279688266 

Wertpapierkenn -Nummer  A1W17V A1W17W A2P9FU A2QLWA A2QLWB 

Erstzeichnungsfrist  16. September 2013 ÿ 

30. September 2013  

16. September 2013 ÿ 

30. September 2013  

22. Juli 2020 10. Februar 2021 10. Februar 2021 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten Anteil-

wert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR 100,- 

Zahlung des Erstausgabepreises  2. Oktober 2013  2. Oktober 2013  24. Juli 2020 12. Februar 2021 12. Februar 2021 

Teilfondswährung  EUR 
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  Anteilklasse I  Anteilklasse R  Anteilklasse HT  Anteilklasse IT  Anteilklasse RT  

Anteilklassenwährung  EUR 

 
 

Anteilklasse VI 

ISIN LU2528596245 

Wertpapierkenn -Nummer  A3DTR2 

Erstzeichnungsfrist  1. Dezember 2022  ÿ  

5. Dezember 2022  

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten Anteil-

wert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabepreises  7. Dezember 2022  

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 

jw{§w¥w3T¡ystw¡3¨3vw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3D3ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3Verkaufsprospektes.  

 

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

Ww§s{~~{w¥§w3T¡ystw¡3¨¥3iw¥yÑ§¨¡y3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3E3ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3Verkaufsprospektes.  
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ANHANG 4b    Flossbach von Storch - Der erste Schritt  Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investier t wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch - Der erste Schritt  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

529900E8NDF4T74R2Z7 7 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   χ  Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem so zialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerte t . Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologischen 

Merkmalen um. Dies umfasst den  Ausschluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Ge-

schäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle b esonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  beworbenen  ökologischen 

und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern ,  

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von T abakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich  eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitä ten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A3D3U¨uz¦§A3s3Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  legt dabei einen besonderen Fokus auf folgende 

PAI-Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität 

sowie CO2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie  Energieverbrauch  nicht -erneuerba-

rer Energien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße 

gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Un ternehmen und auf Prozesse, um den beiden 

Leitlinien zu entsprechen geachtet. Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz, Schwere der 

negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung basiert nicht auf 

starren Bandbreiten oder Schwel lenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen müs-

sen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikatoren geachtet  

und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Informationen wer-

den nachfolgend im Abschni tt über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen erläutert.  

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung  der Daten  werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

 

   

In der EU-gs«¢¡¢ {w3{¦§3vw¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

 

 

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt  berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-Indikato-

ren ) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) sowie 

einen zusätzlichen klimabezogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indikatoren der 

Offenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Pr iorisierung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nach besten Kräften zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen  Analyseprozesses anhand spezifischer ESG-

Analysen, die individuell für investierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -

Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden 

dabei nach Relevanz, Schwere de r negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unter-

nehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im 
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Umgang mit den PAI -Indika toren geachtet.  

Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Der erste 

Schritt  beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale:  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirk ungen 

unter anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei schweren Ver-

stößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehm en einen unzureichenden 

Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen 

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Entwicklung 

hinzuwirken. Leitet das Management die notwe ndigen Schritte für eine Verbesserung in dieser Zeit 

nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht  diesbezüglich  ausgeübt, die Beteiligung 

reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion  und/oder der Vertrieb 

kontroverser Waf fen und der Abbau und/oder der Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder 

Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung  der Daten  werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt , in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  

 

ἦ Nein  

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine  Anlagepolitik und  Anlagestrategie des Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  wird im 

Anhang 4 a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -Integration, 

der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von Storch Gr uppe sowie den  Ausschlusskri-

terien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentschei-

dung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend in seine m mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indikatoren und weitere ESG -Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Un terneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keine r der Aspekte negative Auswirkungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorlieg en, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen . 

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 

versucht, auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen Schritte zu einem 

nachhaltigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine 
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Stimmrechte  diesbezüglich  oder reduzie rt bzw. verkauft die Beteiligung.  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Inves titionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× K¢¡§¥¢©w¥¦w3jsxxw¡3;h ¦s§§¢~w¥s¡3â3C8< 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstu ngsgütern (Umsatztoleranz â 10%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â 5%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â 30%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom House Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfond s achtet  auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender  PAI-Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgas emissionsintensität sowie CO2 -Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht  erneuerbarer Energien. Zu-

dem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien 

zu entsprechen, geachtet.  

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert  

Nicht anwendbar.  Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.   

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analysep rozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt u.a. die Ause inandersetzung mit folgenden Fragen : 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus w erden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.  
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Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfreundlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln . 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate,  Derivate,  andere strukturierte Produkte 

(z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen , Wandelgenussscheine ), flüssige Mittel und 

Festgelder zu investiere n. Angaben zu den einzelnen, produktspezifischen Grenzen können der Anlage-

politik in Anhang 4a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologis che oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mindestens 51 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gem. Art. 41  Abs. 1a) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte  sowie Derivate zu Anlagezwe-

cken  unterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich  der genannten Ausschlusskriterien und PAI -

Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen)  und  Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungs-

zwecken) .  

 

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen.  Davon aus-

genommen sind Derivate auf Indizes.  Soweit diese zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet a uf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investition en. 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investitionen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale  
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Ermöglichende Tätig-

keiten  wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.  

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU -Taxonomie konform?  

 

Die dem Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  zugrunde liegenden Investitionen tragen 

nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU -Taxo-

nomie) bei. D er Mindestanteil der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen  gem äß 

EU-Taxonomie  beträgt 0%.  

Das Hauptziel des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU -

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU -Taxonomie als Ermöglichende - bzw. 

Übergangstätigkei ten eingestuft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Der erste Schritt  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

Übergangstätigkei-

ten  sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen.  

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die ni cht mit der EU -Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU -Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie -Konformität von Staatsanleihe n* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie -Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie -Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt,  die keine Staatsanleihen umfassen.  

 

*  YÑ¥3v{w3mªwu}w3v{w¦w¥3W{sy¥s  w3¨ xs¦¦§3vw¥3Uwy¥{xx3Ēf§ss§¦s¡~w{zw¡ā3s~~w3e{¦{}¢£¢¦{§{¢¡w¡3ywyw¡Ñtw¥3f§ss§w¡A 

100% 0%

1. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen

0%100%

2. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen
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  iw~uzw2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2xs~~w¡2¨¡§w¥2ĕ5D2S¡vw¥w2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2Ą>2 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

 

h¡§w¥3Ē6E3T¡vw¥w3\¡©w¦§{§{¢¡w¡ā3xs~~w¡3x¢~yw¡vw3\¡©w¦§{§{¢¡w¡M3 

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Za hlungsver-

pflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz definiert.  

 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die zu 

Anlagezwecken eingesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten  handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.  

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist?  

 

Nicht anwendbar.  Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt  bewirbt ökologische/soziale Merkmale, 

bestimmt aber kein Index als Referenzwert.  

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet?  

Nicht anwendbar.   

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt?  

Nicht anwendbar.   

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar.  

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden?  

Nicht anwendbar.   

 

 

 

 

 

 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?  

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen stehen auf der Internetseite unter nachhaltigkeitsbezoge-

nen Offenlegungen zur Verfügung: www.fvsinvest.lu/esg . 
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ANHANG 5a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive  

Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Wwxw¡¦{©w3;Ēgw{~x¢¡v¦ā<3{¦§3w¦?3¨¡§w¥3Uw¥Ñu}¦{uz§{y¨¡y3vw¦3

Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis 

der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getro ffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der 

Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.  Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird 

seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vo rgenommen, regelmäßig überprüft und 

ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.  

 

Die Wertentwicklung  vw¥3|wªw{~{yw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3vw¦3gw{~x¢¡v¦3ª{¥v3{¡3vw¡3w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥@

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywtw¡A3 

 

Grundsätzlich g ilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik  

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsregl ements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Absuz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologi schen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck ge-

prüft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter anderem zum Beispiel auf gese tzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwacht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativ er Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktla ge und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, 

Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsan leihen, Wandel-

anleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei de n Zertifikaten handelt es sich um 
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Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devi-

sen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto -Teilfondsvermögens beschränkt.  

 

Der Teilfo nds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle zu investieren.  

 

Dies erfolgt über:  

× Delta -1 Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

× börsennotierte geschlossene Fonds auf Edelmetalle (Gold, Silber, Pl atin)  

 

Bei den Delta -1 Zertifikaten handelt es sich um Wertpapiere im Sinne des Artikel s 2 der Großherzoglichen Verord nung 

vom 8. Februar 2008.  

 

Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in ein Edelmetall inves-

tiert werden. Bei den vorgenannten indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetalle ist die physische Lieferung aus-

geschlossen.  

 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine  Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig toleriert.  

 

Anteile an OGAW oder anderen OGA ;Ēm{w~x¢¡v¦ā<3werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens 

erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig . Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbbaren Zielfonds erfolgt keine 

Beschränkung im Hin blick auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds . 

 

Ww¥3X{¡¦s§3styw~w{§w§w¥3Y{¡s¡{¡¦§¥¨ w¡§w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3X¥¥w{uz¨¡y3vw¥3©¢¥yw¡s¡¡§w¡3T¡~syw{w~w3¦¢ª¢z~3¨3T¡@

lage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Op tionsrec hten u. a. Swaps und Ter minkon-

trakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und 

Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse und Währungen. Der Einsatz dieser Deri vate darf nur im 

Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements  erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instru-

mente sind dem Kapitel  ĒT¡~syw£¢~{§{}ā3Tt¦uz¡{§§ Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3¦¢¡¦§{yw¡3gwuz¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3

des Verkaufsprospektes zu entnehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale, die m it dem Teilfonds beworben  werden , und deren Um-

setzung  im Rahmen der Anlagepolitik , sind im Anhang 5b des Verkaufsprospektes enthalten . 

 

Risikoprofil des Teilfonds 

 

Risikoprofil ă Konservativ ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦wā3Tt@

¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢x{~wā< 

 
 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

mittelfristig  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{@

}¢£¥¢x{~wā< 
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Weitere Informationen  

 
 

Ante i lklasse  

I 

Anteilklasse  

R 

Anteilklasse  

IT 

Anteilklasse 

RT 

Anteilklasse 

ET  

Anteilklasse  

H 

Anteilklasse 

HT 

ISIN LU0323577840 LU0323577923 LU1245470080 LU1245470163 LU1245470593 LU1245470247 LU1245470320 

Wertpapierkenn -Nummer  A0M43T A0M43U A14ULS A14ULT A14ULW A14ULU A14ULV 

Erstzeichnungsfrist  Mit Wirkung zum 1. Juli 2015 

wurden die Vermögensgegen-

stände eines anderen von der 

Verwaltungsgesellschaft ver-

walteten (Luxemburger) Fonds 

auf diesen Teilfonds übertra-

gen. 

1. Juli 2015 ÿ 

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ 

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ 

10. Juli 2015 

24. Januar 2018 

ÿ 

5. Februar 2018  

24. Januar 2018 

ÿ 

5. Februar 2018  

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ers-

ten Anteilwert zuzüglich Ausgabeauf-

schlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabeprei-

ses 

14. Juli 2015 14. Juli 2015 14. Juli 2015 7. Februar 2018 7. Februar 2018 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 
 

 

Anteilklasse QT 

ISIN 
 

LU2369861955 

Wertpapierkenn -Nummer  A3CV3Y 

Erstzeichnungsfrist  
 

1. Oktober  2021 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ers-

ten Anteilwert zuzüglich Ausgabeauf-

schlag)  

EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabeprei-

ses 

 
5. Oktober 2021  

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 

Weitere Angaben zu den Anteilklassen finden Sie im Anhang 1 ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 

 

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

Ww§s{~~{w¥§w3T¡ystw¡3¨¥3iw¥yÑ§¨¡y3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3E3ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£ektes. 
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ANHANG 5b    Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive  Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investier t wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch -  

Multi Asset - Defensive  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

529900DG18G28REV5Z23   

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   χ  Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem so zialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerte t . Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive  setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologi-

schen Merkmalen um. Dies umfass t den Ausschluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten 

Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung . 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  bewo rbenen ökologi-

schen und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern ,  

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich  eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitä ten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A3D3U¨uz¦§A3s3Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive  legt dabei einen besonderen Fokus auf fol-

gende PAI-Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsin-

tensität sowie CO 2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht -er-

neuerbare r Energien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, 

Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Un ternehmen und auf Prozesse, um 

den beiden Leitlinien zu entsprechen geachtet. Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz, 

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung ba-

siert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwel lenwerten, die Unternehmen einhalten oder 

erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikato-

ren geachtet  und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Infor-

mationen werden nachfolgend im Abschni tt über die Berücksichtigung der wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen erläutert.  

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht  erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  bewirbt ökologische/so-

ziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  bewirbt ökologische/so-

ziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde l iegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

 

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-Indika-

toren ) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) so-

wie einen zusätzlichen klimabez ogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indikatoren 

der Offenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

 

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits faktoren nach besten Kräften zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG -

Analysen, die individuell für i nvestierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -

Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden 

dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertun g basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unter-

nehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im 

Umgang mit den PAI -Indikatoren geachtet.  
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Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch - Multi Asset 

- Defensive  beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale:  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirkungen 

unte r anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei schweren Ver-

stößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen u nzureichenden 

Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen 

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Entwicklung 

hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Sch ritte für eine Verbesserung in dieser Zeit 

nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht diesbezüglich ausgeübt, die Beteiligung 

reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion  und/oder der Vertrieb 

kontroverser Waffen und de r Abbau und/oder der Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder 

Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogen annten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufneh men.  

 

ἦ Nein  

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine Anlagepolitik und Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive  

wird im Anhang 5a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -In-

tegration, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossba ch von Storch Gruppe sowie den  Aus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren  umfassend in seine m mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indikatoren und we itere ESG-Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unterneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Auswirkungen auf den  lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorliegen, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unterne hmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der  internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen.  

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwir kung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 

versucht, auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen Schritte zu einem 

nachh altigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine 

Stimmrechte diesbezüglich  oder reduziert bzw. verkauft die Beteiligung.  
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Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Inves titionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× }¢¡§¥¢©w¥¦w3jsxxw¡3;h ¦s§§¢~w¥s¡3â3C8< 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstu ngsgütern (Umsatztoleranz â 10%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â 5%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â 30%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom Hous e Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfond s achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI -Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2 -Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien. Zu-

dem wird  auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien 

zu entsprechen, geachtet.  

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung d ie-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert  

Nicht anwendbar.  Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.  

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analysep rozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt u.a. die Ause inandersetzung mit folgenden Fragen : 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus w erden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte 

(z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, flüssige Mittel und Festgelder zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. 

B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.  Angaben zu den einzelnen, pro-

duk tspezifischen Grenzen können der Anlagepolitik in Anhang 5a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  

 



 

 
76 

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfreundlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln . 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mindestens 51 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, di e gem. Art. 41  Abs. 1a) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte sowie  Derivate zu Anl agezwe-

cken und  mögliche Zielfondsinvestments  unterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI -Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwe-

cken) und zur weiteren Diversifikation indirekte Investitionen in Edelmetalle, ausschließlich Gold -Zerti-

fikate. Bei indirekten Inve stitionsmöglichkeiten in Edelmetallen ist die physische Lieferung ausge-

schlossen. 

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen.  Davon aus-

genommen sind Derivate auf Indizes.  Soweit diese zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.  

 

Ermöglichende Tätig-

keiten  wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.  

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU -Taxonomie konform?  

 

Die dem Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive  zugrunde liegenden Investitionen tra-

gen nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU -

Taxonomie) bei. Der Mindestanteil  der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen ge-

mäß EU-Taxonomie beträgt 0%.  

Das Hauptziel des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökolog isch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU -

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU -Taxonomie als Ermöglichende - bzw. 

Übergangstä tigkeiten eingestuft werden.  

 

Übergangstätigkei-

ten  sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitione n des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen . 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investitionen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale  
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Treibhausgasemissi-

onswerte aufweisen, 

die den besten Leis-

tungen entsprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU -Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

  iw~uzw2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2xs~~w¡2¨¡§w¥2ĕ5D2S¡vw¥w2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2Ą>2 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

 

h¡§w¥3Ē6E3T¡vw¥w3\¡©w¦§{§{¢¡w¡ā3xs~~w¡3x¢~yw¡vw3\¡©w¦§{§{¢¡w¡M3 

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Za hlungsver-

pflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz definiert.  

 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die zu 

Anlagezwecken eingesetzt werden.  

 

Indirekte Investitionen in Edelmetalle, derzeit ausschließlich Gold -Zertifikate, werden zur wei-

teren Diversifikation eingesetzt. Diese werden nur von Partnern bezogen, die sich der 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU -Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie -Konformität von Staats anleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie -Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie -Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts  zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

 

*  YÑ¥3v{w3mªwu}w3v{w¦w¥3W{sy¥s  w3¨ xs¦¦§3vw¥3Uwy¥{xx3Ēf§ss§¦s¡~w{zw¡ā3s~~w3e{¦{}¢£¢¦{§{¢¡w¡3ywyw¡Ñtw¥3f§ss§w¡A 

100% 0%

1. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen

0%100%

2. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen
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Einhaltung des Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Associat ion (LBMA) ver-

pflichtet haben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitrei-

chenden Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur 

Terrorismusfinanzierung beiträgt.  

 

Investitionen in Zielfonds we rden zur weiteren Diversifikation eingesetzt. Bei der Auswahl der 

Zielfonds werden, die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merk-

male berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten  handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.  

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist?  

 

Nicht anwendbar.  Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Defensive  bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, bestimmt aber kein Index als Referenzwert.  

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet?  

Nicht anwendbar.   

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt?  

Nicht anwendbar.   

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar.  

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden?  

Nicht anwendbar.  

 

 

 

 

 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?  

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen stehen auf der Internetseite unter nachhaltigkeitsbezoge-

nen Offenlegungen zur Verfügung: www.fvsinvest.lu/esg . 
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ANHANG 6a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  

Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Us~s¡uwv3;Ēgw{~x¢¡v¦ā<3{¦§3w¦?3¨¡§w¥3Uw¥Ñu}¦{uz§{y¨¡y3vw¦3

Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis 

der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getrof fen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammenset-

zung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, 

regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht s tatt.  

 

Die Wertentwicklung  vw¥3|wªw{~{yw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3vw¦3gw{~x¢¡v¦3ª{¥v3{¡3vw¡3w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥@

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywtw¡A3 

 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen . 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik  

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen An lageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Tt¦uz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzhei tlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegn en. Um negative Auswirkungen 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck ge-

prüft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter anderem zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwac ht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativ er Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktla ge und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, 

Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte ( z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandel-

anleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei de n Zertifikaten handelt es sich um Zerti-

fikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die 

Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto -Teilfondsvermögens beschränkt.  
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Unter Beacz§¨¡y3vw¥3Ējw{§w¥w¡3T¡~sywtw¦uz¥¼¡}¨¡yw¡ā3ªw¥vw¡3yw ¼Ù3T¥§{}w~3G3vw¦3iw¥ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§¦3x¢¥§~s¨xw¡v3

mindestens 25  % des Netto -Teilfondsvermögens  in Kapitalbeteiligungen investiert.  

 

Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto -Teilfondsvermög ens indirekt in Edelmetalle zu investieren.  

 

Dies erfolgt über:  

× Delta -1 Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

× börsennotierte geschlossene Fonds auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

 

Bei den Delta -1 Zertifikaten handelt es sich um Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung 

vom 8. Februar 2008.  

 

Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in ein Edelmetall inves-

tiert werden. Bei den vorgenannten indirekten Invest itionsmöglichkeiten in Edelmetalle ist die physische Lieferung aus-

geschlossen.  

 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemess en eingeschätzt wird, kurzfristig toleriert.  

 

Anteile an OGAW oder anderen OGA ;Ēm{w~x¢¡v¦ā< werden  nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens 

erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.  Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbba ren Zielfonds erfolgt keine 

Beschränkung im Hinblick auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds.  

 

Ww¥3X{¡¦s§3styw~w{§w§w¥3Y{¡s¡{¡¦§¥¨ w¡§w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3X¥¥w{uz¨¡y3vw¥3©¢¥yw¡s¡¡§w¡3T¡~syw{w~w3¦¢ª¢z~3¨3T¡@

lage- als auch zu Absicherungszwec ken vorgesehen. Er umfasst neben den Op tionsrechten u. a. Swaps und Ter minkon-

trakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG  und 

Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse und Währungen. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im 

Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements  erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instru-

mente sin d dem Kapitel ĒT¡~syw£¢~{§{}ā3Tt¦uz¡{§§3Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3¦¢¡¦§{yw¡3gwuz¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3

des Verkaufsprospektes zu entnehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategesc häfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale, die mit dem Teilfonds beworben werden, und deren Um-

setzung im Rahmen der Anlagepolitik, sind im Anhang 6b des Verkaufsprospektes enthalten.  

 

Risikoprofil des Teilfonds 

 

Risikoprofil ă Wachstumsorientiert  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡@

ªw{¦wā3Tt¦uz¡{§§3ĒRisikoprofile ā< 

 

 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

langfristig  (nähere Erläuterungen finden Sie im Verkaufs £¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢@

x{~wā< 
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Weitere Informationen  

 
 

Anteilklasse  

I 

Anteilklasse  

R 

Anteilklasse  

IT 

Anteilklasse 

RT 

Anteilklasse 

ET  

Anteilklasse 

CHF-IT 

Anteilklasse 

CHF-RT 

ISIN LU0323578061 LU0323578145 LU1245470676 LU1245470759 LU1245471054 LU1245470833 LU1245470916 

Wertpapierkenn -Nummer  A0M43V A0M43W A14ULX A14ULY A14UL1 A14ULZ A14UL0 

Erstzeichnungsfrist  Mit Wirkung zum 1. Juli 2015 

wurden die Vermögensgegen-

stände eines anderen von der 

Verwaltungsgesellschaft ver-

walteten (Luxemburger) Fonds 

auf diesen Teilfonds übertra-

gen. 

1. Juli 2015 ÿ  

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ  

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ  

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ  

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ  

10. Juli 2015 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten 

Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ CHF 100,ÿ CHF 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabepreises  14. Juli 2015 14. Juli 2015 14. Juli 2015 14. Juli 2015 14. Juli 2015 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR CHF 

 
 

Anteilklasse H T Anteilklasse QT  

ISIN LU1748855324 LU2369862094 

Wertpapierkenn -Nummer  A2JA9B A3CV3Z 

Erstzeichnungsfrist  24. Januar 2018 

ÿ 

5. Februar 2018  

1. Oktober 2021  

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten 

Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabepreises  7. Februar 2018 5. Oktober 2021  

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 
 

Weitere Angaben zu den T¡§w{~}~s¦¦w¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3D3ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 

 

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

Detaillierte Angaben zur Vergütung finden Sie im Anhang 2 ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 
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ANHANG 6b    Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investi tion keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch -  

Multi Asset - Balanced  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

5299005N0U6ILK6KDX53  

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   χ  Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem sozialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerte t . Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologi-

schen Merkmalen um. Dies umfasst  den Ausschluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten 

Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle b esonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  bewor benen ökologi-

schen und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern ,  

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von T abakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich  eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitä ten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A3D3U¨uz¦§A3s3Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  legt dabei einen besonderen Fokus auf fol-

gende PAI-Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsin-

tensität sowie CO 2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie  Energieverbrauch  nicht -er-

neuerbare r Energien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, 

Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Un ternehmen und auf Prozesse, um 

den beiden Leitlinien zu entsprechen geachtet. Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz, 

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung ba-

siert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwel lenwerten, die Unternehmen einhalten oder 

erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikato-

ren geachtet  und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Infor-

mationen werden nachfolgend im Abschni tt über die Berücksichtigung der wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen erläutert.  

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht  erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

   

In der EU-gs«¢¡¢ {w3{¦§3vw¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die d ie Unionskriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitä ten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

 

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-Indika-

toren ) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) so-

wie einen zusätzlichen klimabez ogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indikatoren 

der Offenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

 

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits faktoren nach besten Kräften zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG -

Analysen, die individuell für i nvestierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -

Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden 

dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertun g basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unter-

nehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im 

Umgang mit den PAI -Indikatoren geachtet.  
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Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Multi As-

set - Balanced beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale:  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirkungen 

unter  anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei schweren Ver-

stößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen un zureichenden 

Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen 

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Entwicklung 

hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Schr itte für eine Verbesserung in dieser Zeit 

nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht diesbezüglich ausgeübt, die Beteiligung 

reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion  und/oder der Vertrieb 

kontroverser Waffen und der  Abbau und/oder der Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder 

Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogena nnten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehm en. 

 

ἦ Nein  

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine Anlagepolitik und  Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced  

wird im Anhang 6 a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -In-

tegration, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von Storc h Gruppe sowie den  Aus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend in seine m mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indikatoren und weitere ESG -Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Un terneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keine r der Aspekte negative Auswirkungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorlieg en, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen . 

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 

versucht, auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Managem ent die notwendigen Schritte zu einem 

nachhaltigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine 

Stimmrechte  diesbezüglich  oder reduziert bzw. verkauft die Beteiligung.  
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Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Inves titionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× }¢¡§¥¢©w¥¦w3jsxxw¡3;h ¦s§§¢~w¥s¡3â3C8< 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstu ngsgütern (Umsatztoleranz â 10%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â 5%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â 30%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom Hous e Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfonds achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI -Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2 -Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien. Zu-

dem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Un ternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien 

zu entsprechen, geachtet.  

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert  

Nicht anwendbar.  Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.   

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analyseprozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt u.a. die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen : 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll u nd mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlung en zu berücksichtigen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Die Vermögensallo-

kation  gibt den 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte  Produkte 

(z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, flüssige Mittel und Festgelder zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. 

B.: Aktien, Renten, Investmentfondsa nteile, Finanzindizes und Devisen.  Angaben zu den einzelnen, pro-

duktspezifischen Grenzen können der Anlagepolitik in Anhang 6a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  
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jeweiligen Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an.  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfreundlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln . 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mindestens 51 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gem. Art. 41  Abs. 1a) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Port foliowerte  sowie  Derivate zu Anlagezwe-

cken und  mögliche Zielfondsinvestments  unterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI -Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwe-

cken) und zur weiteren Diversifikation indirekte Investitionen in Edelme talle, ausschließlich Gold -Zerti-

fikate. Bei indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetallen ist die physische Lieferung ausge-

schlossen.  

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Davon aus-

genommen sind Derivate auf Indizes. Soweit diese zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.  

 

Ermöglichende Tätig-

keiten  wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.  

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  

 

Die dem Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Balanced  zugrunde liegenden Investitionen tra-

gen nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU -

Taxonomie) bei. Der Mindestanteil  der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen ge-

mäß EU-Taxonomie beträgt 0%.  

Das Hauptzie l des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU -Taxonomie als Ermöglichende - bzw. 

Übergangstätigkeiten eingestuft werden.  

 

Übergangstätigkei-

ten  sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukt s, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische od er soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen . 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investitionen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder sozial e 
Merkmale  
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Treibhausgasemissi-

onswerte aufweisen, 

die den besten Leis-

tungen entsprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Balanced  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU -Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Balanced  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Balanced  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

  iw~uzw2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2xs~~w¡2¨¡§w¥2ĕ5D2S¡vw¥w2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2Ą>2 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

 

h¡§w¥3Ē6E3T¡vw¥w3\¡©w¦§{§{¢¡w¡ā3xs~~w¡3x¢~yw¡vw3\¡©w¦§{§{¢¡w¡M3 

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Zahlungs-

verpflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz defi-

niert.  

 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die zu 

Anlagezwecken eingesetzt werden.  

 

Indirekte Investitionen in Edelmetalle, derzeit ausschließlich Gold -Zertifikate, werden zur 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU -Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie -Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie -Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie -Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

 

*  YÑ¥3v{w3mªwu}w3v{w¦w¥3W{sy¥s  w3¨ xs¦¦§3vw¥3Uwy¥{xx3Ēf§ss§¦s¡~w{zw¡ā3s~~w3e{¦{}¢£¢¦{§{¢¡w¡3ywyw¡Ñtw¥3f§ss§w¡A 

100% 0%

1. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen

0%100%

2. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen
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weiteren Diversifikation eingesetzt. Diese werden nur von Partnern bezogen, die sich der Ein-

haltung des Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association (LBMA)  ver-

pflichtet haben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitrei-

chenden Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur 

Terrorismusfinanzierung beiträgt.  

 

Investitionen in Zielfonds werden zur w eiteren Diversifikation eingesetzt. Bei der Auswahl der 

Zielfonds werden, die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merk-

male berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten  handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.  

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist?  

 

Nicht anwendbar.  Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Balanced  bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, bestimmt aber kein Index als Referenzwert.  

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet?  

Nicht anwendbar.  

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt?  

Nicht anwendbar.  

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar.  

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden?  

Nicht anwendbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?  

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen stehen auf der Internetseite unter nachhaltigkeitsbezoge-

nen Offenlegungen zur Verfügung: www.fvsinvest.lu/esg . 
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ANHANG 7a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth  

Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Z¥¢ª§z3;Ēgw{~x¢¡v¦ā<3{¦§3w¦?3¨¡§w¥3Uw¥Ñu}¦{uz§{y¨¡y3vw¦3T¡@

lagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der 

fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffe n. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung 

des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regel-

mäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht sta tt.  

 

Die Wertentwicklung  vw¥3|wªw{~{yw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3vw¦3gw{~x¢¡v¦3ª{¥v3{¡3vw¡3w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥@

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywtw¡A3 

 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherun g gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik  

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den  Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Tt¦uz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsans atz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkung en 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck ge-

prüft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. w o nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter anderem zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwacht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativ er Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktla ge und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, 

Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte ( z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandel-

anleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei de n Zertifikaten handelt es sich um Zerti-

fikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die 

Aktienquote ist dabei auf maximal 75 % des Netto -Teilfondsvermögens beschränkt.  
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Unter Beacz§¨¡y3vw¥3Ējw{§w¥wn T¡~sywtw¦uz¥¼¡}¨¡yw¡ā3ªw¥vw¡3yw ¼Ù3T¥§{}w~3G3vw¦3iw¥ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§¦3x¢¥§~s¨xw¡v3

mehr als  50 % des Netto -Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.  

 

Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto -Teilfondsvermögen s indirekt in Edelmetalle zu investieren.  

 

Dies erfolgt über:  

× Delta -1 Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

× börsennotierte geschlossene Fonds auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

 

Bei den Delta -1 Zertifikaten handelt es sich um Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung 

vom 8. Februar 2008.  

 

Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in ein Edelmetall inves-

tiert werden. Bei den vorgenannten indirekten Invest itionsmöglichkeiten in Edelmetalle ist die physische Lieferung aus-

geschlossen.  

 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig toleriert. Daneben kann das Netto -Teilfondsvermögen, wenn 

es aufgrund außer gewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig von dem 

oben genannten Anlageschwerpunkt abweichen, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anla-

geschwerpunkt insgesamt eingehalten wird.   

 

Antei le an OGAW oder anderen OGA ;Ēm{w~x¢¡v¦ā<3werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens 

erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.  Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbbaren Zielfonds erfolgt keine 

Beschränkung im Hinblick  auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds.  

 

Ww¥3X{¡¦s§3styw~w{§w§w¥3Y{¡s¡{¡¦§¥¨ w¡§w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3X¥¥w{uz¨¡y3vw¥3©¢¥yw¡s¡¡§w¡3T¡~syw{w~w3¦¢ª¢z~3¨3T¡@

lage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Op tionsrechten u. a. Swaps und Terminkon-

trakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und 

Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse und Währungen. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im 

Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements  erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instru-

mente sind dem Kapitel ĒT¡~syw£¢~{§{}ā3Tt¦uz¡{§§3Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3¦¢¡¦§{yw¡3gwuz¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3

des Verkaufspros pektes zu entnehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale, die mit dem Te ilfonds beworben werden, und deren Um-

setzung im Rahmen der Anlagepolitik, sind im Anhang 7b des Verkaufsprospektes enthalten.  

 

Risikoprofil des Teilfonds 

 

Risikoprofil ă Wachstumsorientiert  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡@

ªw{¦wā3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢x{~wā< 

 
 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

langfristig  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢@

x{~wā< 
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Weitere Informationen  

 

  Anteilklasse  

I 

Anteilklasse  

R 

Anteilklasse  

IT 

Anteilklasse 

RT 

Anteilklasse 

ET  

Anteilklasse 

HT 

ISIN LU0323578228 LU0323578491 LU1245471138 LU1245471211 LU1245471567 LU1245471484 

Wertpapierkenn -Nummer  A0M43X A0M43Y A14UL2 A14UL3 A14UL6 A14UL5 

Erstzeichnungsfrist  

Mit Wirkung zum 1. Juli 2015 

wurden die Vermögensgegen-

stände eines anderen von der 

Verwaltungsgesellschaft ver-

walteten (Luxemburger) Fonds 

auf diesen Teilfonds übertra-

gen. 

1. Juli 2015 ÿ 

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ 

10. Juli 2015 

1. Juli 2015 ÿ 

10. Juli 2015 

24. Januar 2018 

ÿ 

5. Februar 2018  

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ers-

ten Anteilwert zuzüglich Ausgabeauf-

schlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabeprei-

ses 

14. Juli 2015 14. Juli 2015 14. Juli 2015 7. Februar 2018 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 

Weitere Angaben zu den Anteilklassen finden Sie im T¡zs¡y3D3ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 

 

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

Ww§s{~~{w¥§w3T¡ystw¡3¨¥3iw¥yÑ§¨¡y3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3E3ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3iw¥}aufsprospektes.  
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ANHANG 7b    Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth  Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder soz i-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch -  

Multi Asset - Growth  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

5299008RGSTY2OI10T51   

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   χ  Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem sozialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerte t . Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth  setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologi-

schen Merkmalen um. Dies umfasst d en Ausschluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten 

Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle b esonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  beworbe nen ökologi-

schen und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern ,  

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit de m Abbau  und /oder  dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von interne n und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativ er Auswirkungen der Aktivitäten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  legt dabei einen besonderen Fokus auf fol-

gende PAI-Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Tre ibhausgasemissionsin-

tensität sowie CO 2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie  Energieverbrauch  nicht -er-

neuerbare r Energien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, 

Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um 

den beiden Leitlinien zu entsprechen geachtet. Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz, 

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung ba-

siert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder 

erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikato-

ren geachtet  und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Infor-

mationen werden nachfolgend im Abschnitt über die Berücksichtigung der wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen erläutert.  

Aufgrund der unzureichenden Qualität un d Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als u msetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sol len, keinem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  
Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  bewirbt ökologische/soziale Merkmale, tätigt 

aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde l iegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

 

 

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth  berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-Indika-

toren ) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) so-

wie einen zusätzlichen klimabez ogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indikatoren 

der Offenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

 

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits faktoren nach besten Kräften zu ermitteln und zu doku-

mentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG -Analysen, die 

individuell für i nvestierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -Risiko-Profil der Un-

ternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden dabei nach Relevanz, 

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertun g basiert 

nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen 

müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den PAI -Indikatoren geachtet.  
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Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch - Multi Asset 

- Growth  beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale:  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirkungen 

unter a nderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei schweren Ver-

stößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzu reichenden 

Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen 

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Entwicklung 

hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Schrit te für eine Verbesserung in dieser Zeit 

nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht diesbezüglich ausgeübt, die Beteiligung 

reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion  und/oder der Vertrieb 

kontroverser Waffen und der A bbau und/oder der Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder 

Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenann ten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen . 

 

ἦ Nein  

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine Anlagepolitik und  Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth  wird 

im Anhang 7a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -Integra-

tion, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von Storch Gruppe sowie den  Aus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend in seinem mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indikatoren und we itere ESG-Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unterneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Auswirkungen auf den  lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorliegen, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unterne hmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der  internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen.  

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt ein es der Portfoliounternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 

versucht, auf  eine positive Entwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management  die notwendigen Schritte zu einem 

nachhaltigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine 

Stimmrechte  diesbezüglich  oder reduziert bzw. verkauft die Beteiligung.  
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Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Investitionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× }¢¡§¥¢©w¥¦w3jsxxw¡3;h ¦s§§¢~w¥s¡3â3C8< 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstu ngsgütern (Umsatztoleranz â 10%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â 5%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â 30%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom Hous e Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfonds achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI -Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2 -Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien. Zu-

dem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien 

zu entsprechen, geachtet.  

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert  

Nicht anwendbar.  Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.  

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des U nternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analyseprozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt u.a. die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen : 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll u nd mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlung en zu berücksichtigen sind.  
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Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfreundlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln . 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte 

(z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, flüssige Mittel und Festgelder zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. 

B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.  Angaben zu den einzelnen, pro-

duk tspezifischen Grenzen können der Anlagepolitik in Anhang 7a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mindestens 51 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gem. Art. 41  Abs. 1a) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte sowie Derivate zu Anlagezwe-

cken und mögliche Zielfondsinvestments  unterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI -Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwe-

cken) und zur weiteren Diversifikation indirekte Investitionen in Edelmetalle, ausschließlich Gold -Zertifi-

kate. Bei indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetallen ist die physische Lieferung ausgeschlossen.  

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds be worbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Davon aus-

genommen sind Derivate auf Indizes. Soweit diese zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale . 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen . 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investitionen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale  



 

 
99 

Ermöglichende Tätig-

keiten  wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.  

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU -Taxonomie konform?  

 

Die dem Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth zugrunde liegenden Investitionen tragen 

nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU -Taxo-

nomie) bei. Der Mindestanteil  der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß 

EU-Taxonomie beträgt 0% .  

Das Hauptziel des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökologisch, nachhal tige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU -

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU -Taxonomie als Ermöglichende - bzw. 

Übergangstätigkeiten ein gestuft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

Übergangstätigkei-

ten  sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen.  

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU -Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

  iw~uzw2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2xs~~w¡2¨¡§w¥2ĕ5D2S¡vw¥w2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2Ą>2 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU -Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie -Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie -Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie -Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzpr odukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

 

*  YÑ¥3v{w3mªwu}w3v{w¦w¥3W{sy¥s  w3¨ xs¦¦§3vw¥3Uwy¥{xx3Ēf§ss§¦s¡~w{zw¡ā3s~~w3e{¦{}¢£¢¦{§{¢¡w¡3ywyw¡Ñtw¥3f§ss§w¡A 

100% 0%

1. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen

0%100%

2. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen
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h¡§w¥3Ē6E3T¡vw¥w3\¡©w¦§{§{¢¡w¡ā3xs~~w¡3x¢~yw¡vw3\¡©w¦§{§{¢¡w¡M3 

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Zahlungsver-

pflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz definiert.  

 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die zu 

Anlagezwecken eingesetzt werden.  

Indirekte I nvestitionen in Edelmetalle, derzeit ausschließlich Gold -Zertifikate, werden zur wei-

teren Diversifikation eingesetzt. Diese werden nur von Partnern bezogen, die sich der Einhal-

tung des Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association (LBMA) verpflich-

tet haben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitreichenden 

Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur Terroris-

musfinanzierung beiträgt.  

 

Investitionen in Zielfonds werden zur we iteren Diversifikation eingesetzt. Bei der Auswahl der 

Zielfonds werden, die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merk-

male berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten  handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.  

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist?  

 

Nicht anwendbar.  Der Flossbach von Storch ÿ Multi Asset - Growth  bewirbt ökologische/soziale  Merk-

male, bestimmt aber kein Index als Referenzwert.  

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet?  

Nicht anwendbar.  

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt?  

Nicht anwendbar.  

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar.   

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden?  

Nicht anwendbar.   

 

 

 

 

 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?  

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen stehen auf der Internetseite unter nachhaltigkeitsbezoge-

nen Offenlegungen zur Verfügung: www.fvsinvest.lu/esg . 
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ANHANG 8a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Foundation Defensive  
Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive  ;Ēgw{~x¢¡v¦ā) ist es, unter Berücksichtigung des 

Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die 

Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach 

den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) , des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit  ausgewählt.  Der Teil-

fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlage-

politik de finierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet 

nicht statt.  

 

Die Wertentwicklung  der jeweiligen Anteilklasse des Teilfonds wird in den w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡legerinfor-

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywten.  

 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik   

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen A spekte wie näher unter dem Tt¦uz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verant wortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen F ußabdruck ge-

prüft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter  anderem zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwacht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese um fassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Er hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Ma rktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsenno-

tierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich 

ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen all er Art ÿ inklusive Null kupon anleihen und variabel 

verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte ( z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), 
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Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder  unter Voraussetzung der Erfüllung de r zuvor genannten Vorgaben  zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Anlei-

hen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % de s Netto -Teilfonds-

vermögens beschränkt.  

 

Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle zu investieren.  

 

Dies erfolgt über:  

× Delta -1 Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

× börsennotierte g eschlossene Fonds auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

 

Bei den Delta -1 Zertifikaten handelt es sich um Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung 

vom 8. Februar 2008.  

 

Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Net to -Teilfondsvermögens indirekt in ein Edelmetall inves-

tiert werden. Bei den vorgenannten indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetalle ist die physische Lieferung aus-

geschlossen.  

 

Generell ist die An lage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemessen eingeschätzt wir d, kurzfristig toleriert.  

 

Anteile an OGAW oder s¡vw¥w¡3bZT3;Ēm{w~x¢¡v¦ā<3ªw¥vw¡3¡¨¥3t{¦3¨3w{¡w¥3[Ìuz¦§y¥w¡w3von 10 % des Teilfondsvermögens 

erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbbaren Zielfonds sind diese dahin 

gehend beschränkt, dass auch dort die entsprechenden Regeln der Nachhaltigkeitspolitik eingehalten werden müssen . 

 

Ww¥3X{¡¦s§3styw~w{§w§w¥3Y{¡s¡{¡¦§¥¨ w¡§w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3X¥¥w{uz¨¡y3vw¥3©¢¥yw¡s¡¡§w¡3T¡~syw{w~w3¦¢ª¢z~3¨3T¡@

lage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u. a. Swaps und Terminkon-

trakte auf Wertpapiere, Geldm arktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und 

Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse und Währungen. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im 

Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwa ltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instru-

 w¡§w3¦{¡v3vw 3^s£{§w~3Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3¦¢¡¦§{yw¡3gwuz¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦3¨3

entnehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teil fonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale, die mit dem Teilfonds beworben werden, und deren Um-

setzung im Rahmen der Anlagepolitik, sind im Anhang 8b des Verkaufsprospektes enthalten.  

 

Risikoprofil des Teilfonds 

 

Risikoprofil ă Konservativ ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦wā3Tt@

¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢x{~wā< 

 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

mittelfristig  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{@

}¢£¥¢x{~wā< 
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Weitere Informationen  

 

 
Anteilklasse SI  Anteilklasse SR  Anteilklasse R  Anteilklasse RT  Anteilklasse I  

ISIN LU0323577766 LU1484808933 LU2243568388 LU2243568461 LU2243568628 

Wertpapierkenn -Nummer  A0M43S A2AQ5Y A2QFWV A2QFWW A2QFWY 

Erstzeichnungsfrist  Mit Wirkung zum 30. Dezem-

ber 2016 wurden die Vermö-

gensgegenstände eines an-

deren von der Verwaltungs-

gesellschaft verwalteten (Lu-

xemburger) Fonds auf diesen 

Teilfonds übertragen.  

2. Januar 2017  

ÿ  

9. Januar 2017 

10. November 

2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 

2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 

2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten 

Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR 100,- 

Zahlung des Erstausgabepreises  11. Januar 2017 7. Januar 2021 7. Januar 2021 7. Januar 2021 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR  

 
 

Anteilklasse IT  Anteilklasse HT  

ISIN LU2243568891 LU2243569279 

Wertpapierkenn -Nummer  A2QFWZ A2QFW2 

Erstzeichnungsfrist  10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten An-

teilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,- EUR 100,- 

Zahlung des Erstausgabepreises  7. Januar 2021 7. Januar 2021 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 

Weitere Angaben zu den Anteilklassen finden Sie im T¡zs¡y3D3ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 

 

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

Ww§s{~~{w¥§w3T¡ystw¡3¨¥3iw¥yÑ§¨¡y3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3E3ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3iw¥}aufsprospektes.  
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ANHANG 8b    Flossbach von Storch - Foundation Defensive  Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels  oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch -  

Foundation Defensive  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

529900N4KN34AR3BN383  

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   χ  Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem sozialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerten. Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologi-

schen Merkmalen um. Dies umfasst d en Ausschluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten 

Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle b esonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  beworbe nen ökologi-

schen und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern ,  

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit de m Abbau  und /oder  dem Vertrieb von Kohle , 

¶ >5% ihres Umsatzes mit Anbi eten von Glücksspiel , 

¶ >5% ihres Umsatzes mit der  Produktion von alkoholische n Getränke n erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich  eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend , während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitäten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A3D3U¨uz¦§A3s3Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  legt dabei einen besondere n Fokus auf fol-

gende PAI-Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsin-

tensität sowie CO 2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie  Energieverbrauch  nicht -er-

neuerbare Energien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, 

Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um 

den beiden Leitlinien zu entsprechen geachtet. Die Indikatoren werden dab ei nach Relevanz, 

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung ba-

siert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder 

erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikato-

ren geachtet  und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Infor-

mationen werden nachfolgend im Abschnitt über die Berücksichtigung der wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen erläutert.  

 

Aufgrund der unzurei chenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 
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nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobacht en und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sol len, keinem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde l iegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-Indika-

toren ) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) so-

wie einen zusätzlichen klimabez ogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indikatoren 

der Offenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

 

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits faktoren nach besten Kräften zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG -

Analysen, die individuell für i nvestierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -

Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden 
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dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertun g basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unter-

nehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im 

Umgang mit den PAI -Indikatoren geachtet.  

 

Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Founda-

tion Defensive  beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen:  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirkungen 

unter anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei schweren Ver-

stößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unz ureichenden 

Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen 

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Entwicklung 

hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Schri tte für eine Verbesserung in dieser Zeit 

nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht diesbezüglich ausgeübt, die Beteiligung 

reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion  und/oder der Vertrieb 

kontroverser Waffen und der Abbau und/oder der Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder 

Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenan nten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehme n. 

 

ἦ Nein  

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine Anlagepolitik und  Anlagestrategie des Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  

wird im Anhang 8a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -In-

tegration, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach  von Storch Gruppe sowie den  Aus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren u mfassend in seine m mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indikatoren und weitere ESG -Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unterneh-

men hinsichtlich se iner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Au swirkungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorliegen, die das Zukunftspo-

ten zial eines Unternehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Portfoliomanager können nur in Wertpapiere in vestieren, die auf der internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen.  

 

Im Zusammenhang mi t einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfolioun ternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 
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versucht, auf eine positive Ent wicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen Schritte zu einem 

nachhaltigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine 

Stimmrechte  diesbezüglich  oder reduzie rt bzw. verkauft die Beteiligung.  

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Inves titionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× }¢¡§¥¢©w¥¦w3jsxxw¡3;h ¦s§§¢~w¥s¡3â3C8< 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern (Umsatztoleranz â310%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â35%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â330%) 

× Anbieten von Glücksspiel  (Umsatztoleranz â35%) 

× Produktion von alkoholischen Getränken  (Umsatztoleranz â35%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom House Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfonds achtet auf einen verantwor tungsvollen Umgang folgender PAI -Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2 -Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien. Zu-

dem wird auf Verstöße gegen die Pri nzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien 

zu entsprechen, geachtet.  

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert  

Nicht anwendbar.  Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.   

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analysep rozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt u.a. die Ause inandersetzung mit folgenden Fragen : 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus w erden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.  
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Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.   

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfreundlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln . 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte 

(z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, flüssige Mittel und Festgelder zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. 

B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.  Angaben zu den einzelnen, pro-

duk tspezifischen Grenzen können der Anlagepolitik in Anhang 8a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mindestens 51 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, di e gem. Art. 41  Abs. 1a) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte  sowie  Derivate zu Anlagezwe-

cken und  mögliche Zielfondsinvestments  unterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI -Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwe-

cken) und zur weiteren Diversifikation indirekte Investitionen in Edelmetalle, ausschließlich Gold -Zerti-

fikate. Bei i ndirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetallen ist die physische Lieferung ausge-

schlossen.  

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Davon aus-

genommen sind Derivate auf Indizes. Soweit diese zu Absicherungszwecken eing esetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmalen.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitione n des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen . 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investiti onen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale  
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Ermöglichende Tätig-

keiten  wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.  

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU -Taxonomie konform?  

 

Die dem Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  zugrunde liegenden Investitionen tra-

gen nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU -

Taxonomie) bei. Der Mindestanteil  der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen ge-

mäß EU-Taxonomie beträgt 0%.  

Das Hauptziel des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökolog isch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU -

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU -Taxonomie als Ermöglichende - bzw. 

Übergangstä tigkeiten eingestuft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

Übergangstätigkei-

ten  sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen.  

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die ni cht mit der EU -Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  bewirbt ökologische/sozi-

ale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU -Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie -Konformität von Staatsa nleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie -Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie -Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

 

*  YÑ¥3v{w3mªwu}w3v{w¦w¥3W{sy¥s  w3¨ xs¦¦§3vw¥3Uwy¥{xx3Ēf§ss§¦s¡~w{zw¡ā3s~~w3e{¦{}¢£¢¦{§{¢¡w¡3ywyw¡Ñtw¥3f§ss§w¡A 

100% 0%

1. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen

0%100%

2. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen
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  iw~uzw2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2xs~~w¡2¨¡§w¥2ĕ5D2S¡vw¥w2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2Ą>2 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

 

h¡§w¥3Ē6E3T¡vw¥w3\¡©w¦§{§{¢¡w¡ā3xs~~w¡3x¢~yw¡vw3\¡©w¦§{§{¢¡w¡M3 

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Za hlungs-

verpflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz defi-

niert.  

 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die zu 

Anlagezwecken eingesetzt werden.  

 

Indirekte Investitionen in  Edelmetalle, derzeit ausschließlich Gold -Zertifikate, werden zur wei-

teren Diversifikation eingesetzt. Diese werden nur von Partnern bezogen, die sich der Einhal-

tung des Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association (LBMA) verpflich-

tet ha ben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitreichenden 

Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur Terroris-

musfinanzierung beiträgt.  

 

Investitionen in Zielfonds werden zur weiteren Diversif ikation eingesetzt. Bei der Auswahl der 

Zielfonds werden, die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkma-

len berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten  handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.  

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist?  

 

Nicht anwendbar.  Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Defensive  bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, bestimmt aber kein Index als Referenzwert.  

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet?  

Nicht anwendbar.  

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt?  

Nicht anwendbar.  

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar.  

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden?  

Nicht anwendbar.  
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 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?  

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen stehen auf der Internetseite unter nachhaltigkeitsbezoge-

nen Offenlegungen zur Verfügung: https://www.fvsinvest.lu/esg -foundation/ . 
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ANHANG 9a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Foundation Growth   

Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Y¢¨¡vs§{¢¡3Z¥¢ª§z3;Ēgw{~x¢¡v¦ā<3{¦§3w¦?3¨¡§w¥3Uw¥Ñu}¦{uz§{y¨¡y3vw¦3T¡~s@

gerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anla-

gestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den 

Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen -Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der 

Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusamm ensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der An-

lagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index 

findet nicht statt.  

 

Die Wertentwicklung der jeweiligen Anteilkla ¦¦w3vw¦3gw{~x¢¡v¦3ª{¥v3{¡3vw¡3w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥@

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywtw¡A3 

 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik  

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie nähe r unter dem Tt¦uz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mi t ihrem ökologischen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck ge-

prü ft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter anderem zum Be ispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwacht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine p ositive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Er hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsenno-

tierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich 

ist, gehandelte Aktien, Geldmark tinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art ÿ inklusive Nullkuponanleihen und variabel 
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verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), 

Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgeld er unter Voraussetzung der Erfüllung der zuvor genannten Vorgaben zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Anlei-

hen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Ak tienquote ist dabei auf maximal 75  % des Netto-Teilfonds-

vermögens beschränkt.  

 

h¡§w¥3Uwsuz§¨¡y3vw¥3Ējw{§w¥wn T¡~sywtw¦uz¥¼¡}¨¡yw¡ā3ªw¥vw¡3yw ¼Ù3T¥§{}w~3G3vw¦3iw¥ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§¦3x¢¥§~s¨xw¡v3

mehr als  50 % des Netto -Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligun gen investiert.  

 

Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle zu investieren.  

 

Dies erfolgt über:  

× Delta -1 Zertifikate auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin)  

× börsennotierte geschlossene Fonds auf Ed elmetalle (Gold, Silber, Platin)  

 

Bei den Delta -1 Zertifikaten handelt es sich um Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung 

vom 8. Februar 2008.  

 

Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto -Teilfondsvermögens indirekt in ein Edelmetall inves-

tiert werden. Bei den vorgenannten indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetalle ist die physische Lieferung aus-

geschlossen.  

 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemessen eingeschät zt wird, kurzfristig toleriert. Daneben kann das Netto -Teilfondsvermögen, wenn 

es aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig von dem 

oben genannten Anlageschwerpunkt abweichen, wenn in diesem Fall un ter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anla-

geschwerpunkt insgesamt eingehalten wird.   

 

T¡§w{~w3s¡3bZTj3¢vw¥3s¡vw¥w¡3bZT3;Ēm{w~x¢¡v¦ā<3ªw¥vw¡3¡¨¥3t{¦3¨3w{¡w¥3[Ìuz¦§y¥w¡w3©¢¡310 % des Teilfondsvermögens 

erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.  Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbbaren Zielfonds sind diese dahin 

gehend beschränkt, dass auch dort die entsprechenden Regeln der Nachhaltigkeitspolitik eingehalten werden müssen.  

 

Ww¥3X{¡¦s§3styw~w{§w§w¥3Y{¡s¡{¡¦§¥¨ w¡§w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3Xrreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu An-

lage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u. a. Swaps und Terminkon-

trakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der  Richtlinie 2007/16/EG und 

Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse und Währungen. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im 

Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und  Instru-

 w¡§w3¦{¡v3vw 3^s£{§w~3Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3¦¢¡¦§{yw¡3gwuz¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦3¨3

entnehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale, die mit dem Teilfonds beworben werden, und deren Um-

setzung im Rahmen der Anlagepolitik, sind im Anhang 9b des Verkaufsprospektes enthalten.  
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Risikoprofil des Teilfonds 

 

Risikoprofil ă wachstumsorientiert  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡@

ªw{¦wā3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢x{~wā< 

 

Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

langfristig  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢@

f{~wā< 

 

Weitere Informationen  

 
 

Anteilklasse SI  Anteilklasse SR  Anteilklasse R  Anteilklasse RT  Anteilklasse I 

ISIN LU2243567224 LU2243567497 LU2243567570 LU2243567653 LU2243567810 

Wertpapierkenn -Nummer  A2QFWT A2QFWU A2QFWK A2QFWL A2QFWN 

Erstzeichnungsfrist  10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten 

Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabepreises  7. Januar 2021 7. Januar 2021 7. Januar 2021 7. Januar 2021 7. Januar 2021 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 
 

Anteilklasse IT  Anteilklasse HT  

ISIN LU2243567901 LU2243568206 

Wertpapierkenn -Nummer  A2QFWP A2QFWS 

Erstzeichnungsfrist  10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

10. November 2020 

ÿ 

5. Januar 2021 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht dem ersten An-

teilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,ÿ EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausgabepreises  7. Januar 2021 7. Januar 2021 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 

Weitere Angaben zu den Anteilklassen finden Sie im Anhang 1 ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 

 

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

Ww§s{~~{w¥§w3T¡ystw¡3¨¥3iw¥yÑ§¨¡y3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3E3ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£ektes. 
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ANHANG 9b    Flossbach von Storch - Foundation Growth  Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch -  

Foundation Growth  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

529900EBWIPHJDYXF764  

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   χ  Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem sozialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerte t . Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologischen 

Merkmalen um. Dies umfasst den Ausschluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Ge-

schäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle b esonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  beworbenen  ökologischen 

und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern , 

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit de m Abbau  und /oder  dem Vertrieb von Kohle  

¶ >5% ihres Umsatzes mit Anbieten von Glücksspiel , 

¶ >5% ihres Umsatzes mit der  Produktion von alkoholische n Getränke n erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich  eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitä ten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A3D3U¨uz¦§A3s3Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  legt dabei einen besonderen Fokus auf fol-

gende PAI-Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Sco pe 1 und 2), Treibhausgasemissionsin-

tensität sowie CO 2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie  Energieverbrauch  nicht -er-

neuerbare r Energien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, 

Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um 

den beiden Leitlinien zu entsprechen geachtet. Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz, 

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung ba-

siert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder 

erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikato-

ren geachtet  und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Infor-

mationen werden nachfolgend im Abschnitt über die Berücksichtigung der wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen erläutert.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 
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nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich b eobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheb lich schaden?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

   

In der EU-gs«¢¡¢ {w3{¦§3vw¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitä ten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

 

  Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-Indika-

toren ) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) so-

wie einen zusätzlichen klimabez ogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indikatoren 

der Offenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

 

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits faktoren nach besten Kräften zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG -

Analysen, die individuell für i nvestierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -

Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden 
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dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertun g basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unter-

nehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im 

Umgang mit den PAI -Indikatoren geachtet.  

 

Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Founda-

tion Growth  beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale:  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirkungen 

unter ande rem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei schweren Ver-

stößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzurei chenden 

Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird dies beim Unternehmen 

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Entwicklung 

hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Schritte für eine Verbesserung in dieser Zeit 

nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht diesbezüglich ausgeübt, die Beteiligung 

reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion  und/oder der Vertrieb 

kontroverser Waffen und der Abba u und/oder der Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder 

Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten  Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  

 

ἦ Nein  

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine Anlagepolitik und  Anlagestrategie des Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  wird 

im Anhang 9a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -Integra-

tion, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von Storch Gru ppe sowie den  Aus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend in sei nem mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indikatoren und  weitere ESG-Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unterneh-

men hinsichtlich seiner ökologisch en und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Auswirkungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorliegen, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unte rnehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen.  

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfolio unternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 
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versucht, auf eine positive E ntwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen  Schritte zu einem 

nachhaltigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine 

Stimmrechte  diesbezüglich  oder reduziert bzw. verkauft die Beteiligung.  

 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Inves titionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× }¢¡§¥¢©w¥¦w3jsxxw¡3;h ¦s§§¢~w¥s¡3â3C8< 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern (Umsatztoleranz â 10%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â 5%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â 30%) 

× Anbieten von Glücksspiel  (Umsatztoleranz â 5%) 

× Produktion von alkoholischen Getränken  (Umsatztoleranz â 5%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom House Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfonds achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI -Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2 -Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien. Zu-

dem wird auf Verstöße gege n die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien 

zu entsprechen, geachtet.  

 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrat egie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert  

Nicht anwendbar.  Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.  

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analysep rozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt u.a. die Ause inandersetzung mit folgenden Fragen : 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus w erden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.  
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Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfre undlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

der spiegeln . 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte 

(z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, flüssige Mittel und Festgelder zu 

investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. 

B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.  Angaben zu den einzelnen, pro-

duk tspezifischen Grenzen  können der Anlagepolitik i n Anhang 9a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mindestens 51 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gem. Art. 41  Abs. 1a) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte sowie  Derivate zu Anlagezwe-

cken und  mögliche Zielfondsinvestments  unterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI -Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwe-

cken) und zur weiteren Diversifikation indirekte Investitionen in Edelmetalle, ausschließlich Gold -Zerti-

fikate. Bei i ndirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetallen ist die physische Lieferung ausge-

schlossen. 

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und s ozialen Merkmalen. Davon aus-

genommen sind Derivate auf Indizes. Soweit diese zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologisc hen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen . 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investitionen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale  
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Ermöglichende Tätig-

keiten  wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten.  

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU -Taxonomie konform?  

 

Die dem Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  zugrunde liegenden Investitionen tragen 

nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU -Taxo-

nomie) bei. Der Mindestanteil  der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß 

EU-Taxonomie beträgt 0%.  

Das Hauptzie l des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU -Taxonomie als Ermöglichende - bzw. 

Übergangstätigkeiten eingestuft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

Übergangstätigkei-

ten  sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen.  

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen.  

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU -Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 

 

In den beiden nachstehend en Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitio-

nen zu sehen, die mit der EU -Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Be-

stimmung der Taxonomie -Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxo-

nomie -Konfor mität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie -Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

 

*  Für die mªwu}w3v{w¦w¥3W{sy¥s  w3¨ xs¦¦§3vw¥3Uwy¥{xx3Ēf§ss§¦s¡~w{zw¡ā3s~~w3e{¦{}¢£¢¦{§{¢¡w¡3ywyw¡Ñtw¥3f§ss§w¡A 

100% 0%

1. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen

0%100%

2. Taxonomie -Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investionen
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  iw~uzw2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2xs~~w¡2¨¡§w¥2ĕ5D2S¡vw¥w2[¡©w¦§{§{¢¡w¡2Ą>2 

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

 

h¡§w¥3Ē6E3T¡vw¥w3\¡©w¦§{§{¢¡w¡ā3xs~~w¡3x¢~yw¡vw3\¡©w¦§{§{¢¡w¡M3 

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Za hlungs-

verpflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz defi-

niert.  

 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die zu 

Anlagezwecken eingesetzt werden.  

 

Indirekte Investitionen in  Edelmetalle, derzeit ausschließlich Gold -Zertifikate, werden zur wei-

teren Diversifikation eingesetzt. Diese werden nur von Partnern bezogen, die sich der Einhal-

tung des Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association (LBMA) verpflich-

tet ha ben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitreichenden 

Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur Terroris-

musfinanzierung beiträgt.  

 

Investitionen in Zielfonds werden zur weiteren Diversif ikation eingesetzt. Bei der Auswahl der 

Zielfonds werden, die von diesem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merk-

male berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten  handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht.  

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist?  

 

Nicht anwendbar.  Der Flossbach von Storch ÿ Foundation Growth  bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, bestimmt aber kein Index als Referenzwert.  

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet?  

Nicht anwendbar.   

 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt?  

Nicht anwendbar.   

 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten 

breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar.   

 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 

eingesehen werden?  

Nicht anwendbar.  
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 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?  

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen stehen auf der Internetseite unter nachhaltigkeitsbezoge-

nen Offenlegungen zur Verfügung: https://www.fvsinvest.lu/esg -foundation/ . 

 



 

125 

ANHANG 10a 
 
 
 

Flossbach von Storch - Global Quality   

Dieser Teilfonds bewirbt ökologisch oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenle-

gungsverordnung) . 

 

Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Z~¢ts~3d¨s~{§¬3;Ēgw{~x¢¡v¦ā<3{¦§3w¦?3¨¡§w¥3Uw¥Ñu}¦{uz§{y¨¡y3vw¦3T¡~syw¥{¦{@

kos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.  

Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich u nd verlässlich wachsen, eine hohe 

Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch  handelnden Management Teams ge führt werden.  

 

Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder S i-

tuationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u. a. durch die Entwick-

lung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen. Dazu gehören auch erfolgverspre-

chende Neuemissionen.  Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fonds-

managers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und 

ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird an hand des Indexes MSCI World  Net  Total  Return  Index  als Bezugs-

grundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index ge-

bunden.  Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds  signifikant von dem ausgewie senen Vergleichsindex abweichen . 

 

Die Wertentwicklung  vw¥3|wªw{~{yw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3vw¦3gw{~x¢¡v¦3ª{¥v3{¡3vw¡3w¡§¦£¥wuzw¡vw¡3Ēªw¦w¡§~{uzw¡3T¡~wyw¥{¡x¢¥@

 s§{¢¡w¡ā3s¡ywywtw¡A3 

 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige W ertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.  

 

Anlagepolitik  

 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen:  

 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Tt¦uz¡{§§3Ēasuzzs~§{y}w{§¦£¢~{§{}ā 

definiert.  Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter 

Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozi-

alen Fußabdruck umgehen und negativen Ausw irkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen 

frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck ge-

prüft und bewerte t . Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökol ogische und soziale Merkmale berücksich-

tigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen 

werden unter anderem zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestim mter Nachhaltig-

keitsindikatoren überwacht.  

 

Des Weiteren wendet Flossbach von Storch gruppenweite Ausschlusskriterien  mit  sozialen und ökologischen Merkmalen 

an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodelle n. Dazu zählen 

unter anderem kontroverse Waffen.  
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Auch wird  eine verbindliche Mitwirkungspolitik  umgesetzt , um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer 

negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirke n zu können. Dies umfasst un-

ter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

Die Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Quality ist darauf ausgerichtet, durch Anlage in ausgewählten nationa-

len und internationalen  Aktien eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erwirtschaften. Das Teilfondsver-

mögen wird im Rahmen der gesetzlich zulässigen Grenzen sow ie unter Beachtung der im beige fügten Verwaltungsregle-

ment festgelegten generellen Anlagegrundsätzen und Anlagebeschränkungen wie folgt angelegt:  

 

Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 51 % direkt in Aktien und Aktienfonds investiert. Daneben kann der Teilfonds 

in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Zielfonds, Derivate und Ba nkguthaben investieren. 

Uw{3vw 3gw{~x¢¡v¦3zs¡vw~§3w¦3¦{uz3yw ¼Ù3iw¥ªs~§¨¡y¦¥wy~w w¡§3T¥§{}w~3G3Ējw{§w¥w3T¡~sywtw¦uz¥¼¡}¨¡yw¡ā3¨ 3w{¡w¡3

Aktienfonds.   

 

Eine regionale Schwerpunktbildung bzw. -begrenzung ist nicht vorgesehen. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Län-

dern erworben werden. Daneben sind Anlagen in Schwellenländern möglich.  

 

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto -Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anle-

gerinteressen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig toleriert. Daneben kann das Netto -Teilfondsvermögen, wenn 

es aufgrund außer gewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig von dem 

oben genannten Anlageschwerpunkt abweichen, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anla-

geschwerpunkt insgesamt eingehalten wird.   

 

Antei le an OGAW oder anderen OGA ;Ēm{w~x¢¡v¦ā<3werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens 

erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.  Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbbaren Zielfonds erfolgt keine 

Beschränkung im Hinblick  auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds.  

 

Ww¥3X{¡¦s§3styw~w{§w§w¥3Y{¡s¡{¡¦§¥¨ w¡§w3;ĒWw¥{©s§wā<3{¦§3¨¥3X¥¥w{uz¨¡y3vw¥3©¢¥yw¡s¡¡§w¡3T¡~syw{w~w3¦¢ª¢z~3¨3T¡@

lage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Eine Anrechnung von Derivaten auf de n Anlageschwerpunkt findet 

nicht statt. Er umfasst neben den Optionsrechten u. a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere,  Geldmarktinstru-

mente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA -Leitlinien 2 014/937, 

Zinssätze, Wechsel kurse, Währungen und Investment fonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember 

2010. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Wei-

tere Angaben üb er die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel ĒT¡~syw£¢~{§{}ā3Tt¦uz¡{§§3Ē[{¡ªw{¦w3¨3Ww¥{©s§w¡3¨¡v3

sonstigen Tech¡{}w¡3¨¡v3\¡¦§¥¨ w¡§w¡ā3vw¦3iw¥kaufsprospektes zu entnehmen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den vorliegenden Teilfonds keine Total R eturn Swaps oder andere Derivategeschäfte 

mit denselben Eigenschaften abschließen.  

 

Informationen über die ökologischen und sozialen Merkmale, die mit dem Teilfonds beworben werden, und deren Um-

setzung im Rahmen der Anlagepolitik, sind im Anhang 10b des Verkaufsprospektes enthalten.  

 

Risikoprofil des Teilfonds 

 

Wachstumsorientiert  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ª{w¦wā3Tt¦uz¡{§§3

Ēe{¦{}¢£¥¢x{~wā< 
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Risikoprofil des typischen Anlegers 

 

langfristig  ;¡¼zw¥w3X¥~¼¨§w¥¨¡yw¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§3¨¡§w¥3vw 3^s£{§w~3Ēe{¦{}¢z{¡ªw{¦ā?3Tt¦uz¡{§§3Ēe{¦{}¢£¥¢@

x{~wā< 

 

Weitere Informationen  

 
 

Anteilklasse H Anteilklasse I  Anteilklasse R  Anteilklasse MT  Anteilklasse IT Anteilklasse ET 

ISIN LU0097333701 LU0320532970 LU0366178969 LU1618024175 LU2423020796 LU2423020879 

Wertpapierkenn -Num-

mer  

989975  A0M1D3 A0Q2PT A2DR5Z A3C9HA A3C9HB 

Erstzeichnungsfrist  - - - - 18. Januar 2022 18. Januar 2022 

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht 

dem ersten Anteilwert zuzüglich 

Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,ÿ EUR 140,28 EUR 100,ÿ EUR 100,- EUR 100,- EUR 100,- 

Zahlung des Erstausga-

bepreises  

19. Mai 1999 12. Oktober 2007  5. August 2008  20. Juni 2018 20. Januar 2022 20. Januar 2022 

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 
 

Anteilklasse VI  

ISIN LU2528596328 

Wertpapierkenn -Num-

mer  

A3DTR1 

Erstzeichnungsfrist  1. Dezember 2022 

ÿ  

5. Dezember 2022  

Erster Anteilwert  

(Der Erstausgabepreis entspricht 

dem ersten Anteilwert zuzüglich 

Ausgabeaufschlag)  

EUR 100,ÿ 

Zahlung des Erstausga-

bepreises  

7. Dezember 2022  

Teilfondswährung  EUR 

Anteilklassenwährung  EUR 

 

jw{§w¥w3T¡ystw¡3¨3vw¡3T¡§w{~}~s¦¦w¡3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3D3ĒT¡§w{~}~s¦¦w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 

 

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.  

 

Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden  

 

Ww§s{~~{w¥§w3T¡ystw¡3¨¥3iw¥yÑ§¨¡y3x{¡vw¡3f{w3{ 3T¡zs¡y3E3ĒT¨¦¨y3vw¥3ZwtÑz¥w¡3¨¡v3^¢¦§w¡ā3vw¦3iw¥}s¨x¦£¥¢¦£w}§w¦A 
  



 

128 

ANHANG 10b    Flossbach von Storch - Global Quality  Ă vorvertragliche Informationen  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  
 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unter nehmen, in die 

investiert wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten  Unternehmens-

führung anwenden.  

 

 Name des Produkts:  

Flossbach von Storch -  

Global Quality  

Unternehmenskennung (LEI -Code): 

529900AYL0OGX8UQNQ49  

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale  

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

   δ  Ja   χ  Nein  

  δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem  Umweltziel  getätigt:  

      % 

ἦ in Wirtschaftstätigkeiten, die  nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen  sind  

 δ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

 

 

 

 

 

 δ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen  Ziel getätigt:  

      % 

ἦ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen  Investitionen  

ἦ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind  

 δ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU - Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind  

 δ mit einem sozialen Ziel  

 χ Es werden damit ökologische/  

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt . 

 

 

Die EU-Taxonomie  ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festg elegt. Nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie -

konform sein oder 

nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits - 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder so-

zialen Merkmale er-

reicht  werden.  

  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt  gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirku ngen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerte t . Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologis che und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounter-

nehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter 

Nachhaltigkei tsindikatoren überwacht.  
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Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben:  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Global Quality  setzt Ausschlusskriterien  mit sozialen und ökologischen 

Merkmalen um. Dies umfasst den Aus schluss von  Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Ge-

schäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.  

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie  eine Mitwirkungspolitik  implementiert , um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle b esonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.  

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Global Quality  beworbenen ök ologischen und 

sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt.  

 

Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse  basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen 

werden Investitionen in Unternehmen, die  

¶ >0% ihres Umsatzes mit  kontroversen  Waffen,  

¶ >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und /oder  dem Vertrieb von Rüstungsgütern ,  

¶ >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,  

¶ >30% ihres Umsatzes mit de m Abbau  und /oder  dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.  

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht 

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich  eine Des-

investition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut 

Y¥wwv¢ 3[¢¨¦w3\¡vw«3s~¦3Ē¡{uz§3x¥w{ā3yw~§w¡A 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien 

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investi-

tion gehalten wird.  

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitä ten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

Ēª{uz§{y¦§w¡3¡suz§w{~{yw¡3T¨¦ª{¥}¨¡yw¡ā3;s¨¦3vw 3X¡y~{¦uzw¡3}¨¥3ĒPAIsā oder  Ēprincipal ad-

verse impacts ā<3yw A3T¥§A3J3Tt¦A3D3U¨uz¦§A3s3Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Flossbach von Storch ÿ Global Quality  legt dabei einen besonderen Fokus auf folgende PAI -

Indikatoren: Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie  

CO2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie  Energieverbrauch  nicht -erneuerbare r Ener-

gien. Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen 

die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitli-

nien zu entsprechen geachtet. Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz, Schwere der ne-

gativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung basiert nicht auf 

starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen müs-

sen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikatoren geachtet  

und wo möglich und wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Informationen wer-

den nachfolgend im Abschnitt über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen erläutert.  

Aufgrund der unzureichenden Qualität un d Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als u msetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess aufnehmen.  
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen  handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions -entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung . 

 

 Welches  sind  die  Ziele  der  nachhaltigen  Investitionen,  die  mit  dem  Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Global Quality  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sollen, k einem der ökologischen oder 

sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch ÿ Global Quality  bewirbt ökologische/soziale 

Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD -Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang?  Nähere Angaben:  
Nicht anwendbar.  

   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3xw¦§yw@

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU -Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

 

Ww¥3Z¥¨¡v¦s§3Ēiw¥ w{v¨¡y3w¥zwt~{uzw¥3Uww{¡§¥¼uz§{y¨¡yw¡ā3x{¡vw§3¡¨¥3tw{3vw¡|w¡{yw¡3vw 3

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde l iegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.  

 

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

 χ Ja 

 

Der Flossbach von Storch ÿ Global Quality  berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs  bzw. PAI-Indikatoren ) 

gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung  (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) sowie ei-

nen zusätzlichen klimabez ogenen Indikator und zwei zusätzliche soziale Indikatoren der Of-

fenlegungsverordnung im hauseigenen Investmentprozess.  

 

Dabei wird sich bemüht, die Informationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits faktoren nach besten Kräften zu ermitteln und 

zu dokumentieren. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG -

Analysen, die individuell für i nvestierte Emittenten /Garanten  erstellt werden und im Chance -

Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI -Indikatoren werden 

dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priori-

siert. Die Bewertun g basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unter-

nehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im 

Umgang mit den PAI -Indikatoren geachtet.  
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Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Flossbach von Storch ÿ Glo-

bal Quality  beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale :  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswir-

kungen unter anderem  bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, sowie bei 

schweren Verstößen gegen die UN Global Compact -Grundsätze und OECD-Leitsätze für multi-

nationale Unternehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounternehmen ei-

nen unzureiche nden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, wird 

dies beim Unternehmen adressiert und versucht,  über einen angemessenen Zeitraum hinweg  

auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Schritte 

für  eine Verbesserung in dieser Zeit nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht 

diesbezüglich ausgeübt, die Beteiligung reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, 

wie die Produktion  und /oder  der Vertrieb kontroverser Waffen und  der Abbau u nd/oder der 

Vertrieb von  Kohle, zu einer  Verringerung oder Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltig-

keitsauswirkungen beitragen .  

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der 

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung 

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung 

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment - und 

Mitwirkungsprozess a ufnehmen.  

 

ἦ Nein  

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie  

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden.  

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine Anlagepolitik und Anlagestrategie des Flossbach von Storch ÿ Global Quality  wird im 

Anhang 10a definiert und  basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG -Integra-

tion, der Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von Storch Gruppe sowie den  Aus-

schlusskriterien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren  (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren umfass end in seine m mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt -, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen , wie z.B. PAI-Indik atoren und weitere ESG -Kontroversen .  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG -Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unterneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Auswirk ungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat.  

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finde n Berücksichtigung im Chance -/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorliegen, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die so-

genannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der internen Fokus - 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hausei-

genen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen.  

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfolio unternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 

versucht, auf eine positive E ntwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene  Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen  Schritte zu einem 

nachhaltigen Geschäftsmodell nicht in ausreichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine 

Stimmrechte  diesbezüglich  oder reduziert bzw. verkauft die Beteiligung.  
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Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung  

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften . 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Der Teilfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Inves titionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:  

× }¢¡§¥¢©w¥¦w3jsxxw¡3;h ¦s§§¢~w¥s¡3â3C8< 

× Produktion und/oder Vertrieb von Rüstu ngsgütern (Umsatztoleranz â 10%) 

× Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz â 5%) 

× Abbau  und /oder  Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz â 30%) 

× Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact  

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten,  die  entsprechend der Einstufung des Free-

dom House Index  w{¡3¨¡¨¥w{uzw¡vw¦3fu¢¥{¡y3s¨¦ªw{¦w¡3;X{¡¦§¨x¨¡y3Ē¡{uz§3x¥w{ā<A 

 

Der Teilfonds achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI -Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2 -Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien. Zu-

dem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die 

OECD-Leitsätze für multinationale Un ternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien 

zu entsprechen, geachtet.  

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert  

Nicht anwendbar.  Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz.  

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese  für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen .  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analysep rozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darauf zu achten, dass in 

Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf-

weisen. Dazu zählt u.a. die Ause inandersetzung mit folgenden Fragen : 

× Berücksichtigt  die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen?  

× Handeln die (angestellten ) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick ? 

 

Darüber hinaus w erden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt - und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.  
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Die Vermögensallo-

kation  gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an.  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge -

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse , die 

den Anteil der Ein -

nahmen aus umwelt -

freundlichen Aktivitä -

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

um -weltfreundlichen 

In-vestitionen der Un-

ter -nehmen, in die in-

ves-tiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln . 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmana-

gements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen,  Zielfonds, Deri-

vate und Bankguthaben  zu investieren , wobei Aktien den Anlages chwerpunkt bilden. Angaben zu den 

einzelnen , produktspezifischen Grenzen können der Anlagepolitik in Anhang 10a entnommen werden.  

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:  

Es wird zu mindestens 51 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gem. Art. 41  Abs. 1a) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie nach Maßgabe der 

Anlagepolitik des Teilfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte sowie  Derivate zu Anlagezwe-

cken und  mögliche Zielfondsinvestments  unterliegen einem laufenden Screening hinsichtlich der ge-

nannten Ausschlusskriterien und PAI -Indikatoren.  

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen)  und  Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu Absicherungs-

zwecken) .  

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Teilfonds, zu Anlage - als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichti-

gen sie die mit dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Davon aus-

genommen sind Derivate auf Indizes. Soweit diese zu Absicherungszwec ken eingesetzt wer-

den, dient der Einsatz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.   

Die Kategorie  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie:  

- Die Unterkategorie  #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen . 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale  Investitionen  

#2  

Andere Investitionen  

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale  




















































































































































































